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Antrag der Kommission
Eintreten.

Proposition de la commission
Passer à la discussion des articles.

Berichterstattung — Rapport général

Präsident: Wir behandeln die beiden Geschäfte
AHV, 8. Revision, und AHV, Bericht zum Volksbegeh-
ren für eine Volkspension und Aenderung der Bundes-
verfassung. Ich schlage Ihnen folgendes Vorgehen vor:
Für beide Geschäfte wird eine gemeinsame Eintretens-
debatte geführt. In der Detailberatung werden wir zu-
erst Stellung nehmen zum Bericht zum Volksbegehren
für eine Volkspension und den Gegenvorschlag des
Bundesrates behandeln und dann in der Folge die AHV,
8. Revision beraten. (Zustimmung — Adhésion.)

Bürgi, Berichterstatter: Zuerst ein Wort der Beruhi-
gung: Ich hörte die Befürchtung äussern, dass ich mehr
als eine Stunde sprechen werde; ich möchte Sie dahin-
gehend informieren, dass ich versuche, mit einer knap-
pen halben Stunde durchzukommen.

Zur Verwirklichung eines grossen Werkes bedarf es
in der Schweiz des Konsenses einer breiten Oeffentlich-
keit. Nach langem Reifeprozess waren nach dem Zwei-
ten Weltkrieg die Voraussetzungen für die Einführung
der obligatorischen Alters- und Hinterbliebenenversiche-
rung als Basisversicherung erfüllt. Eine Generation spä-
ter ist durch drei Initiativen der Wille sichtbar gewor-
den, eine umfassende Altersvorsorge zu schaffen, wel-
che über die unmittelbare Existenzsicherung hinaus die

Weiterführung des bisherigen Lebensstandards gestattet.
Darin spiegeln sich nicht nur Veränderungen des sozia-
len Bewusstseins, es kommt darin auch ein deutliches
Vertrauen in die wirtschaftliche Kraft des Landes zum
Ausdruck. Es wird der Wirtschaft zugetraut, die Bürde
beträchtlicher zusätzlicher sozialer Lasten zu verkraften.
Gleichzeitig tritt die Bereitschaft zutage, einen erhebli-
chen Teil des Volkseinkommens für die Altersvorsorge
abzuzweigen.

Die Ausgestaltung der umfassenden Altersvorsorge
verlangt staatspolitische, volkswirtschaftliche und fi-
nanzpolitische Entscheide von beträchtlicher Tragweite.
Parlament und Stimmbürger sind vor die Frage gestellt,
ob die schweizerische Altersvorsorge nach dem System
der PdA-Initiative völlig umgestaltet und verstaatlicht
werde, oder ob das bestehende Vorsorgesystem in sinn-
voller Weise weiterentwickelt werden soll.

Nun einige Ausführungen zur PdA-Initiative. Die
Kommission beantragt einstimmig die Ablehnung des
Volksbegehrens für eine wirkliche Volkspension vom
2. Dezember 1969. Für diesen Antrag sind vor allem die
folgenden Ueberlegungen massgebend: Die Initiative
führt zu einer massiven Beitragserhöhung auf dem Ein-
kommen der Versicherten. Die Beiträge würden zu-
nächst auf 14,4 Prozent bis 1982 und auf weite Sicht auf
16,2 Prozent ansteigen. Auch die Beanspruchung der
öffentlichen Hand würde eine gewaltige Zunahme er-
fahren. In einer .ersten Periode bis 1982 steigen die
Beiträge von Bund und Kantonen pro Jahr auf 5,5 Mil-
liarden an, davon könnten 1,5 Milliarden aus der fiskali-
schen Belastung von Tabak und Alkohol finanziert wer-
den, während 4 Milliarden durch den Bund und die
Kantone aufzubringen wären. Kräftige Zuschläge zu
den bestehenden Steuern würden dadurch unerlässlich.
Die in der Initiative vorgesehene Sonderbelastung der
natürlichen und juristischen Personen, die sich in einer
wirtschaftlich bevorzugten Lage befinden, würde wohl
in erster Linie den Kantonen und den Gemeinden
Steuersubstrat entziehen. Die angespannte Finanzlage
der meisten Kantone und zahlreicher Gemeinden ver-
bietet indessen Experimente in dieser Richtung. Die
hohen Beiträge an die Volkspension und die zusätzli-
chen Steuerlasten würden die weitere Speisung der jetzt
bestehenden Pensionskassen, Verbandskassen und Grup-
penversicherungn kaum mehr gestatten. Solidaritätswer-
ke, die teilweise in langem Bemühen aufgebaut wurden,
müssten einer Zentralisierung zum Opfer fallen, die zur
grössten Verstaatlichungsaktion der schweizerischen
Wirtschaftsgeschichte führen könnte.

Die Kommission bekennt sich einmütig zum Drei-
Säulen-Konzept, wie es in der Botschaft des Bundesra-
tes als Alternative zur PdA-Initiative entwickelt wird.
Der ersten Säule kommt in diesem Konzept die Aufgabe
zu, existenzsichernde Renten zu gewähren. Die Leistun-
gen der zweiten Säule haben über die Existenzsicherung
hinaus die Weiterführung der gewohnten Lebenshaltung
in angemessener Weise sicherzustellen. Die dritte Säule
schliesslich umfasst den weiten Bereich der individuel-
len Vorsorge, die vor allem auch für die höheren Ein-
kommensbezüger und bestimmte Gruppen der Bevölke-
rung, z. B. für gewisse Kategorien von Selbständigererwer-
benden weiterhin eine gewichtige Rolle spielen wird.

Bei der gedanklichen Durchdringung des Drei-Säu-
len-Konzeptes ergibt sich vor allem die zentrale Frage
nach dem Verhältnis der ersten und zweiten Säule. Die
Eidgenössische AHV-Kommission hat sich dafür ent-
schieden, der ersten Säule eine gewisse Vorzugsstellung
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einzuräumen. Bundesrat und Ihre Kommission schlies-
sen sich dieser Prioritätsordnung an. Dieses Ziel wird
durch eine kräftige Erhöhung der AHV-Renten in zwei
Etappen erreicht. Auf 1. Januar 1973 soll die einfache
Altersrente im Minimum und im Maximum um 80 Pro-
zent und ab 1. Januar 1975 noch einmal um 25 Prozent
ansteigen. Dadurch wird für eine grosse Mehrheit von
Rentnern der Gedanke der Existenzsicherung ohne lan-
ge Anlaufsfrist verwirklicht. Soweit für die untersten
Einkommensbezüger .noch ein Zusatzbedarf vorliegt,
soll er durch die Weiterführung und angemessene Erhö-
hung der Ergänzungsleistungen gedeckt werden.

Lassen Sie mich nun einige Gedanken über die
zweite Säule äussern. Sobald der Bund der zweiten
Säule eine verfassungsmässig verankerte Aufgabe zu-
weist, kommt er nicht darum herum, Mindestanforde- .
rungen zu formulieren. Die wichtigste ist ohne Zweifel
die Auflage an die Arbeitgeber, ihre Arbeitnehmer bei
einer Vorsorgeeinrichtung obligatorisch zu versichern.
Dieses Obligatorium der zweiten Säule ist der Preis für
die Beibehaltung und Weiterentwicklung des bisherigen
dezentralisierten Vorsorgesystems. Es enthält in zwei
Richtungen eine Problematik, die nachstehend kurz be-
handelt sei: Gut ein Drittel der Beschäftigten gehört
bereits heute einer voll ausgebauten Institution der zwei-
ten Säule an. Für diesen Kreis der Versicherten wird
durch die Kombination von ausgebauter AHV und lei-
stungsfähiger Pensionskasse zum Teil der Tatbestand
der Ueberversicherung eintreten. Dies wird am stärksten
bei den tiefen Einkommen der Fall sein, wogegen sich
diese Wirkung bei den mittleren und höheren Einkom-
men verliert. Die Mehrzahl der bestehenden Vorsorge-
kassen wird deshalb ihre Réglemente der neuen Situa-
tion anpassen müssen. Dies sollte indessen noch kein
Grund sein, gegen die vorliegende Vorsorgekonzeption
aufzutreten. Die Alternative könnte ja nur in einer
Ueberführung dieser Institutionen in eine Volkspension
bestehen. Ein weiteres Drittel der Beschäftigten ist in
Betrieben tätig, deren zweite Säule den künftigen An-
forderungen noch nicht entspricht. Durch einen Ausbau
des Prämienaufwandes wird es indessen möglich sein,
den Vorschriften des Obligatoriums zu genügen.

Am schwierigsten ist die Lage jener Betriebe, welche
überhaupt noch nichts für die Altersvorsorge ihrer
Mitarbeiter vorgekehrt haben. Im Vordergrund steht das
Problem der Uebergansgeneration, für welche zusätzli-
che Beiträge oder einmalige Einkaufssummen unerläss-
lich sind, sollen im Rahmen der gesetzten Fristen an-
gemessene Altersleistungen erreicht werden. Je nach der
wirtschaftlichen Situation des Betriebes entstehen leich-
ter oder schwerer verkraftbare finanzielle Probleme, die
aller Aufmerksamkeit bedürfen. Diese Perspektive sollte
indessen noch keine zwingende Veranlassung bilden,
das Obligatorium der zweiten Säule abzulehnen. Die
völlige Verstaatlichung der Altersvorsorge wäre ja die
unvermeidliche Folge, was den betroffenen Kreisen
staatspolitisch kaum ins Konzept passen dürfte.

Die verfassungsmässigen Bestimmungen über die
zweite Säule bedürfen der Ausgestaltung durch ein Bun-
desgesetz. Dieses wird durch eine Subkommission der
eidgenössischen AHV-Kommission zurzeit bearbeitet
und dürfte bis zum Zeitpunkt der Volksabstimmung
über den Verfassungsartikel als bereinigter Entwurf vor-
liegen. Da das Gesetz eine Reihe keineswegs einfacher
Probleme zu regeln hat, beispielsweise diejenigen der
Leistungsanforderungen, des Ausmasses der staatlichen
Aufsicht, des Teuerungsausgleiches für die Kassenlei-

stungen und der Freizügigkeit, wird dieses Gesetz kaum
vor dem 1. Januar 1975 in Kraft treten können.

Lassen Sie mich nun einige Finanzierungsprobleme
anschneiden. Verglichen mit ausländischen Sozialwer-
ken ist die schweizerische AHV bis anhin mit einer
massigen Belastung der Erwerbseinkommen und der
öffentlichen Hand ausgekommen. Die Ausgestaltung der
AHV zu einer existenzsichernden Versicherung für brei-
te Kreise der Bevölkerung erfordert demgegenüber
einen kräftig angestiegenen Finanzierungsaufwand, der
im Rahmen einer Gesamtbetrachtung ebenfalls der Er-
wähnung bedarf, nicht zuletzt mit Blick auf die künftigen
Belastungen der Versicherten und der öffentlichen
Hand. Die Situation ist hier wie folgt: Nach bisheriger
Ordnung wurden 5,3 Milliarden jährlich ausgegeben;
nach den Anträgen des Bundesrates würde die jährliche
Ausgabe im zehnjährigen Durchschnitt 1973—1982 auf
9,4 Milliarden ansteigen. Gemäss den Beschlüssen der
Kommission ergibt sich 1973—1982 im Durchschnitt ein
Finanzierungsaufwand von rund 10,2 Milliarden.

Zur Finanzierung der bis 1975 verdoppelten Renten
wird eine erhebliche Mehrbelastung der Versicherten
unvermeidlich. Wenn wir die AHV-, IV- und Erwerbs-
ersatzordnungsbeiträge zusammenzählen, dann hatten
wir bis anhin eine Belastung von 6,2 Prozent. Nach den
Anträgen des Bundesrates ergäbe sich ab 1973 eine
Belastung von 8,4 und ab 1975 eine solche von 9,0 Pro-
zent. Gemäss den Beschlüssen der Kommission steigt
der Beitragsansatz bereits 1973 auf 9 Prozent und wird
dann — oder kann — nach 1975 auf 9,8 Prozent ange-
hoben werden. Wir nähern uns also den 10 Prozent. Die
öffentliche Hand trägt zurzeit in abgestufter Form zur
Finanzierung des grossen Sozialwerkes bei: bei der
AHV einen Fünftel, bei der IV die Hälfte, bei den
Ergänzungsleistungen die vollen Aufwendungen. Dieses
Verhältnis soll auch nach der 8. AHV-Revision beibe-
halten werden. Vom Jahre 1978 an soll indessen der
Bund anstelle eines Fünftels einen Viertel der Gesamt-
aufwendungen übernehmen. Der Bund gedenkt, seinen
Anteil an der AHV weiterhin aus der fiskalischen Bela-
stung des Tabaks und des Alkohols zu decken. Um den
wachsenden Ansprüchen der Zukunft zu genügen, wird
eine Erhöhung der oberen Limite der Tabaksteuer vor-
geschlagen. Die Beanspruchung der öffentlichen Hand
entwickelt sich wie folgt: Ohne Revision 1575 Millio-
nen, 1973 2095 Millionen, 1975 2659 Millionen Gesamt-
aufwand, verteilt auf Bund und Kantone.

Eine verantwortungsbewusste Betrachtung der Finan-
zierungsprobleme darf sich ohne Zweifel nicht auf die
Periode 1973—1982 beschränken. Insbesondere gilt es,
das stetige Ansteigen der Zahl der Rentner im Vergleich
zur erwerbstätigen Bevölkerung realistisch im Auge zu
behalten. Einer prozentual kleiner werdenden aktiven
Bevölkerung wird es aufgetragen sein, für eine zuneh-
mende Zahl von Mitbürgern im Ruhestand die Mittel
bereitzustellen. Ich will Ihnen eine einzige Relation
geben: Im Jahre 1970 traf es auf einen Rentner 4 Bei-
tragspflichtige. 1980 werden es noch 3,6 Beitragspflich-
tige, 1990 3,4 und im Jahre 2000 nur noch 3,2 sein. Ab
1982 wird ein sukzessives Ansteigen der AHV-Beiträge
unvermeidlich sein, um die wachsenden Rentenaufwen-
dungen im Zusammenhang mit der Ueberalterung der
Bevölkerung zu finanzieren. Dieser Zusammenhänge gilt
es sich zu erinnern, wenn im Verlaufe der Debatte die
Anträge zur Diskussion stehen, welche die AHV-Beiträ-
ge über die Kommissionsanträge hinaus belasten.
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Einige Ausführungen zu den Renten. Der wichtigste
Vorgang bei einer Versicherung ist nicht das Inkasso
der Beiträge, sondern die Ausrichtung der Renten. Es
war das offenkundige Bestreben des Bündesrates, den
AHV- und IV-Beitrag am 1. Januar 1973 nicht über
8 Prozent ansteigen zu lassen. Diesem Gesichtspunkt
wurde bei der Festlegung der Rentenformel und bei der
Gestaltung verschiedener Einzelheiten der Rentenord-
nung Rechnung getragen. In der Kommission zeigte
sich schnell, dass die Limite von 8 Prozent nicht als
Tabu betrachtet wurde. Entsprechend wurden mehrere
Anträge zur Verbesserung des Rentengefüges angenom-
men, die uns in der Detailberatung vor allem auch auf
ihre finanziellen Auswirkungen hin in gebührender Wei-
se beschäftigen werden. Drei Fragen seien indessen
ihrer Bedeutung wegen bereits beim Eintreten kurz er-
wähnt.

Da ist einmal die künftige Anpassung der Altrenten.
Im bundesrätlichen Text des Verfassungsartikels findet
sich der Passus, wonach die Renten mindestens der
Preisentwicklung anzupassen seien. Diese Formulierung
garantiert unter allen Umständen den Teuerungsaus-
gleich auf den Altrenten. Sie schliesst indessen die
Berücksichtigung des wachsenden Lebensstandardes der
Bevölkerung bei künftigen Rentenanpassungen nicht
aus. Die Mehrheit der Kommission wünschte jedoch
eine verfassungsmässige Garantie, wonach die Renten
der Preisentwicklung und der Reallohnerhöhung anzu-
passen seien. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass
diese Frage die umstrittenste der Verfassungsvorlage
sein wird, ist sie doch von erheblichem Einfluss auf die
späteren Beitragsansätze der AHV. In diesen grösseren
Zusammenhang gehört auch die Rentenanpassung im
Jahre 1975. Der Bundesrat beantragte bekanntlich eine
differenzierte Rentenerhöhung: 25 Prozent für die neu-
en Renten, 15 Prozent für die bereits gesprochenen
Renten. Dieser Antrag entsprang deutlich dem Wun-
sche, die AHV-Beiträge nicht zu stark anwachsen zu
lassen. Die Kommission Hess sich jedoch vom Bestreben
leiten, die Vorlage im Hinblick auf die Auseinanderset-
zung mit der PdA-Initiative möglichst stark zu machen.
Wenn über die 8. AHV-Revision auch nicht abgestimmt
wird, hat sie hintergründig doch einen erheblichen Ein-
fluss auf das Resultat der Entscheidung über den Ver-
fassungsartikel. Die Gleichbehandlung aller .Rentner im
Jahre 1975 vermeidet zweifellos Kritik aus dem Lager
der Altrentner, die sich abstimmungspolitisch negativ
auswirken könnte.

Schliesslich möchte ich mich über die Teuerungszula-
gen des Jahres 1972 auch noch kurz äussern. In den letz-
ten Monaten war bei den AHV- und IV-Rentnern eine
starke Unruhe über den beträchtlichen Anstieg der Teue-
rung seit der generellen Rentenerhöhung am 1. Januar
1971 zu verzeichnen. Aufgrund des jetzigen Standes des
Preisindexes muss angenommen werden, dass die Teue-
rung, seit der letzten Rentenerhöhung im zweiten Halb-
jahr 1972, die 8-Prozent-Grenze erreichen wird. Ange-
sichts dieser Situation gelangte die Kommission zum
Schlüss, die Ausrichtung einer Teuerungszulage für das
Jahr 1972 an die Rentenbezüger sei gerechtfertigt, und
fügte dem revidierten AHV-Gesetz entsprechende
Uebergangsbestimmungen bei. Es dürfte unvermeidlich
sein, den Teuerungsausgleich auch auf die Ergänzungs-
leistungen auszudehnen. Der Bund wird den Kantonen
die entsprechenden gesetzlichen Beiträge gewähren. Die
Kommission ist sich bewusst, dass diese Regelung des
Teuerungsausgleiches nur als Ueberbrückungsmassnah-

me bis zu den Rentenerhöhungen des Jahres 1973 zu
rechtfertigen und deshalb als einmalig zu betrachten ist.

Ich komme zu einigen Schlussbetrachtungen. Die
Kommission hat sich auf kein übereiltes, indessen spedi-
tives Verfahren ausgerichtet. Danach sollte der Natio-
nalrat beide Vorlagen im März verabschieden, um dem
Ständerat eine Behandlung der anspruchsvollen Materie
im Juni zu ermöglichen. Auf diese Weise stünde die
zweite Jahreshälfte zur Neuberechnung aller AHV- und
IV-Renten zur Verfügung. Es sind l Million Renten, die
neu berechnet werden müssen. Im Dezember könnte die
Abstimmung von Volk und Ständen über die PdA-
Initiative und den Gegenentwurf der Bundesversamm-
lung stattfinden, wodurch die Drei-Säulen-Konzeption
erst voll sanktioniert wäre. Ab 1. Januar 1973 kämen
sodann die neuen Renten zur Auszahlung. Die Kommis-
sion empfiehlt für beide Vorlagen ohne Gegenstimme
Eintreten.

An dieser Stelle sei Herrn Bundesrat Tschudi und
dem Bundesamt für Sozialversicherung für die umfas-
sende Vorbereitung beider Geschäfte und die konstruk-
tive Mitarbeit während der Beratungen gedankt. Die
Kommssion stellt den Antrag auf Eintreten im Bewusst-
sein, den notwendigen Ernst an die Behandlung von
zwei Vorlagen verwendet zu haben, welche der schwei-
zerischen Alters- und Hinterlassenenvorsorge auf Jahr-
zehnte hinaus das Gepräge verleihen werden.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

M. Mugny, rapporteur: La commission chargée
d'examiner les messages 11 064 et 11 076 s'est réunie du
2 au 4 février en présence de M. Tschudi, conseiller
fédéral, du directeur Frauenfelder, du Dr Kaiser, du
vice-directeur Granacher et de plusieurs collaborateurs
de l'OFAS. Nous tenons à les remercier pour leur
précieuse collaboration.

Dans ce débat d'entrée en matière nous traiterons
tout à la fois de la huitième révision de l'AVS, des
nouvelles dispositions constitutionnelles et de l'initiative
pour une véritable retraite populaire qui sera soumise au
peuple et aux cantons en même temps que le contre-
projet du Conseil fédéral.

Parlons d'abord du nouvel article constitutionnel.
Avec ce nouvel article, nous allons mettre en place, en
quelque sorte, un système définitif de sécurité sociale
pour nos vieillards, nos invalides, nos veuves et nos
orphelins, pour autant bien entendu qu'on puisse ja-
mais bâtir quelque chose de définitif dans le domaine
des structures, sociales. Il s'agit d'un système global qui
ne sera plus fondamentalement remis en cause mais
appelé à s'adapter d'une manière permament à l'évolu-
tion économique et sociale. Rappelons ici qu'en approu-
vant le rapport du Conseil fédéral du 2 septembre 1970
notre Conseil a déjà pris une décision de principe sur le
système dit des trois piliers qu'il s'agit maintenant
d'ancrer dans la constitution. Dans cette conception
globale, le troisième pilier — je commence par là —
c'est-à-dire l'épargne individuelle en tant qu'élément de
la sécurité sociale — et j'insiste là dessus — ne revêt
pas la même importance que le premier parce que, de
par sa nature, ce troisième pilier ne touche qu'un
nombre limité de personnes: ceux et celles qui sont
heureusement placées dans les classes supérieures de
revenus. L'encouragement à l'épargne, en tant que tel,
n'est pas réglé dans le nouvel article constitutionnel sur
l'AVS. C'est un autre domaine dont nous aurons pro-
bablement à nous occuper au cours des prochaines
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années. Le premier pilier, c'est-à-dire l'AVS, prend une
importance nouvelle. Jusqu'ici, l'AVS était considérée
comme une assurance de base, on a parlé en allemand
de «Basisversicherung». Désormais, les rentes de l'AVS
et de l'Ai doivent garantir à tous les rentiers la couver-
ture des besoins vitaux. Cette notion de besoins vitaux
n'est pas clairement définie mais elle indique en tous
cas une nouvelle fonction de l'AVS. A l'AVS s'ajoutent
donc les prestations du deuxième pilier, c'est-à-dire des
caisses de pension ou de retraite. Ensemble, les presta-
tions de l'AVS et des caisses de pension doivent garantir
un niveau de vie décent à tous les bénéficiaires. L'objec-
tif fixé, c'est le 60 pour cent du revenu pour une
personne seule, mais cet objectif ne figure pas dans
l'article constitutionnel pour des raisons sur lesquelles
nous aurons l'occasion de revenir.

L'AVS est bâtie sur le système de la répartition,
c'est-à-dire que ceux qui appartiennent aujourd'hui à la
population active, ceux et celles qui travaillent et ga-
gnent leur vie, payent des cotisations qui se transfor-
ment immédiatement en rentes pour les bénéficiaires
actuels de l'AVS. Les caisses de pension et de retraite
sont au contraire organisées selon le système dit de
capitalisation. Celui qui paie des cotisations aujourd'hui
se constitue, pour lui-même, son propre capital qui sera
transformé en rentes au moment où il atteindra 65 ans.
L'ensemble constitue donc un système mixte, bien équi-
libré, tant sur le plan de la sécurité pour les vieillards
que de l'économie du pays. Grâce aux capitaux mis en
réserve, les caisses de pension pourront mettre à la
disposition de notre économie (par exemple pour la
construction de logements) des moyens financiers im-
portants. Il est de bonne gestion et de saine organisation,
dans un système global de sécurité sociale, de recher-
cher un équilibre entre la répartition et la capitalisation.
C'est aussi, et peut-être d'abord, une question de garan-
tie pour les rentiers eux-mêmes.

Ces caisses de pension seront obligatoires pour tous
les salariés et facultatives pour les personnes de condi-
tion indépendante. Elles devront garantir le libre passa-
ge intégral et, au moins, la compensation du renchéris-
sement. Mais c'est la loi d'application qui définira
toutes ces obligations et en particulier les limites infé-
rieures et supérieures de revenus à l'intérieur desquelles
le second pilier sera déclaré obligatoire.

Pour terminer avec cet article constitutionnel destiné
à remplacer l'article 34quater actuel, il faut dire quel-
ques mots encore des modifications apportées par votre
commission au projet du Conseil fédéral. Au 2e ali-
néa du nouvel article, votre commission a accepté par
14 voix contre 9 ce qu'on appelle dans un mauvais
français repris d'une locution allemande: la «dynamisa-
tion des rentes» (die Rentendynamisierung), c'est-à-dire
l'adaptation permanente des rentes AVS, non seulement
à l'évolution des prix, mais également à l'augmentation
des salaires réels. Une minorité de la commission, en
accord avec le Conseil fédéral, vous propose au contrai-
re d'en rester au texte du projet initial. Pour situer
simplement le problème, car nous aurons l'occasion d'y
revenir dans le débat de détail, les nouvelles rentes, tant
de l'AVS que des caisses de pension, doivent nécessaire-
ment être dynamisées, c'est-à-dire adaptées à l'évolution
globale des salaires et non seulement au coût de la vie
puisqu'elles doivent couvrir le 60 pour cent du revenu.
Il s'agit de savoir si les rentes anciennes ou les rentes
en cours, si vous préférez, seront elles aussi revalorisées
dans la même mesure et selon les mêmes critères que les

nouvelles ou si, au contraire, on admet un décalage qui
ira en s'élargissant constamment entre les rentes en
cours et les rentes nouvelles. Autrement dit, aurons-nous
des catégories différentes de rentiers suivant le moment
de leur retraite ou de leur invalidité, les minima et les
maxima étant différents pour chaque catégorie et pour
chaque année d'âge? Voilà qui donnera peut-être des
discussions assez animées dans les assemblées de con-
temporains. Dans la pratique et jusqu'à aujourd'hui,
toutes les rentes en cours ont toujours été réadaptées
dans la même mesure que les rentes nouvelles. Le
moment est-il venu de modifier cette manière de faire,
comme le Conseil fédéral le propose dès 1975 déjà? La
majorité de votre commission ne le pense pas. Le
Conseil fédéral et la minorité de la commission ne
veulent pas aller aussi loin dans un texte constitution-
nel, afin de garder une certaine souplesse, une certaine
marge de manœuvre, à l'avenir, au cas où des raisons
objectives — par exemple la situation économique du
pays ou les finances fédérales — imposeraient une
certaine retenue dans les augmentations des rentes.
Nous aurons l'occasion bien sûr de revenir sur ces
divers arguments, je tenais simplement à les citer dans
ce rapport d'entrée en matière. Les autres modifications,
aux lettres b et c du 3e alinéa, n'appellent pas
d'explication particulière.

En même temps qu'elle vous recommande d'accepter
ce nouvel article constitutionnel, avec ou sans les amen-
dements apportés, votre commission vous propose, à
l'unanimité, de recommander au peuple et aux cantons
de rejeter l'initiative dite pour une véritable retraite
populaire». Cette initiative supprime toutes les caisses
de pension qui seraient incorporées à l'assurance fédéra-
le, c'est-à-dire à l'AVS, tout en garantissant les droits
acquis par les affiliés. Les deux principaux reproches
adressés à cette initiative sont les suivants: D'abord son
coût, puis la disparition du deuxième pilier. D'emblée,
elle exige des cotisations moyennes, au cours des pro-
chaines années, de 24 à 25 pour cent des salaires, dont
8 pour cent à la charge des employeurs, 8 à la charge
des salariés et 8 ou le tiers à la charge des pouvoirs
publics, Confédération et cantons, dont les contribu-
tions, pour la seule AVS, seraient augmentées d'un coup
de plus de 4 milliards par an. Même si on cherchait à
faire supporter cette charge par les gros revenus, il faut
bien admettre objectivement que tous les revenus
moyens et même modestes verraient leurs impôts canto-
naux et fédéraux augmentés dans une mesure assez peu
sympathique.

La deuxième objection, c'est que l'AVS fédérale
étant basée sur le système de la répartition, le rôle
économique joué par le deuxième pilier disparaît défini-
tivement. Comme je l'ai dit plus haut, l'épargne accu-
mulée par les caisses de pension aide à financer les
investissements futurs exigés par notre économie. Ces
investissements constituent une condition essentielle de
notre expansion économique future et donc de l'éléva-
tion future de notre niveau de vie et aussi des rentes
AVS.

L'initiative pour une véritable retraite populaire sera
soumise au peuple suisse en même temps que le contre-
projet dont nous discutons actuellement. Il est bien qu'il
en soit ainsi, car les citoyennes et les citoyens ainsi que
les cantons auront un choix à faire, un choix entre deux
systèmes de sécurité sociale dont chacun présente des
avantages et des inconvénients. De ce choix qui consti-
tuera vraiment un choix fondamental dépendra tout
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l'avenir de notre système de sécurité sociale pour nos
vieillards, veuves, orphelins et invalides.

Je voudrais maintenant aborder la huitième revision
de l'AVS. Là aussi, je me bornerai à l'essentiel dans ce
rapport de la commission. La revalorisation des rentes
se déroulera en deux étapes: 1er janvier 1973 et 1er jan-
vier 1975. En 1973, les rentes actuelles et nouvelles,
seront portées à 400 francs (minimum) et 800 francs
(maximum) pour la rente simple et à 600 francs (mini-
mum) et 1200 francs (maximum) pour la rente de
couple. Un très long débat, qui n'est d'ailleurs pas ter-
miné, vous en aurez la preuve, a occupé votre commis-
sion; il fallait trouver une formule de rentes équitable,
qui harmonise judicieusement les nouvelles et les an-
ciennes rentes. Notre collègue, M. Brunner, reviendra
certainement sur ce problème au cours du débat
d'entrée en matière.

Votre commission s'est efforcée de trouver une for-
mule non pas parfaite mais acceptable car la proposition
initiale du Conseil fédéral désavantageait par trop les
revenus moyens. En relevant de 270 francs à 300 francs
par mois le montant fixe de la rente AVS, proposition à
laquelle le Conseil fédéral s'est du reste rallié, nous
obtenons une formule plus équilibrée. La minorité de la
commission désire aller plus loin encore et porter ce
minimum, cette part fixe de la rente AVS, à 320 francs
par mois.

La revalorisation de 1973 est pour 50 pour cent une
compensation du renchérissement et pour 50 pour cent
une amélioration nette des rentes. En 1975, nouvelle
augmentation, et c'est là que le projet du Conseil
fédéral a été considérablement modifié par votre com-
mission. Le Conseil fédéral, vous le savez, propose
d'augmenter les rentes en cours de 15 pour cent et les
nouvelles de 25 pour cent. La commission décide de
garder l'unité des rentes entre les anciennes et les nou-
velles pour un même salaire déterminant. En consé-
quence, elle propose d'améliorer toutes les rentes, nou-
velles et anciennes, de 25 pour cent au 1er janvier 1975.

Nous sommes là en présence d'une décision fonda-
mentale. Maintenir la proposition du Conseil fédéral
serait, de l'avis de la majorité de votre commission, une
grave erreur qui dévaloriserait toutes les améliorations
que nous apportons à l'AVS et qui serait la source et la
cause d'un malaise social, car les anciens rentiers
auraient le sentiment d'être victimes d'une inégalité de
traitement et donc d'une injustice.

Pour les autres modifications, signalons le fait que
les rentes d'orphelins sont portées de 35 à 40 pour cent,
les rentes d'impotents de 60 à 80 pour cent de la rente
minimum AVS simple. En conséquence, les cotisations
sont aussi augmentées de 0,6 pour cent par rapport au
projet du Conseil fédéral. Elles atteindront un total de
2 pour cent au 1er janvier 1973, la moitié étant à la
charge des employeurs et l'autre moitié à la charge des
salariés. 9 pour cent qui se décomposent en 7,8 pour
l'AVS; 0,8 pour l'Ai et 0,4 pour les APG ou assurance
pour perte de gain.

Le Conseil fédéral a la compétence d'augmenter de
nouveau ces cotisations à partir de 1975 mais au plus
tard en 1978, suivant l'évolution de la situation finan-
cière de l'AVS et du fonds de compensation qui, à
l'avenir, doit couvrir au moins, vous le savez, les dépen-
ses annuelles de l'AVS. A ces 8,6 pour cent d'AVS et
d'Aï, s'ajoute la part des pouvoirs publics, qui couvre
actuellement un cinquième des dépenses et qui, dès 1978,
couvrira un quart.

Il me reste encore à parler de la compensation du
renchérissement en 1972, que le Conseil fédéral propose
d'accorder aux rentiers AVS et AI sous la forme d'une
rente mensuelle complète et unique, y compris une
éventuelle rente d'impotents qui serait versée dans le
courant de l'automne 1972, la date exacte restant de la
compétence du Conseil fédéral. Cette proposition du
Conseil fédéral est acceptée à l'unanimité par votre
commission. Cette compensation, demandée par diffé-
rentes interventions au Conseil national, se justifie de la
manière suivante: Le 10 pour cent accordé en 1971 a
compensé les rentes jusqu'à un indice de 118,6 points.
A fin février 1972, l'indice a passé à 125,4, soit une
augmentation de 7,8 points ou 6,5 pour cent en chiffres
ronds. On peut, raisonnablement, s'attendre à ce que le
8 pour cent soit atteint au cours des prochains mois et
dès ce moment-là, c'est l'article 43to de la loi actuelle
sur l'AVS qui entre en considération pour la compensa-
tion du renchérissement.

Vient le dernier chapitre, celui des prestations com-
plémentaires AVS et AI. Ces prestations complémentai-
res sont destinées à disparaître au fur et à mesure que
l'ensemble des rentiers sera mis au bénéfice des presta-
tions du second pilier. Il n'en reste pas moins qu'elles
conservent et conserveront une très grande importance
sociale dans les circonstances actuelles et pour les
prochaines années, car même améliorées, les rentes
AVS, surtout pour ceux et celles qui ne toucheront que
le minimum, restent modestes; avec 400 francs par mois
pour une personne seule ou 600 francs pour un couple,
il est bien difficile de vivre aujourd'hui.

Le Conseil fédéral propose d'élever de 100 francs
par mois et par personne seule et 110 francs pour un
couple en 1973 les limites des prestations complémentai-
res, ces limites étant portées de 400 francs à 500 francs
pour une personne seule et de 640 francs à 750 francs
pour un couple. En 1975, nous procéderions encore une
fois à la même opération en portant ces limites de 500 à
600 et de 750 à 900. Simultanément et selon la proposi-
tion de votre commission, les bonifications maximums
pour loyer seraient élevées de 100 à 125 francs pour une
personne seule et de 150 à 175 francs par mois pour un
couple.

Dans la réalité des choses, une importante partie de
nos rentiers AVS, c'est-à-dire tous ceux qui sont et qui
seront encore au bénéfice des prestations complémentai-
res ne toucheront pas au 1er janvier 1973 la totalité de
l'amélioration de l'AVS ou de l'Ai; ils verront leur
niveau de vie, c'est-à-dire leur revenu, majoré de
100 francs, par mois ou de 110 francs pour un couple.
On n'a peut-être pas assez insisté sur cet aspect du
problème dans tous les débats qui se sont déjà déroulés
à la radio, à la TV, dans la presse. On parle partout de
dynamisation ou de non-dynamisation des rentes, de
pour-cent des salaires pour le premier et le deuxième
pilier, mais en définitive, c'est un billet de cent francs
que nous accordons au 1er janvier 1973 aux plus mo-
destes de nos rentiers AVS.

J'en arrive à mes conclusions. Le débat qui s'ouvre
aujourd'hui sur cette huitième revision de l'AVS et sur la
structure future de notre système de prévoyance sociale
revêtira nécessairement plusieurs dimensions: Une di-
mension économique, une dimension financière, une
dimension politique et enfin une dimension sociale.
L'aspect économique d'abord, car seul un pays prospère,
comme le nôtre, peut s'offrir la satisfaction, j'allais dire
le luxe, de mettre sur pied un système efficace et
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généreux de sécurité sociale en faveur de ses vieillards,
de ses invalides et de ses orphelins. Ce qui n'était pas
possible, en tout cas pas dans la même mesure, il y a
vingt ans et même seulement dix ans-, l'est aujourd'hui.
Dans ce cadre, ce qu'il est possible de faire, doit être
fait. L'économie prospère doit s'épanouir en avantages
sociaux pour tous: pour les jeunes, pour la population
active mais aussi pour les malades, pour les invalides,
pour les vieillards et les orphelins. Mais même dans une
économie prospère il n'est pas possible de tout faire à la
fois. Il s'agit donc pour nous de savoir jusqu'où nous
pouvons aller dans l'amélioration de l'AVS et de l'Ai,
sans mettre en péril les autres tâches tout aussi néces-
saires d'un Etat moderne. Je pense aux universités, à
l'agriculture, à la recherche, à la santé publique, aux
routes nationales. J'en passe et des meilleurs, comme
disait Victor Hugo. Mais en même temps, en prenant les
décisions que nous allons prendre nous faisons un pari
sur l'avenir car rien ne nous garantit que notre écono-
mie qui est aujourd'hui prospère et en pleine expansion,
le sera encore dans dix ou dans vingt ans. Il n'y a pas
de police d'assurance contre le retour toujours possible
d'une crise économique.

Nous pouvons cependant raisonnablement espérer
que l'avenir suivra la même route que le présent et cela
dépend aussi de nous, de nous tous et de chacun d'entre
nous. Mais en fait, la vie, celle des peuples comme celle
des individus, comporte des risques. La vie économique
en comporte aussi. En prenant un pari raisonnable sur
l'avenir, nous faisons preuve de confiance en nous-
mêmes et un peuple qui ne prend plus de risques, qui
n'a plus confiance en lui-même et en son propre destin
est déjà un peuple penché sur son propre tombeau.

Dimension financière aussi, car il s'agira d'apporter
à l'AVS et au deuxième pilier les fonds dont ils auront
besoin pour faire face à leurs obligations.

Nous votons des dépenses et nous prenons en même
temps, pour nous-mêmes et pour toute notre population
active, pour notre jeunesse aussi, l'engagement de les
couvrir. L'une de nos préoccupations fondamentales
pour ces prochaines années est de freiner l'inflation et
si possible de la juguler, sans pour autant compromettre
notre croissance économique. Là aussi, il y a des choix
à faire.

Progressivement, le coût total de notre système
AVS, premier et deuxième piliers, atteindra 23 à 24
pour cent du salaire. Nous devrons donc tenir compte
dans notre politique des salaires et des revenus, de
l'effort financier que nous décidons aujourd'hui en
faveur de nos rentiers AVS et AI, non pas pour suppri-
mer l'expansion des revenus, mais pour la maintenir
dans des limites raisonnables.

Dans une politique globale de progrès social, les
salaires, les bénéfices des entreprises, la réduction de
l'horaire de travail, la sécurité sociale, forment un tout.
C'est dans la mesure où chacun en prend conscience et
en tire les conséquences qu'on pourra lutter efficace-
ment contre l'inflation.

Dimension politique aussi, car les choix que nous
sommes appelés à faire sont aussi des choix politiques.
C'est le pouvoir de l'Etat, dont nous sommes en partie
les dépositaires, qui façonne pour une large part le
visage de notre société. La conception que nous avons
les uns et les autres du rôle et de la fonction de
l'Etat, Etat à la fois libéral et social; la conception
que nous avons du rôle de l'économie, de la place de la
liberté individuelle, de la responsabilité personnelle et
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de la solidarité; la conscience que nous avons du bien
commun; les préjugés aussi dont nous sommes malgré
nous souvent les porteurs et les victimes, tout cela va
influencer nos décisions.

Nous parlerons certainement beaucoup de chiffres et
de pour-cents au cours de nos débats mais en fait, ce
qui importe, ce ne sont pas ces chiffres en eux-mêmes,
mais l'interprétation que nous leur donnons, c'est le
poids que nous accordons les uns et les autres à ces
chiffres, et c'est bien là que se trouve la dimension
politique du problème.

Dimension sociale, enfin, car l'AVS est une belle
réalisation de solidarité nationale. Si la Suisse d'au-
jourd'hui est ce qu'elle est, imparfaite bien sûr, mais
prospère et heureuse, s'il fait bon vivre dans notre petit
pays, c'est aussi et c'est peut-être d'abord à nos anciens
que nous le devons, à ceux et à celles en particulier qui
sont aujourd'hui les bénéficiaires de l'AVS; quand nous,
qui appartenons à la génération active, nous versons des
cotisations pour qu'eux reçoivent chaque mois la rente à
laquelle ils ont droit, nous ne faisons que rembourser
quelques-unes de nos dettes. Notre prospérité, en ef-
fet, ne s'est pas bâtie toute seule ni en un jour. Il a fallu
de la chance, bien sûr, mais aussi du temps et du travail,
notre travail et le travail de tous ceux et celles qui nous
ont précédé.

Dans notre monde d'argent et d'acier, de centrales
nucléaires et de fibres synthétiques, de rendement et de
bénéfices, ce qui sauve peut-être notre société, notre
civilisation, c'est que nous nous montrons capables
d'une solidarité réelle et concrète vis-à-vis de nos vieil-
lards, de nos orphelins, de nos invalides. Oui, aussi de
nos invalides, il ne faudrait pas l'oublier. Cette dimen-
sion sociale de l'AVS est peut-être en définitive la plus
importante. C'est dans ce sens que votre commission
unanime vous propose d'entrer en matière sur les diffé-
rents objets qui vous sont présentés.

Allgemeine Beratung — Discussion générale

Schuler: Die jetzt in Beratung stehende Revision der
Alters- und Hinterlassenenversicherung soll auf den
1. Januar 1973 in Kraft treten. Der Präsident hat bereits
darauf hingewiesen, dass ausgerechnet an jenem Tag die
eidgenössische Altersversicherung ihr silbernes Dienstju-
biläum wird feiern können, und es scheint mir, wir
hätten allen Grund, gerade dieses Jubiläum festlich zu
begehen; denn die Dienste, welche die AHV bei relativ
kleinen Aufwendungen in diesen 25 Jahren Volk und
Staat geleistet hat, sind sicher beachtlich.

Wer den Abstimmungskampf um die Einführung der
AHV im Jahre 1946 aktiv miterlebt hat, der weiss,
warum wir damit recht bescheiden anfangen mussten.
Die Idee einer staatlichen Vorsorge stiess nämlich da-
mals noch weit herum auf Misstrauen, obwohl die
während des Zweiten Weltkrieges eingeführte eidgenössi-
sche Lohn- und Verdienstersatzordnung dem Gedanken
einer obligatorischen Altersvorsorge zweifellos beste
Vorarbeit geleistet hatte. Man beschränkte sich daher
1948 auf eine reine Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung. Die Invalidenversicherung kam erst 1960 dazu.
Und weil man zu Beginn bewusst vorsichtig gerechnet
und vorsichtig finanziert hatte, war es in der Folge
dann auch möglich, die Leistungen der AHV/IV ver-
schiedentlich wesentlich zu verbessern, ohne die Prä-
miensätze bis zur siebten Revision erhöhen zu müssen.
Dieser vorsichtige Auf- und Ausbau auf sichern Grund-
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lagen hat das Vertrauen der Bürger in die staatliche
Vorsorge zusehends gestärkt, so dass die AHV/IV dieses
heute in fast unbeschränktem Masse geniesst. Dieses
Vertrauenskapital zu erhalten und auch in der Zukunft
zu rechtfertigen, das scheint mir eines unserer Hauptan-
liegen sein zu müssen, wenn wir uns jetzt anschicken,
der staatlichen Alters- und Invalidenvorsorge eine neue,
erweiterte Zielsetzung zu geben.

Wie Sie gehört haben, geht es bei der Vorlage über
die achte AHV-Revision darum, die erste Säule von
einer Basisversicherung zu einer Vorsorge mit existenz-
sichernden Renten auszubauen. Der Bundesrat schlägt
— in Uebereinstimmung mit der AHV-Kommission —
vor, dieses Ziel in zwei Stufen anzugehen: Auf den
1. Januar des kommenden Jahres sollen die Renten der
siebten Revision verdoppelt werden, das heisst die einfa-
chen Altersrenten auf mindestens 400 und höchstens
800 Franken pro Monat erhöht werden; auf 1. Januar
1975 soll dann eine weitere Erhöhung der 73er Renten
stattfinden. Im Zuge dieser Verbesserungen sollen die
Ergänzungsleistungen nach und nach abgebaut und spä-
ter vollständig aufgehoben werden können.

Die christlichdemokratische Fraktion, für die ich
hier zu sprechen die Ehre habe, ist mit diesem Ausbau-
konzept der AHV/IV einverstanden. In Abweichung
von den bundesrätlichen Anträgen pflichtet sie aber der
Ueberzeugung der vorberatenden nationalrätlichen
Kommission bei, dass die Neurenten und die Altrenten
auch im Jahre 1975 gleich behandelt werden sollen,
indem dannzumal die Rentensätze von 1973 für beide
Kategorien um 25 Prozent erhöht werden, d. h. die ein-
fachen Minimalrenten auf 500 und die einfachen Maxi-
malrenten auf 1000 Franken pro Monat. Wir haben in
der Vergangenheit nicht nur die Neurenten, sondern
immer auch die laufenden Renten der Lohnentwick-
lung angepasst. Die darin liegende Solidaritätsleistung
der aktiven Bevölkerung zugunsten der Rentner ist
sozialpolitisch wertvoll und sicher auch in Zukunft
notwendig, wenigstens solange, als nicht alle Rentenbe-
züger neben der staatlichen Vorsorge auch über eine
tragfähige zweite Säule verfügen.

Einverstanden ist unsere Fraktion auch mit der vor-
beratenden Kommission, dass eine Rentenformel ge-
wählt werden soll, welche nicht nur die Minimal- und
Maximalrenten gegenüber den Ansätzen der 7. Revision
verdoppelt, sondern annähernd die gleiche Verbesserung
auch allen Einkommenskategorien bringt, die zwischen
diesen beiden Grenzpunkten liegen. Schliesslich stimmt
unsere Fraktion auch der Belassung der Waisen- und
Kinderrenten auf 40 Prozent der einfachen Altersrente
zu, ist also mit der Kommission einig, dass dieser
Prozentsatz nicht auf 35 reduziert wird.

Wir sind bereit, auch die finanziellen Konsequenzen
aus diesen Verbesserungen zu ziehen und stimmen da-
her dem von der Kommission vorgeschlagenen Gesamt-
beitragssatz von 8,6 Prozent für AHV/IV ab 1973 und
der entsprechenden Erhöhung auf 9,4 für die zweite
Finanzierungsstufe zu. Das Ziel unserer derzeitigen Re-
visionsarbeiten ist aber bedeutend weiter gesteckt als die
Gewährung existenzsichernder Renten. Zusammen mit
den Leistungen der ersten Säule soll nämlich die be-
triebliche Vorsorge den Versicherten im Rentenfall die
Fortführung der gewohnten Lebenshaltung ermöglichen.
Was darunter verstanden wird, haben Ihnen die Referen-
ten erläutert. Mit dem vorgeschlagenen neuen Verfas-
sungsartikel 34quater wird das Fundament gelegt für die
Verallgemeinerung und Verstärkung betrieblicher Vor-

sorge und überdies für die Förderung der privaten
Spartätigkeit.

Diese Verankerung der Drei-Säulen-Theorie im neu-
en Verfassungsartikel gibt dem Bund die Kompetenz,
die berufliche Vorsorge für alle Arbeitnehmer obliga-
obligatorisch zu erklären und die zweite Säule auch den
Selbständigerwerbenden zu gleichwertigen Bedingungen
zugänglich zu machen. Ferner erhält der Bund die
Möglichkeit, die erste und zweite Säule in fiskalpoliti-
scher Hinsicht gleichzustellen.

Die christlichdemokratische Fraktion stimmt dem
neuen, erweiterten Verfassungsartikel zu. Er entspricht
sowohl in seiner Zielsetzung wie in der vorgezeichneten
Lösung grundsätzlich unserer Auffassung: Sicherung
der gewohnten Lebenshaltung und Ausgestaltung der
AHV nach dem Drei-Säulen-Prinzip. Das deckt sich mit
dem Programm unserer Partei, es deckt sich aber auch
mit unsern langjährigen Bestrebungen auf diesem Ge-
biete. Ich will in diesem Zusammenhang nur an die
noch nicht allzu weit zurückliegende AHV-Initiative des
Christlichnationalen Gewerkschaftsbundes erinnern,
welche schon die 7. Revision wesentlich mitgeprägt und
erstmals die Idee eines Obligatoriums der zweiten Säule
für alle Arbeitnehmer zur Diskussion gestellt hat. Diese
Idee, welche damals noch bei weitem nicht spruchreif
schien, ist dann kurz darauf, aufgrund eines entspre-
chenden Postulates, welchem ich Geburtshelferdienste
leisten durfte, im Bericht der Expertenkommission Kai-
ser über die Förderung der beruflichen Vorsorge vom
September 1970 als Phönix aus der Asche der zurückge-
zogenen CNG-Initiative wieder auferstanden.

Wir sind der Ueberzeugung, dass ein Ausbau der
Alters- und Hinterlassenenvorsorge nach dem Drei-Säu-
len-Prinzip nicht nur deshalb richtig ist, um das auf dem
Gebiete der beruflichen Vorsorge bisher frei Gewachse-
ne anzuerkennen und zu erhalten, sondern dass eine
solche Lösung einer rein staatlichen Volkspension auch
aus sozialpolitischen und volkswirtschaftlichen Gründen
vorzuziehen ist; aus sozialpolitischen Gründen deshalb,
weil eine staatliche Einheitsversicherung auf die unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Verhältnisse der Versi-
cherten nur wenig Rücksicht nehmen kann; aus volks-
wirtschaftlichen Gründen, weil die Konzentration der
gesamten Sozialvorsorge bei einer staatlichen Versiche-
rung, die fast ausschliesslich nach dem Umlageverfah-
ren finanziert wird, zwangsläufig zu einem ganz erhebli-
chen Ausfall an Kapitalbildung führen müsste, den die
private Spartätigkeit bei Kosten von 25 Lohnprozenten
für die Volkspension niemals voll zu kompensieren
vermöchte. Das könnte nicht nur die Produktivitätsrate
der Volkswirtschaft nachteilig beeinflussen, sondern auf
die Dauer selbst die Finanzgrundlage der staatlichen
Vorsorge tangieren. Ueberdies scheint uns, bei allem
Vertrauen in unsern Staat, das Prinzip der Risikovertei-
lung sei auch in der Altersvorsorge nach wie vor ein
durchaus gesunder Grundsatz, um so mehr als der
Schweizer es immer noch schätzt, einen gewissen staats-
freien Raum zu erhalten.

Hauptdifferenzpunkt beim neuen Verfassungsartikel
wird, wie schon von den Referenten prognostiziert,
wahrscheinlich die Frage der sogenannten Volldynami-
sierung sein. Ich habe im Zusammenhang mit der Vor-
lage über die 8. AHV-Revision darauf hingewiesen, dass
unsere Fraktion der Auffassung ist, die Alt- und Neu-
rentner sollten nicht nur auf den 1. Januar 1973, sondern
auch auf 1. Januar 1975 gleichgestellt werden, d. h.
sowohl die laufenden wie die neuen Renten seien an
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diesen beiden Stichtagen der voraussichtlichen Lohnent-
wicklung entsprechend zu erhöhen.

Im Vorschlag des Bundesrates für den Verfassungs-
text wurde die Formulierung gewählt: «Die Renten sind
mindestens der Preisentwicklung anzupassen.» Die
Mehrheit der Kommission will demgegenüber in der
Verfassung die Anpassung der Renten an die Preis- und
an die Reallohnerhöhung vorschreiben. Diesen Vor-
schlag erachtet die Mehrheit unserer Fraktion als zu
weitgehend, obwohl es sich dabei zugegebenermassen
nur um die Verankerung dessen handelt, was wir seit
1948 immer wieder getan haben und auch künftig tun
wollen, nämlich um die Gleichstellung der Altrentner
mit den Neurentnern auf dem Niveau der Anpassung an
die Lohnentwicklung. Nun sind aber bei der AHV, trotz
des vorherrschenden Umlageverfahrens, Verhältnisse
denkbar, unter denen die Anpassung aller Renten an die
Lohnentwicklung vorübergehend einmal Schwierigkeiten
bereiten könnte, z. B. bei stagnierender Wirtschaft mit
stark rückläufigen Beschäftigtenzahlen, weil dann die
Prämien- und Steuereingänge sehr wohl hinter der No-
minallohnentwicklung zurückbleiben könnten. Man wird
zwar sagen, in solchen Zeiten sei dann eben auf den
Fonds zurückzugreifen. Ueber Gebühr dürfen wir aber
den Fonds gerade in solchen Zeiten auch nicht bean-
spruchen, wenn wir nicht gerade dadurch die wirt-
schaftliche Rezession verschärfen wollen. Beitragserhö-
hungen zur Wiederherstellung des finanziellen Gleichge-
wichtes wären in einer solchen Phase vermutlich
konjunkturpolitisch das Verkehrteste, was wir tun
könnten, sofern sie überhaupt politisch realisierbar wä-
ren. Es bliebe somit, wenn die Volldynamisierung der
Renten in der Verfassung für alle Zeit verbindlich
vorgeschrieben würde, in einer solchen aussergewöhnli-
chen Situation vermutlich nur noch die Zuflucht zum
Notrecht. Das aber sollten wir unter allen Umständen
vermeiden. Denn ein den Rentnern verfassungsmässig
gegebenes Wort, einmal — und wenn auch nur vorüber-
gehend — durch Notrecht ausser Kraft setzen zu müs-
sen, würde zwangsläufig das Vertrauen der Versicherten
in die staatliche Vorsorge erschüttern. Darum scheint es
uns klüger, aber auch ehrlicher, in der Verfassung nur
so viel zu versprechen, dass wir es unter allen Umstän-
den halten und durchhalten können. Die Formulierung
des Bundesrates gibt als Mindestgarantie den Anspruch
auf den vollen Teuerungsausgleich für Alt- und Neuren-
ten; sie lässt im übrigen vollen Spielraum auch für die
Volldynamisierung aller Renten. Solange es sich als
wirtschaftlich tragbar und sozial gerechtfertigt erweist,
dürfen auch bei dieser Formulierung nicht nur die
Neurentner, sondern auch jene, die bereits rentenbe-
rechtigt sind, durchaus mit der Anpassung ihrer Renten
an die Lohnentwicklung rechnen. Die Praxis der letzten
25 Jahre und die Beschlüsse, die wir jetzt für die Zeit
bis 1975 fassen werden, bieten ihnen dafür ohne Zweifel
eine gute Bürgschaft.

Sicher gibt es noch verschiedene Postulate, die auch
bei dieser grundlegenden 8. Revision nicht oder nicht
voll berücksichtigt werden können. Einige davon wer-
den sicher in der Detailberatung noch zur Sprache
kommen. Die Frage wird sein, ob und wieweit wir, die
Schweizer, bereit sind, über den bereits jetzt notwendi-
gen Globalbeitragssatz von 8,6 Prozent ab 1973 resp.
9,2 Prozent ab zirka 1975 hinauszugehen, zu dem ja
dann noch die 0,4 Prozent für die Erwerbsersatzord-
nung, vor allem aber die Belastung für das Obligatorium
der zweiten Säule hinzugerechnet werden müssen. Eine

mögliche Kritik an Details der AHV-Revision sollte uns
aber auf keinen Fall den epochalen Schritt verkennen
lassen, den wir jetzt zu tun im Begriffe sind. Wenn wir
die erste und zweite Säule nach dem vorliegenden Kon-
zept ausbauen, wird unsere Sozialvorsorge zu den fort-
schrittlichsten der Welt gehören. Die CVF begrüsst und
unterstützt diese Konzeption in der Meinung, dass sie
auf finanziell gesicherter und verfassungsrechtlich sau-
berer Grundlage verwirklicht wird.

Daher empfehle ich Ihnen namens meiner Fraktion,
auf die beiden Vorlagen des Bundesrates einzutreten.

Allgöwer: Im Jahre 1947, vor der Abstimmung über
die Altersversicherung, schrieb der damals schon brem-
sende «Trumpfbuur», er wolle sich nicht zur AHV äus-
sern. Als dann das Volk die Vorlage im Verhältnis l : 4
bejahte, kehrte er den Spiess um und malte ein düsteres
Bild der Bundesfinanzen. Er behauptete keck, die Steu-
ereinnahmen hätten damals schon eine «Rekordhöhe»
von 2 Milliarden erreicht. Deshalb wurde der AHV eine
ganz böse Zukunft vorausgesagt: Es gebe nur eines:
herunter mit den Ausgaben und Verzicht auf die Wehr-
steuer!

Heute, 25 Jahre später, kann jedermann beurteilen,
dass diese Prophezeiungen und Forderungen in keiner
Weise eingetroffen sind. Trotzdem wagt der «Trumpf-
buur» wieder eine düstere Voraussage. Letzte Woche
erschien in verschiedenen Zeitungen ein Inserat mit
dem alarmierenden Titel: «Gefahren um die AHV,
Gefahren für die AHV.» Diese bestehen aber nicht
etwa, wie Rentner befürchten könnten, darin, dass die
erwartete Rentenverdoppelung nicht eintritt, sondern
«die Leistungen der staatlichen AHV sollen durch die
sogenannte Volldynamisierung derart aufgeblasen wer-
den, dass für die zweite Säule zu wenig übrigbleibt; sie
droht zu verkümmern». Das sind keine gefreuten Aus-
sichten. Dann wird gedroht, die zweite Säule sei zum
Einsturz verurteilt, was vor allem die aktive Generation,
die noch im Erwerbsleben stehe, beunruhige. So wird
mit einem Mal die junge gegen die ältere Generation in
Marsch gesetzt.

Leider bleibt es nicht bei diesem «Trumpfbuur»-In-
serat. In verschiedenen Zeitungen sind «Alarmartikel»
erschienen. Sie richten .sich alle gegen die Volldynami-
sierung, die angeblich zu einer steten Schmälerung der
privatwirtschaftlichen Prämienbasis und zu bösen kon-
junkturpolitischen und wirtschaftlichen Folgen führen
müsse. In einem ändern Artikel heisst es, es drohe eine
strukturelle Verschiebung, die ein harmonisches Funk-
tionieren der beiden ersten Säulen über kurz oder lang
völlig verunmöglichen müsse. Die Volldynamisierung
ist damit zum AHV-Politikum Nummer eins geworden,
und als Ausweg wurde uns am letzten Sonntag in einem
Artikel empfohlen, wir sollten bescheidener werden, mit
Ehepaarrenten von Fr. 7500.— bis Fr. 12 000.— zufrie-
den sein; wir könnten uns die vorgesehene «Luxuslö-
sung» nicht leisten. Diese Töne haben wir vor 25 Jahren
schon einmal gehört; sie waren damals so falsch wie
heute.

In den ersten Nachkriegsjahren waren solche Ge-
danken halbwegs verständlich, denn damals betrug un-
ser Volkseinkommen kaum 10 Milliarden Franken, und
allgemein wurden wirtschaftliche Rückschläge erwartet.
Hätte man zu jener Zeit von Renten in der Grössenord-
nung der 8. Revision gesprochen, so wären sie höher
gewesen als die damaligen durchschnittlichen Löhne.
Inzwischen sind jedoch die Erwerbseinkommen der Ar-
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heiter und Angestellten um das Vier- bis Fünffache
gestiegen, und unser Volkseinkommen hat sich verzehn-
facht. Bei 100 Milliarden kann niemand im Ernst be-
haupten, wir besässen nicht genügend Mittel, um die
Betagten an der allgemeinen Wohlstandsentwicklung
teilhaben zu lassen.

Bei den Kindern ist dies längst selbstverständlich. Es
zeigt sich weniger in öffentlichen Ausgaben, obgleich
die Aufwendungen für Schulen und berufliche Ausbil-
dungsstätten gewaltig gestiegen sind. Die Kinder ma-
chen aber die Wohlstandsentwicklung in den Familien
mit, so dass es kaum mehr Buben und Mädchen gibt,
die nicht schon am Meer, in Skilagern und an zahlrei-
chen Veranstaltungen gewesen sind. Wir stellen sogar
eine nicht erwünschte Verwöhnung fest, gegen die ein
Teil der Jugend revoltiert; doch niemand fordert weni-
ger Ausgaben für die Bildung der Heranwachsenden,
ganz im Gegenteil.

Es ist darum nicht einzusehen, weshalb die andere
Hälfte der nicht im Erwerbsleben stehenden Betagten,
ausserhalb der Wohlstandsentwicklung bleiben soll.
Es kommt dazu, dass die heutigen Rentner die wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten zweier Weltkriege und
eine jahrelange Krise mit Arbeitslosigkeit durchzuste-
hen hatten. Gewiss gehen in der Regel die persönlichen
Bedürfnisse im Alter zurück. Aber wir haben kein
Interesse daran, eine immer grössere Schicht von Kon-
sumenten auf Halbsold zu setzen, so dass sie sich
ausserhalb der Existenzsicherung nichts mehr leisten
kann. Und schliesslich: Die Betagten haben in der Regel
gelernt, mit dem Geld umzugehen und zu sparen. Wenn
wir mit der dritten Säule Ernst machen wollen, dann
müsssen wir gerade den Rentnern das Sparen ermögli-
chen. Es wird sich selten um grosse Summen handeln,
aber es bereitet jedem Vater und jeder Mutter innere
Genugtuung, wenn sie ihren Kindern auch nur einige
tausend Franken hinterlassen können.

Wenn wir in dieser Frage der Volldynamisierung
kurzsichtig und knauserig sind, dann werden immer
mehr Bürger die Frage stellen, was denn die zweite und
dritte Säule taugen möge. Rein theoretisch wäre es
praktisch, nur eine Kasse zu schaffen, ihr den gesamten
Prämieneinzug und die Auszahlung aller Renten zu
übergeben; letztere könnten dann mühelos dem Index
angepasst werden. Dadurch ergäbe sich jedoch eine
Kapitalkonzentration in der Hand des Staates, die uner-
wünschte wirtschaftliche und politische Auswirkungen
hätte. Ausserdem würden alle jene bestraft, die in frei-
williger Disziplin lebenslang gespart oder in Solidarität
mit Arbeitskollegen eine Betriebskasse aufgebaut haben.
Wir müssen daher aufpassen, dass wir nicht durch
kurzsichtige Fehlentscheidungen die zweite und dritte
Säule gefährden.

Eine solche Fehlentscheidung wäre es, wenn wir in
der Verfassung beispielsweise einen höchstzulässigen
Prozentsatz für die AHV-Prämien festlegten. Das ist die
Schwäche der sogenannten «bürgerlichen» AHV-Initia-
tive, an der ich ursprünglich mitgearbeitet habe, die ich
jedoch in der Endfassung ablehnen musste. Anderseits
geht die sozialdemokratische Initiative zu weit und
musste in der Folge tatsächlich zum Absterben der
zweiten Säule führen. Die vom Bundesrat vorgeschlage-
ne und von unserer Kommission verbesserte Lösung
hingegen bietet Gewähr, dass einerseits die AHV zeitge-
mäss ausgebaut werden und anderseits der soziale Wett-
bewerb zwischen den Unternehmungen spielen kann.

Letzterer ist bereits in vollem Gang, wie ein Blick in die
Stelleninserate zeigt.

Wer heute gegen die Dynamisierung Sturm läuft,
oder wer, wie unser Kollege Brunner, mit immer neuen
Zahlenlawinen Verwirrung stiftet, die Maximalrente von
Fr. 800.— auf Fr. 700.— herabsetzen und die Wohl-
standsanpassung der Renten verhindern will, der gefähr-
det die Drei-Säulen-Lösung überhaupt. Er verstärkt das
Verlangen nach einer einfachen Lösung und arbeitet,
gewollt oder ungewollt, zugunsten der PdA-Initiative.
Diese halten wir für ungeeignet, die Finanzfrage für
unsere Betagten auf schweizerische Art zu lösen. Darum
müssen wir eine Alternative aufbauen, die in der Lei-
stung besser und unserer freiheitlichen Ordnung ange-
messener ist.

Der neue Verfassungsartikel, der vom Bundesrat und
unserer Kommission vorgeschlagen wird, wäre für eine
8. Revision an sich nicht nötig. Aber ich glaube, es ist
richtig, dass wir in unserem Grundgesetz Klarheit schaf-
fen über die drei Säulen. Verschiedene Fragen werden
in der Detailbehandlung noch zur Sprache kommen: die
Frage des Existenzbedarfes, was angemessen sein soll,
wie er berechnet werden soll, auf welche Grundlagen er
sich stützen soll; ferner die Frage der Höchstrente und
der Minimalrente; wir hatten ja ursprünglich ein Ver-
hältnis l : 4 von Minimal- und Maximalrente. Es gibt
auch Leute, die darauf hintendieren, eine Einheitsrente
zu schaffen; ich halte dies für falsch, weil es unserm
ganzen Leistungprinzip in der Wirtschaft widerspricht
und auch die Solidarität aller gefährdet. Ich glaube
deshalb, dass das Verhältnis l : 2 von Mindestrente und
Höchstrente richtig ist.

Die Anpassung an die Preisentwicklung und an die
Reallohnerhöhung ist ein altes Anliegen des Landesrin-
ges. Ich habe im Auftrag unserer Fraktion anlässlich
der 7. Revision verlangt, dass diese Anpassung
automatisch geschehen solle, weil es hier nicht mehr
darum geht, einen grundsätzlich politischen Entscheid
zu fällen, sondern nur um eine administrative Anpas-
sung. Leider unterlag der Vorschlag, und ich glaube,
diese Frage muss noch näher geprüft werden. Heute ist
die Anpassung der Renten bis 1973 und 1975 vorgese-
hen, aber es muss noch geregelt werden, wie in späteren
Jahren diese Anpassung geschehen soll. Ich glaube nach
wie vor, dass es notwendig ist, diese Anpassung an
Preis und Reallohnentwicklung automatisch vorzuneh-
men.

Die Beiträge der Versicherten, die ebenfalls geregelt
sind, basieren auf der bisherigen Annahme, dass die
Hälfte vom Arbeitgeber und die andere Hälfte vom
Arbeitnehmer zu bezahlen ist. Ich glaube, diese Teilung
ist etwas künstlich; wir haben schon früher darüber
diskutiert, dass es hier einfach um einen Sozialzuschlag
zu den Löhnen geht, den die Wirtschaft als Ganzes
aufbringen muss. Wir kommen in der Schlussphase
gegen 10 Lohnprozente. Unsere Fraktion ist der Mei-
nung, dass dies tragbar sei, besonders wenn wir daran
denken, dass in den letzten Jahren nicht selten lOpro-
zentige Lohnerhöhungen ausgerichtet wurden. Wir müs-
sen aufpassen, dass wir nicht, wie der «Trumpfbuur» in
seinem Inserat versucht, die Erwerbsgeneration gegen
die Betagten auszuspielen. Vergegenwärtigen wir uns,
welche Lohnentwicklung wir in den letzten 20 Jahren
hinter uns gebracht haben. Dementsprechend dürfen wir
auch nicht den heutigen Lohnstand als Basis nehmen,
sondern müssen uns den Lohnstand in 10 oder 20 Jahren
vor Augen halten. Wenn vielleicht die Entwicklung
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auch nicht mehr in gleichem Tempo weitergeht wie
bisher, so dürfen wir annehmen, dass auch in 10 oder
20 Jahren genügend Geld vorhanden ist, um wie bisher
die Rentenanpassung an die Wohlstandsentwicklung
durchzuführen. Ich glaube darum nicht, dass uns daraus
besondere Schwierigkeiten erwachsen werden.

Die Beiträge des Bundes sind ebenfalls tragbar, be-
sonders wenn wir daran denken, dass die beiden AHV-
Quellen Alkohol- und Tabakbesteuerung bisher ungenü-
gend ausgenützt worden sind. Mit der beruflichen Vor-
sorge, die zum Obligatorium werden soll, muss es sich
erweisen, ob die freie Wirtschaft in der Lage ist, ihre
sozialpolitische Aufgabe zu erfüllen. Die Mindestanfor-
derungen müssen später in einem Gesetz festgelegt wer-
den, und es ist denkbar, dass es ungefähr die gleichen
Leistungen sind wie bei der AHV. Der Landesring hat
seinerzeit ein Postulat eingereicht, das eine eidgenössi-
sche Kasse für alle diejenigen vorsieht, die nicht einer
Betriebspensionskasse angehören. Diese eidgenössische
Kasse kann von privaten Versicherungsgesellschaften
übernommen und durchgeführt werden.

Schliesslich zur dritten Säule, die in unserem Verfas-
sungsartikel angeführt wird, nämlich die Selbstvorsorge
durch Fiskal- und Eigentumspolitik; man darf sie nicht
gering achten. Wenn in Zukunft die Löhne, wie ich
vorhin sagte, noch mehr ansteigen, dann wird es auch
einem durchschnittlichen Arbeitnehmer möglich sein,
kleinere Kapitalien zurückzulegen. Damit er dies tut —
damit überhaupt das private Sparen wieder etwas inter-
essanter wird —, muss die Steuergesetzgebung die Bil-
dung kleinerer Vermögen erleichtern. Gesamthaft be-
trachtet, schaffen wir damit einen Verfassungsartikel,
der Klarheit bringt und der auch die Möglichkeit gibt,
die AHV so auszubauen, wie es unsere Rentner erwar-
ten dürfen, der aber auch dem sozialpolitischen Wettbe-
werb durch das Obligatorium der zweiten Säule alle
Möglichkeiten öffnet. Dies kurz zum Verfassungsartikel,
den wir in der Kommissionsfassung mit der vollen
Dynamisierung bejahen.

Einige Worte noch zur 8. Revision des Bundesgeset-
zes. Dort wird die grosse Frage der Rentenformel zur
Diskussion gestellt, und ich zweifle nicht, dass Kollege
Brunner wieder mit seinen Ideen kommen wird. Es ist
notwendig, dass darüber gesprochen wird, besonders
nachdem er am Fernsehen behauptet hat, der Bundesrat
habe falsche Zahlen präsentiert. Man kann über die
Zweckmässigkeit der Rentenformel verschiedener Mei-
nung sein, und Herr Brunner hatte ausführlich Gelegen-
heit, sich dazu zu äussern, aber er ist mit seinen Ideen
allein geblieben. Er hat ein gewisses Verdienst, dass der
«Knick», den er zwischen der Minimal- und Maximal-
rente entdeckte, durch verschiedene Anträge abge-
schwächt wurde. Wenn wir zur Rentenformel kommen,
möchte ich Sie im Namen des Landesringes bitten, sich
grosszügig zu zeigen und der Minderheitsformel mit
etwa 320 Franken Verbesserung zuzustimmen.

Ein zweites Anliegen ist uns die Stellung der Frau.
Wir haben anlässlich der 7. Revision gefordert, dass
sämtliche Artikel, welche die Stellung der Frau als
Rentnerin betreffen, überprüft werden. Dies ist gesche-
hen, leider aber nicht ganz in dem Umfange, wie wir es
erhofft haben. Ich habe 1969 gesagt, es sei Zeit, nicht
mehr Ehepaar-Altersrenten auszurichten, sondern Ein-
zelrenten; aber dies ist heute leider nicht durchsetzbar.
Wir haben wenigstens erreicht, und zwar mit Hilfe der
Frauen, die in dieser Kommission mitgearbeitet haben,
dass die Frau einen Anspruch auf die Hälfte der Ehe-

paarrenten hat. Weitere Fragen, die die Frau betreffen,
können eigentlich erst dann richtig gelöst werden, wenn
unser Familienrecht, wie es notwendig ist, entsprechend
revidiert wird.

Ein drittes Anliegen betrifft die Anpassung an die
Teuerung für 1972 durch die Ausrichtung einer 13. Mo-
natsrente; der Landesring stimmt zu und bedauert nur,
dass frühere Vorstösse unbeachtet blieben.

Ein viertes Anliegen sind die Ergänzungsleistungen.
Wir sind der Meinung, dass diese Ergänzungsleistungen
später verschwinden müssen — aber erst dann, wenn
auch die Betriebskassen voll aktionsfähig sind. Wir
dürfen nicht den Fehler begehen wie bei der 7. Revi-
sion, dass wir die Ergänzungsleistungen zu früh abbauen
und damit die Rentner in ihren Erwartungen enttäu-
schen. Die Leistungen sollen nur so weit abgebaut wer-
den, dass jeder in den Genuss der doppelten Rente
kommt.

Schliesslich ein fünftes Anliegen, das uns wichtig
scheint: Die Gleichstellung der Alt- und Neurentner.
Ein Vierteljahrhundert nach Beginn der AHV ist es nicht
mehr zu früh, diese Gleichstellung von Alt- und Neu-
rentnern durchzuführen. Zwar haben die Altrentner
nicht die ganzen Prämien für eine Vollversicherung
geleistet und deshalb vielleicht rein finanziell gesehen
nicht Anspruch auf eine volle Rente; aber sie haben auf
der ändern Seite viele schwere Krisenjahre durchstehen
müssen, so dass wir ihnen gerechterweise heute von un-
serem grösseren Volkseinkommen ihren Teil zukommen
lassen sollten.

Wenn wir auf ein Vierteljahrhundert der AHV-
Bemühungen zurückblicken, dann finden wir immer
wieder vorwärtsdrängende und bremsende Kräfte. Der
Landesring gehörte stets zu jenen, die laufend Verbesse-
rungen anbringen und die existenzsichernde Rente ver-
wirklichen wollten. Er sah das wachsende Volksvermö-
gen, das sich in dieser Zeit verzehnfachte, und hielt es
für selbstverständlich, unsere Betagten in vollem Um-
fang am steigenden Wohlstand teilnehmen zu lassen.

Der Landesring erachtete es aber auch als richtig,
dass unser Land einen eigenen Weg geht und sein
Altersvorsorgesystem aus unserer schweizerischen Staats-
und Gesellschaftsform entwickelt. Wir besitzen in der
jahrhundertealten Wirklichkeit der Genossenschaft eine
humane Tradition der gegenseitigen Hilfe und der Sorge
für die Schwachen. Es geht nun darum, hiefür eine
zeitgemässe Form zu finden und gleichzeitig eine Wirt-
schaft aufzubauen, die in der Lage ist, die notwendigen
Mittel zu beschaffen. Heute dürfen wir feststellen, dass
unser Land in der Lage ist, die Finanzfrage der Betag-
ten grosszügig und, abgesehen von den ständig notwen-
digen Anpassungen, endgültig zu lösen.

Darum bitte ich Sie im Namen der einstimmigen
Landesringfraktion, die PdA-Initiative als starre und
unserem Wirtschaftsystem fremde Lösung zur Ableh-
nung zu empfehlen, dem Vorschlag des Bundesrates in
der Verbesserung durch die Kommission zuzustimmen
und die 8. Revision ebenfalls mit den von der Kommis-
sionsmehrheit vorgeschlagenen Aenderungen zu bejah-
ren.

Naegeli: Nach den ausführlichen und aufschlussrei-
chen Worten des Kommissionspräsidenten sowie der
Vorredner erübrigt es sich, zur Indikationsstellung einer
8. AHV-Revision nachzudoppeln. Die republikanische
Fraktion beantragt Eintreten, möchte es aber gleichzei-
tig nicht unterlassen, mahnend den rechten Zeigefinger
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zu erheben, das Ratsplenum möge sich nicht auf einen
gefährlichen Pfad begeben und bei allem guten Willen
für die Sicherung einer Existenzgrundlage im Alter und
bei Invalidität seinen kritischen Blick ständig auf die
Tragfähigkeit der drei Säulen richten. Die Verankerung
der zweiten und dritten Säule in der Verfassung wäre
nicht mehr als ein hohles Wort, wenn der beruflichen
Vorsorge und der persönlichen Selbstverantwortung
gleichzeitig die finanzielle Grundlage entzogen würde.
Bildlich ausgedrückt: Eine gute Milchkuh lässt sich
auch auf einem Melkschemel mit einem Bein sitzend
ordentlich gut melken. Ist das Euter aber endgültig leer
und wird trotzdem unverdrossen an den Strichen weiter-
gezogen, so kommt bald die Schwanzquaste auf den
Melker zugeflogen. Dann hat dieser freilich eine grösse-
re Chance, nicht auf den Stallboden zu fallen, wenn er
auf einem Melkstuhl mit drei Beinen sitzt.

Es ist sicher richtig, wenn die Renten nach dem
Vorschlag des Bundesrates indexiert, d. h. der Teue-
rung angepasst werden. Gleichzeitig müssen wir aber
bedenken, dass die Beiträge 1973 bis 1977 bereits 8 Pro-
zent, 1978 bis 1982 8,6 Prozent des Erwerbseinkommens
erfordern. Eine Volldynamisierung, d. h. eine laufende
Anpassung sowohl der sogenannten Alt- wie der Neu-
renten nicht nur an die Teuerung, sondern auch an die
Reallohnentwicklung würde ab 1. Januar 1973 bereits
Beitragssätze von 8,6 Prozent (bzw. 9 Prozent mit der
neuen Formel der Kommission) und ab 1. Januar 1975
solche von gar 9,4 bzw. 9,8 Prozent verlangen. Blicken
wir weiter in die Zukunft, so könnte eine solche dynami-
sierte AHV/IV bald 19 bis 20 Prozent des Lohnes ver-
schlingen, die obligatorisch erklärte berufliche Pen-
sionskasse etwa 12 bis 13 Lohnprozente und der Teue-
rungsausgleich 4 bis 5 Prozent, was bereits zu Aufwen-
dungen von 35 bis 38 Prozent führt, die auch bei
hälftiger Uebernahme durch den Arbeitgeber für die
relativ immer kleiner werdende Zahl der Erwerbstätigen
eine übermässige Belastung bedeuten würden.

Bedenken Sie, dass uns auch eine Revision des
KUVG bevorsteht, die gierig nach weiteren Lohnprozen-
ten Ausschau halten könnte. Bedenken Sie zudem, dass
schon in den nächsten Jahren Millionen von Franken
an Rentenleistungen ins Ausland abfliessen werden, die
für unsere Volkswirtschaft verloren sind.

Zur AHV als existenzsichernde Vorsorgeeinrichtung
sagen wir ja, ein Nein aber zu einer AHV, die beden-
kenlos nur noch als politischer Spielball missbraucht
wird. Die grosse Bedeutung dieses Geschäftes für unser
Land erforderte eigentlich neben Herrn Bundesrat
Tschudi die Präsenz der Vorsteher sowohl des Finanz-
wie des Volkswirtschaftsdepartements. Die Leistungen
der AHV springen im Jahre 1973 auf 6,2 Milliarden
Franken. Damit sind wir bei wichtigen Fragen ange-
langt: Was darf in diesem Sozialbereich dem Bund an
finanziellen Mehrleistungen zugemutet werden und was
muss dem Selbsthilfewillen des Einzelnen überlassen
bleiben? Besteht die Gefahr, dass wir die erste Säule der
AHV, die staatliche Hilfe, in Unterschätzung anderer
gewaltiger Aufgaben, z. B. des Umweltschutzes, der Bil-
dungspolitik usw., zu stark belasten, so dass Rissbildun-
gen, ja später der Zusammenbruch die Folgen einer
solchen Politik sein könnten; dies eventuell in einer Zeit
der wirtschaftlichen Rückbildung und zunehmender
staatlicher Verschuldung? Wie anders als über das Mit-
tel neuer massiver Steuerabschöpfungen würde der Aus-
bruch aus der Finanzklemme gesucht, wo und wann ist
die Grenze zum unersättlichen Wohlfahrtsstaat über-

schritten? Diese Fragen stellen, heisst, sie wie folgt
beantworten: Wir lehnen das Volksbegehren auf Ein-
führung einer Volkspension entschieden ab und verfol-
gen aufmerksam auch jene Bestrebungen, die auf Um-
wegen das gleiche Ziel anvisieren und frisch-fröhlich
behaupten, die Befürworter der Volkspension hätten in
der jetzigen vorberatenden Kommission eine entschei-
dende Runde gewonnen. In einer Basler Zeitung ist
Mitte Februar ein Artikel, betitelt «Grünes Licht für
Volkspension» erschienen. Darin muten die folgenden
Sätze wenig bescheiden an: «Es ist nicht das optische
Resultat parteipolitischer Scheuklappen, wenn ich fest-
stelle, die Architekten des neuen AHV-Konzepts heissen
SP Schweiz, Schweizerischer Gewerkschaftsbund und
SP-Bundesrat Hans-Peter Tschudi mit seinen Mitarbei-
tern. Die bürgerliche Allparteien-Konkurrenzinitiative
liegt als interessanter Diskussionsbeitrag bereits im
Eimer. Die Anträge der PdA sind, zu deren eigenem Er-
staunen, zusammen mit Ergänzungs- und anderen Lei-
stungen, durch den Tschudi-AHV-Express links über-
holt worden.»

Für uns bedeuten AHV und IV ein Gemeinschafts-
werk aller politischen Gruppierungen. Dabei haben die
einen stärker als die ändern an das soziale Gewissen
gerührt und den Ausbau dieser Versicherung forciert.
Sicher ist, dass Herr Bundesrat Tschudi als grosser
Baumeister der AHV in die Sozialgeschichte unseres
Landes eingehen wird. Ebenso gewiss ist, dass die
schönsten Sozialprogramme Rhetorik bleiben, wenn das
Geld zu ihrer Verwirklichung nicht vorhanden ist. Es
sind die Erträgnisse unserer vielfältigen Wirtschaft, mit
denen wir das solide oder überlastete Fundament für
unsere Sozialpolitik bauen. Bedenken wir vermehrt, dass
eine grosse Zahl kleiner und mittelgrosser Betriebe mit
der Erfüllung der heute schon bestehenden Sozialver-
pflichtungen die Grenze der finanziellen Leistungsfähig-
keit erreicht hat. Prominente Gewerbevertreter könnten
mit eindrücklichen Beispielen aufwarten. Die Verpflich-
tung auf eine Volkspension brächte viele Selbständig-
erwerbende, die je länger, je mehr ein schützenswertes
Interesse verdienen, in arge Bedrängnis.

Mit Blick auf die bevorstehende Debatte vertreten
wir nachdrücklich den Standpunkt, dass im Widerstreit
der Meinungen Herz und Verstand wegleitend sein
sollten. Der Wille zur Selbsthilfe muss unter allen Um-
ständen erhalten bleiben. Wir lehnen die Praxis des
Wohlfahrtsstaates, der zur bequemen Staatsbindung, zur
unkritischen Staatsgläubigkeit, zur anhaltenden Staats-
verschuldung und zum Abbau der eigenen Initiative
führt, entschieden ab. Wir treten ein für einen sozialen
Staat, zu dem alle seine Träger nach gerechtem Abwägen
ihres Leistungsvermögens einen angemessenen Beitrag
leisten.

Ich empfehle Ihnen im Namen unserer Fraktion, auf
die beiden Vorlagen des Bundesrates einzutreten.

Freiburghaus: Die Fraktion der SVP beantragt Ih-
nen, auf die Verfassungsvorlage und das Bundesgesetz
über die 8. AHV-Revision einzutreten und dem Antrag
des Bundesrates und der nationalrätlichen Kommission
auf Verwerfung der PdA-Initiative zuzustimmen. Sie
wird auch einer einmaligen 13. Monatsrente beipflich-
ten.

Die Diskussionen um die Neuordnung unserer AHV
laufen seit Wochen auf vollen Touren, wobei gerade in
den letzten Tagen recht viel gegen die sogenannten
AHV-Bremser polemisiert wurde. Lassen wir diese Po-
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lemik in dieser Debatte beiseite, und wenden wir uns
ausschliesslich 'den Tatsachen zu.

1. Mit der neuen Verfassungsvorlage und der
8. AHV-Revision reihen wir uns in die Spitzengruppe der
Nationen mit der besten Sozialvorsorge ein, wobei in
unserem System die Solidarität in einem Ausmass aus-
geübt wird, wie das in keinem ändern Lande der Fall
ist. Auch das darf einmal sehr deutlich gesagt werden.

2. Wir verdoppeln im grossen und ganzen auf einen
Schlag die Leistungen der staatlichen AHV. Von der
bisherigen Basisversicherung steuern wir damit gerade-
wegs zu existenzsichernden Renten, welche immerhin
recht weit über dem sogenannten biologischen Mini-
mum stehen.

3. Das Obligatorium der Pensionskassen wird im
bestehenden, bis heute bewährten System die Lücken,
die noch vorhanden sind, schliessen — und zwar in
einer Zeitspanne von nur 10 bis 20 Jahren. Kein ande-
res Land in ganz Europa ist mit einer derart kurzen
Frist durchgekommen. Eine solche Massnahme setzt
nach wie vor eine blühende und gut verdienende Wirt-
schaft voraus. Mit vereinten Kräften aber wollen wir
versuchen, das derart weit gesteckte Ziel zu erreichen.

4. In der Zielsetzung sind wir uns alle einig. Unsere
Alten, Hinterlassenen und Invaliden sollen künftighin
die gewohnte Lebenshaltung fortsetzen können. Das ist
ein ausserordentlich anspruchsvolles Ziel. Um es zu
erreichen, werden entsprechend grosse finanzielle Mittel,
nämlich mindestens 25 bis 27 Lohnprozente notwendig
sein. In diesen Zahlen sind selbstverständlich die Beiträ-
ge von Bund und Kantonen inbegriffen.

5. Ueber das Ziel, jedoch nicht über den einzuschla-
genden Weg, herrscht Einigkeit. Auf der einen Seite
steht die vorgeschlagene Lösung der PdA, auf der än-
dern Seite der Vorschlag des Bundesrates, der in langen
und harten Verhandlungen zwischen den Vertretern der
beiden ändern Initiativen in den, zuständigen Experten-
und politischen Kommissionen ausgehandelt wurde. Es
gilt heute, diesem nach unserer Auffassung tragbaren
und guten Kompromiss zuzustimmen. Die vorliegenden
Anträge, wie sie aus der nationalrätlichen Kommission
hervorgegangen sind, dürfen aber auf keinen Fall mehr
überladen werden. Sonst ist die Gefahr gross, dass auf
Kosten der Alten ein unnötiger und unerfreulicher
Kampf ausbricht, der das ganze heutige System gefähr-
den und nach langen Auseinandersetzungen höchstens
schlechtere Lösungen bringen würde.

Die eidgenössischen Räte haben damals mit ein-
drücklicher Einmütigkeit dem seinerzeitigen Bericht
Keiser zugestimmt und so die Hauptroute des Drei-Säu-
len-Systems festgelegt.

6. In allen Einzelfragen ist man in den verschiede-
nen Gruppen praktisch einig, ausgenommen einer einzi-
gen, nämlich der Frage der Volldynamisierung aller
Renten. Wenn man unsere breite Zustimmung zu den
Vorschlägen des Bundesrates und den Kommissionsan-
trägen — mit Ausnahme der Volldynamisierung — aus
bürgerlichen Kreisen als Schwäche auslegen wollte, so
täuscht man sich. Jeder neue Vorschlag wurde gründ-
lich erwogen und ihm erst zugestimmt, wenn er als
im System richtig und als langfristig tragbar erkannt
wurde. So haben wir denn praktisch allen Vorschlägen
zustimmen können, auch wenn sie sehr weit gehen und
ganz beträchtliche Mehrkosten verursachen werden. Da-
bei kamen der Wille und die unablässige Bereitschaft
zum Ausdruck, der als richtig erkannten Lösung zum
Durchbruch zu verhelfen.

7. In der Frage der Volldynamisierung der Neu- und
Altrenten gilt es aber nun klar und unmissverständlich
nein zu sagen. Dieser über den Vorschlag des Bundesra-
tes weit hinausreichende Antrag wurde in der Kommis-
sion in Adelboden mit 14 : 9 Stimmen angenommen. Ich
glaube, dass man sich hier und dort über die Tragweite
einer solch weitgehenden Bestimmung in der Verfassung
nicht in allen Teilen im klaren war. Wir sind mit dem
Bundesrat der Meinung, dass die Volldynamisierung der
laufenden Renten auf die Dauer nicht notwendig ist
und das Vorsorgeziel, wie wir es festgelegt haben, auch
ohne diese zwingende verfassungsrechtliche Bestim-
mung erreicht werden kann. Mit dem Vorschlag des
Bundesrates und der Kommissionsminderheit bleibt dem
Parlament jede Freiheit, auf die künftige Gestaltung der
AHV einzuwirken. Wir glauben, dass in der Formulie-
rung, wie sie im bundesrätlichen Antrag festgehalten
wurde, dem Parlament genügend Spielraum und Anpas-
sungsmöglichkeit überlassen bleibt, heisst es doch, dass
die zukünftigen Renten mindestens der Preisentwick-
lung, das heisst der Teuerung, anzupassen seien. Allge-
mein ist man ja bereit, dies für die Rentenerhöhung auf
den 1. Januar 1975 zu tun und für die gleiche Erhöhung
der Alt- und Neurenten auf diesen Zeitpunkt einzutre-
ten. Von Bremsen kann hier tatsächlich unter diesen
Umständen keine Rede sein. Wir wollen aber die nötige
Freiheit des Parlamentes wahren und keine Zementie-
rung nach oben festlegen. Auch kommende Generatio-
nen möchten hier weiter mitreden können; und wir
wissen, dass die Jungen heute erklären: Wenn wir zu
weit gehen, könne es für sie dann derartige Belastungen
geben, dass es bei der Finanzierung anderer in unserem
Lande wichtiger Fragen Lücken geben könnte. Eine
Volldynamisierung müsste unweigerlich die zweite Säule
aushöhlen, weil für sie ein vollumfänglich gleicher
Schritt auch durch die beste Wirtschaft kaum mehr zu
tragen sein würde. Beides ist auf die Dauer finanziell
kaum zu bewältigen. Fachleute sind sich einig darüber,
dass eine Volldynamisierung je nach der Entwicklung
der Löhne auf die Dauer zusätzliche Beiträge in der
Höhe von ungefähr 6 Lohnprozenten erfordern würde.
Gerade ausländische Beispiele sollten uns zur Vorsicht
mahnen, denn grosse Differenzen zwischen papierenen
Versprechen und tatsächlichen Leistungen können und
wollen wir uns nicht leisten. Weil die erste Säule, die
sogenannte staatliche AHV, praktisch ausschliesslich
auf dem Umlageverfahren aufgebaut sein wird, würden
auch nur kleinste Rückschläge in der Wirtschaft eine
Finanzierung volldynamischer Renten schon gefährden.
Eine kleine Rezession — ich bringe das als Beispiel —,
wie wir sie vor ein paar Jahren in der Bundesrepublik
Deutschland beobachteten, deckte bereits die ersten
Schwierigkeiten auf. Das gleiche gilt auch für andere
umliegende Staaten. Diese Beispiele sollten wir beach-
ten. Ich behalte mir vor, bei der Begründung des Min-
derheitsantrages noch eingehender auf diese wohl wich-
tigste Streitfrage in unseren Beratungen einzutreten. Wir
sind daran, innert kürzester Zeit das modernste und
wohl stabilste Sozialwerk Europas zu schaffen. Wir
verdoppeln — grob berechnet — auf einen Schlag die
Leistungen der AHV. Wir verwirklichen unsere Ver-
sprechen Schritt für Schritt.

In diesem Sinne beantrage ich Ihnen im Namen
meiner Fraktion, auf die Vorlage einzutreten.

M. Dafflon: A la première page de son rapport
concernant l'initiative pour une véritable retraite popu-
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laire, le Conseil fédéral déclare: «Le moment est venu
de résoudre dans son ensemble le problème des consé-
quences économiques de la vieillesse, du décès et de
l'invalidité.» Il poursuit: «Nous sommes à la veille
d'une étape décisive dans l'édification de notre système
de sécurité sociale.» J'ajouterai que nous sommes à un
moment historique en ce qui concerne la sécurité sociale
pour la vieillesse. En effet, nos décisions vont détermi-
ner pour une très longue période le sort de centaines de
milliers de vieillards, de veuves, d'orphelins et d'invali-
des.

Le parti du travail se félicite d'avoir déclenché ce
processus en lançant puis en déposant l'initiative pour
une véritable retraite populaire. Depuis le dépôt de cette
initiative en décembre 1969, l'idée a fait son chemin;
nous constatons qu'elle est hautement appréciée parmi la
population dont elle a gagné les différentes couches. En
effet, elle n'intéresse pas seulement les vieillards, les
bénéficiaires d'aujourd'hui et ceux de demain, mais
également les jeunes gens chez qui se développe un
esprit de solidarité et qui sont parfaitement conscients
de ce que cette initiative représente aussi une sécurité,
sécurité qu'ils revendiquent comme l'a d'ailleurs très
largement démontré un récent sondage de la population.

Cette popularité est due au fait que l'on a trop
longtemps tergiversé, fait des promesses, retardant sans
cesse le moment d'apporter des améliorations à
l'AVS en arguant de la difficulté de la réforme, jus-
qu'à prétendre que le système actuel était le meilleur;
il était typiquement adapté à la Suisse et personne n'en
voulait d'autre. Il a fallu que trois initiatives soient
lancées pour que l'on comprenne en haut lieu que l'on
en avait assez des raccommodages, des atermoiements,
et que cela avait assez duré, particulièrement en un
temps où le pays traverse une période de prospérité
encore jamais connue, où se constituent des fortunes et
où s'amassent des richesses considérables.

Nous soulignons que ce geste de solidarité, que nous
demandons aujourd'hui, aurait pu être fait beaucoup plus
tôt, il aurait été accepté par la majorité du peuple.

Nous voici donc aujourd'hui saisis de trois projets:
celui de la 8e revision, celui de l'initiative pour une
retraite populaire et le contre-projet du Conseil fédéral.

Nous n'avons qu'un laps de temps assez court —
puisque nous ne disposons que de 20 minutes pour
prendre la parole — pour réfuter l'argumentation du
Conseil fédéral, ce que nous sommes seuls à faire en ce
qui concerne ce contre-projet et sa position vis-à-vis de
l'initiative populaire, à propos de laquelle on nous a
d'ailleurs prêté de mauvaises intentions — et j'aimerais
souligner ici la bizarrerie du procédé. Nous n'avons
jamais été invités à dire ce que nous pensions, ce que
nous voulions au sujet de la retraite populaire. Nous
n'avons même pas été consultés et, comme le faisait
remarquer M. Muret lorsqu'il discutait de l'initiative
contre l'exportation des armes, on ne nous a même pas
téléphoné pour savoir si nous avions une idée ou des
propositions à communiquer.

J'ajouterai que dans d'autres circonstances, d'autres
parmi nos collègues ne faisant pas partie des commis-
sions, ont été associés aux travaux alors qu'en ce qui
nous concerne, cela n'a pas été le cas.

Lorsque l'on compare l'initiative au contre-projet et
qu'il est question de la 8e revision de l'AVS, il faut, je
crois, éviter de citer trop de chiffres. Tout à l'heure, le
rapporteur de la commission en langue française nous a
avertis en nous disant que l'on mentionnerait beaucoup

de chiffres et de pourcentages. Or, tant dans le message
que dans les exposés des deux rapporteurs, on ne nous
a donné aucun chiffre, par exemple à propos du
contre-projet, en ce qui concerne le montant des rentes
et la dépense totale. On espérait malgré tout un peu plus
de renseignements à ce sujet.

Je dois rappeler que notre responsabilité à tous en la
matière est grande. En effet, nous sommes placés devant
l'alternative suivante: faire un choix extrêmement im-
portant, décisif même, entre deux systèmes de sécurité
sociale pour la vieillesse. Le premier est celui d'une
véritable retraite-vieillesse pour toute la population, sans
exclusive, l'autre est basé sur le système dit «des deux
piliers» qui exclut une grande partie de la population et
qui délimitera d'ici quelques années des catégories de
vieillards qui n'auront pas droit à l'AVS et qui seront
alors des parias. Le Conseil fédéral, dans son message
sur la retraite populaire, précise que cette retraite pro-
pose une assurance générale et obligatoire; en évoquant
le système actuel qui définit le rapport existant entre les
diverses rentes, il se pose la question de savoir si
l'initiative maintient ce rapport entre la rente principale
et les rentes accessoires telles que la rente de couples, la
rente d'orphelins, la rente de veuves, et il conclut en ce
sens qu'elle n'exige pas de refonte complète du système
existant; c'est bien ce que nous avions pensé. Il remar-
que que cette retraite vise plutôt à fixer des limites
minimum et maximum, en rapport aves les rentes com-
plètes qui servent de base pour les autres rentes.

Le Conseil fédéral s'interrogeant toujours sur les
intentions des initiateurs souligne l'indexation de la
retraite populaire à l'augmentation du coût de la vie et
au produit national brut, ainsi que l'incorporation des
institutions de prévoyance professionnelles. Là égale-
ment, il se pose une série de questions. Il demande
quelles solutions adopter. Je répondrai qu'il faut adopter
la meilleure pour les assurés bien entendu. Puis il com-
pare l'initiative pour la retraite populaire avec les autres
initiatives; la conception générale de chacune, la pro-
tection minimum, le financement. Nulle part. Il est
indiqué que la retraite populaire obligera les grandes
sociétés, le grand capital, à une plus forte contribution à
son financement.

A ce propos, il fait la comparaison entre les trois
initiatives. Il est utile de rappeler ici que, les autres
initiatives, épargnent les gros profits, les grosses socié-
tés. Jamais il n'est fait appel à eux, au contraire, l'on
insiste seulement sur la parité de la participation entre
les salariés et les employeurs.

En ce qui concerne les répercussions financières de
l'initiative, le Conseil fédéral déclare que celles-ci se-
raient telles qu'elles mettraient l'économie nationale en
danger. Dès lors, dit-il, «l'économie nationale dispose-
rait de moyens réduits pour ses investissements, l'écono-
mie privée aurait moins de ressources à sa disposition
pour les placements financés par voie d'emprunts obli-
gatoires et pour la construction de logements, le déve-
loppement de l'infrastructure dont le secteur public est
responsable ressentirait également les effets de la raré-
faction des capitaux en provenance des caisses de pen-
sion».

Le Conseil fédéral conclut ainsi: «La revision de-
mandée par l'initiative exigerait des moyens financiers
si considérables et dans un si bref délai que les pouvoirs
publics et l'économie auraient peine à trouver les res-
sources nécessaires pour faire face à d'autres besoins
actuels tout aussi urgents dans le domaine du logement,
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de l'assurance-maladie, de l'éducation et de la lutte
contre la pollution par exemple.» Il faut savoir si l'on
veut créer une caisse-vieillesse pour assurer des moyens
d'existence aux vieillards ou bien si, par le moyen de
cette caisse-vieillesse, on veut construire des logements,
faire des routes, combattre la pollution ou aménager
l'environnement. Le Conseil fédéral ne se fait pas le
même souci pour les dépenses militaires où nous
voyons, depuis des décennies, des milliards être dépen-
sés dans ce secteur totalement improductif, ou, plus
exactement, qui n'a que le but d'enrichir certains mar-
chands d'armement, M. Dassault ou d'autres fabricants
d'avions de combat.

Si l'initiative pour la retraite populaire est la plus
chère, si elle coûte plus aux contribuables, aux pouvoirs
publics, aux employeurs et aux salariés, elle assure en
revanche plus efficacement tous les bénéficiaires. Paral-
lèlement, elle ne rapporte pas aux assurances privées,
elle n'épargne pas les riches et elle oblige les pouvoirs
publics à trouver ailleurs l'argent pour ses autres réalisa-
tions.

Le contre-projet, lui, coûterait meilleur marché, n'im-
poserait pas les grosses sociétés, mais aurait tous les
avantages, aux dires du Conseil fédéral! Une telle affir-
mation ne résiste pas à l'examen.

Le projet d'une véritable retraite populaire, je le
répète, rencontre une large adhésion. Il est le début
d'une véritable sécurité sociale pour la vieillesse dont
bénéficiera, je le souligne, l'ensemble de la population.
Il n'institue pas de classification des vieillards en plu-
sieurs catégories! Telle qu'elle est conçue, par son in-
dexation à l'augmentation du coût de la vie et à celle du
produit national brut, l'initiative pour la retraite popu-
laire garantit le maintien du pouvoir d'achat, c'est-à-dire
les moyens d'existence aux assurés. Voici ses traits
essentiels: Elle se propose d'accorder le 60 pour cent au
moins du revenu annuel moyen des cinq années les plus
favorables, mais au minimum 500 francs par mois pour
une personne seule, et 800 francs par mois pour un
couple, cela dès le 1er janvier 1970. En outre, ces
montants sont indexés à l'augmentation du coût de la
vie et du produit national brut, ce qui a pour consé-
quence qu'aujourd'hui — le produit national brut ayant
déjà augmenté de 23 pour cent — le montant des rentes
serait le suivant: au minimum 615 francs par mois pour
une personne seule, et 984 francs pour un couple.

Nous avons calculé que si, jusqu'en 1975, c'est-à-
dire à l'époque de l'entrée en vigueur de la nouvelle
sécurité sociale, le produit national brut augmentait de
40 pour cent — depuis 1965, il a augmenté de 8,8 pour
cent en moyenne par année — les rentes proposées par
l'initiative pour la retraite populaire se monteraient à
700 francs au minimum et à 1400 francs mensuellement
au maximum pour une personne seule; elles iraient de
1120 francs au minimum à 2240 francs au maximum
pour un couple. Je souligne aussi que la retraite populai-
re fait le plus large appel à la solidarité en prévoyant
que les personnes physiques et morales bénéficiant
d'une situation économiquement privilégiée seront ap-
pelées à participer au financement de cette retraite.

Dans son message, le Conseil fédéral se demande ce
que cela veut dire. Le financement peut épouser des
formes diverses: celle d'un impôt spécial, celle d'une
plus grosse participation aux primes de l'assurance ou
d'autres formes encore. L'initiative pour la retraite po-
pulaire possède également l'avantage de ne pas entrete-
nir plusieurs caisses et de prévoir l'incorporation des
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caisses d'assurance, de pension, de prévoyance existan-
tes dans un régime d'assurance fédérale, cela en mainte-
nant les droits acquis par les assurés, pour tous les
affiliés à ces caisses. Là aussi, le Conseil fédéral se
demande ce que cela veut dire. Cela signifie que celui
ou celle qui aura payé des cotisations pendant de
longues années, qui aura fait de très lourds sacrifices,
conservera ses droits à la retraite, à la pension, à
l'invalidité. Que l'on ne vienne pas me dire aujourd'hui
qu'il n'est pas possible de régler ces problèmes! On
objectera — les rapporteurs et d'autres orateurs l'ont
déjà fait — que cela coûtera cher. C'est évident mais,
comme l'a rappelé le rapporteur de langue française,
notre pays est riche, un des plus riches d'Europe et
même, du monde. Il est parfaitement possible de donner
à nos vieillards une assurance-retraite populaire et de
couvrir les dépenses inhérentes à cette assurance. Les
moyens existent dans ce pays, d'instituer une telle as-
surance. J'ajoute qu'y participeront, pour la tota-
lité de la dépense, les pouvoirs publics, les privilégiés,
les employeurs et les assurés. Les autres propositions
s'approchent d'ailleurs quant aux dépenses et aux
coûts. Tout à l'heure, le rapporteur relevait que la
dépense entraînée par le contre-projet engagerait près
du 24 pour cent des salaires. En consultant le message,
je peux dire que les cotisations prévues seront, pour le
contre-projet, de 14,6 pour cent du salaire pour le
système dit des deux piliers, c'est-à-dire pour l'AVS et
pour le deuxième pilier. Quant à la retraite populaire,
les cotisations seront de l'ordre de 16, éventuellement de
17 pour cent.

Quelques mots au sujet du contre-projet. Il ne pré-
voit aucun chiffre, ni pour les rentes, ni pour les
dépenses. Les pouvoirs publics participeront seulement
aux dépenses de l'assurance-vieillesse, mais pas du tout
à la contribution en faveur du deuxième pilier. Les
charges pour ce dernier seront laissées aux seuls salariés
et aux employeurs. En outre, on ne nous dit pas com-
bien recevront les bénéficiaires! Sur ce point, on nous
demande un chèque en blanc. Mais, fait plus grave à
nos yeux, le contre-projet rompt avec le principe impor-
tant — je dirait même essentiel — de l'assurance-
vieillesse actuelle: celui de la solidarité. En effet, doré-
navant, il y aura deux catégories de gens dans notre
pays: les assurés au deuxième pilier et les non-assurés,
les exclus. Qui sont-ils? Ils sont nombreux ! Ce sont
tous les bénéficiaires actuels de l'AVS et de Passurance-
invalidité qui n'auront pas droit au deuxième pilier!
Tous ceux qui vont devenir bénéficiaires jusqu'au
1er janvier 1975 n'y auront pas droit non plus.

Tous ceux qui n'ont pas payé au minimum 5 années
de cotisations, c'est-à-dire ceux qui ont aujourd'hui
54 ans pour les femmes, respectivement 57 ans pour, les
hommes, seront exclus de cette assurance. J'ajoute à cela
tous les indépendants, et là j'attire l'attention de leurs
représentants dans cette salle. En votant le contre-
projet, vous excluez tous les agriculteurs, toutes les
professions libérales, tous les commerçants; ils n'auront
pas droit au deuxième pilier. Demain, ces gens qui
auront pecdu leur situation, qui auront été absorbés par
les grosses entreprises, qui auront dû vendre leurs ter-
rains, seront des misérables parce qu'ils n'auront que
l'AVS pour vivre et ils seront totalement séparés de
l'ensemble des salariés.

On a parlé, et on parle beaucoup, d'adhésion au
Marché commun: Dans le journal La Terre romande, on
nous indique que 2 millions d'agriculteurs des pays mem-
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bres du Marché commun vont disparaître jusqu'à fin
1972. Il n'y a pas longtemps, un professeur fribourgeois
nous indiquait qu'en dix ans, 40 000 exploitations agri-
coles avaient disparu en Suisse. La situation des agricul-
teurs suisses ne sera pas différente de celle des agricul-
teurs du Marché commun.

J'attire donc l'attention des responsables de ces or-
ganisations, les défenseurs des professions indépendan-
tes, des agriculteurs, qu'ils font courir à leurs membres
un très grave danger en votant pour le système dit des
deux piliers.

J'ajouterai encore un mot. Notre position vis-à-vis
de ce contre-projet est de nous y opposer et de voter
l'initiative populaire. En ce qui concerne la huitième
revision, le Parti du travail la votera, mais proposera des
améliorations. Si nous sommes battus sur l'initiative pour
une véritable retraite populaire, nous proposerons d'amé-
liorer également le contre-projet. Qui veut le plus veut
le moins. Je vous invite à voter l'initiative pour une
véritable retraite populaire.

Blatti: Wir haben, gestützt auf die uns unterbreiteten
Vorlagen, zu vier Geschäften Stellung zu nehmen, näm-
lich zum neuen Verfassungsartikel über die AHV/IV, zu
der sogenannten PdA-Initiative, zur 8. AHV-Revi-
sion und zur ausserordentlichen Erhöhung der Renten
im Jahre 1972. Ausser der PdA-Initiative wurden be-
kanntlich noch zwei weitere Volksbegehren für eine
Verfassungsrevision der AHV/IV eingereicht, und zwar
von der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, mit
Unterstützung des Schweizerischen Gewerkschaftsbun-
des, und die Initiative für eine zeitgemässe Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, die sogenannte
überparteiliche Initiative, hinter der die Schweizerische
Volkspartei, die Christlichdemokratische Volkspartei,
die Freisinnig-demokratische Partei, die Evangelische
Volkspartei, die Liberaldemokraten und die Demokra-
ten stehen, also eine imponierend breite Front von Ver-
antwortlichen für eine bisher schon gute und für die Zu-
kunft noch bessere Altersvorsorge.

Was diese letztere Gruppierung besonders mit Ge-
nugtuung erfüllt, ist die Tatsache, dass der vorliegende
Verfassungsentwurf des Bundesrates mit der Zielsetzung
der überparteilichen Initiative wohl nicht in allen Tei-
len, aber doch weitgehend übereinstimmt. Das trifft
insbesondere für die für unsere schweizerische Einrich-
tung typische Dreiteilung der Vorsorgeaufgabe zu. Wir
anerkennen besonders und danken dem Bundesrat da-
für, dass er das sogenannte Drei-Säulen-Konzept nun-
mehr in der Verfassung verankert, indem deutlich fest-
gehalten wird: «Der Bund trifft Massnahmen für eine
ausreichende Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-
sorge. Diese beruht auf einer eidgenössischen Versiche-
rung, der beruflichen Vorsorge und der Selbstvorsorge.»

Damit wird eine Entwicklung honoriert und ein
Zustand festgenagelt, der sich aus unseren wirtschaftli-
chen und politischen Verhältnissen ergeben hat, aller-
dings mit der sehr wichtigen Auflage für die Zukunft,
dass die berufliche Vorsorge als obligatorisch erklärt
wird, indem die Arbeitgeber verpflichtet werden, ihre
Arbeitnehmer bei einer Vorsorgeeinrichtung der Betrie-
be, Verwaltungen und Verbände oder einer ähnlichen
Einrichtung zu versichern, wobei die Arbeitgeber min-
destens die Hälfte der Beiträge zu übernehmen haben.
Uebereinstimmung besteht auch in bezug auf die Vor-
aussetzungen zur Fortsetzung der gewohnten Lebens-
haltung. Die Leistung der beruflichen Vorsorge, zusam-
men mit der der eidgenössischen Versicherung, d. h. der

AHV, sollen es den Betagten, Hinterlassenen und Invali-
den ermöglichen, ihren bisherigen Lebensstandard fort-
zusetzen, wobei angenommen werden darf, dass die
gewohnte Lebenshaltung dann gesichert ist, wenn eine
Einzelperson im Alter auf ein Ersatzeinkommen von
mindestens 60 Prozent des zuletzt bezogenen Bruttover-
dienstes kommt, was im Mittel ungefähr zwei Dritteln
des Nettoeinkommens entspricht. Für Ehepaare wird
sich der Prozentsatz entsprechend erhöhen.

Auch in bezug auf die weittragenden Auflagen be-
züglich der beruflichen Vorsorge, die aus begreiflichen
Gründen nicht überall mit der gleichen Begeisterung
begrüsst werden, geht der zur Beratung stehende Ver-
fassungsentwurf mit der überparteilichen Initiative in
der gleichen Richtung.

Die vorläufig provisorische Mitteilung des Eidgenös-
sischen Statistischen Amtes vom 21. Februar 1972 über
die Pensionskassenstatistik zeigt, dass seit dem letzten
Ueberblick im Jahre 1966 diese zweite Säule, d. h. die
privaten Pensionskassen und Fürsorgeeinrichtungen,
eine bemerkenswerte Weiterentwicklung gemacht haben,
indem in den letzten vier Jahren die Zahl der Vorsorge-
einrichtungen um etwa 24 Prozent Zugenommen hat
und die Zahl der Aktivmitglieder um rund 11 Prozent.
Es wurden im ganzen 396 Vorsorgeeinrichtungen des
öffentlichen Rechts mit rund 250 000 Aktivmitgliedern
und 9155 Vorsorgeeinrichtungen des privaten Rechts
mit rund 850 000 Versicherten neu erfasst.

Ueber die Pensionskassenvermögen und das Total
der neuesten Ausrichtungen liegen leider noch keine
neuen Zahlen vor. Das von diesen Kassen verwaltete
Vermögen wird zwischen 30 und 40 Milliarden Franken
liegen, und es wäre geradezu unverantwortlich, wollte
man diese privaten Bemühungen einfach ignorieren und
alles, was die Altersvorsorge anbetrifft, dem Staate
überlassen. Uns liegt sehr daran, dass diese zweite Säule
am Leben bleiben und mindestens ihre Teilaufgaben
erfüllen kann.

Das Parlament hat vor anderthalb Jahren zum Be-
richt der Kommission Kaiser über die Förderung der
beruflichen Vorsorge eingehend Stellung bezogen und
diesem Bericht mit den daraus entstehenden Konse-
quenzen zugestimmt. Das Ergebnis ist im Verfassungs-
entwurf enthalten. Die bezüglichen Gesetzesvorbereitun-
gen sind schon im Gang. Ich möchte nur wünschen,
das bei der gesetzlichen Festlegung des Obligatoriums
der zweiten Säule die Anforderungen an diese nicht so
hoch geschraubt werden, dass die Existenz vieler Pen-
sionskassen in Frage gestellt wird.

In einem weiteren sehr wichtigen Punkt befinden
sich die Kreise des überparteilichen Komitess in voller
Uebereinstimmung mit dem bundesrätlichen Verfas-
sungsentwurf. Bisher galt die AHV als Basisversiche-
rung, nun wird sie zur existenzsichernden Versicherung
ausgebaut, die die Fortführung der gewohnten Lebens-
haltung im Alter sichern soll, wobei der Verfassungs-
artikel festhält: «Die Renten sollen den Existenzbedarf
angemessen decken; sie sind jeweils der Preisentwick-
lung anzupassen.» Wir haben darüber schon einiges
gehört. Dieser Zielsetzung stimmen wir zu, müssen aber
die von der Kommissionsmehrheit beschlossene Volldy-
namisierung auch der Altrenten, für die der Bundesrat
in einer geschickt formulierten elastischen Bestimmung
mindestens die Anpassung an die Preisentwicklung vor-
sieht, ablehnen. Wir glauben, dass eine Volldynamisie-
rung beider Renten — der alten und der neuen —
schon heute in der Verfassung über das Ziel hinaus-
schiesst und besonders für die Erhaltung der zweiten
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Säule die schwerste Belastung bedeutet. Herr Allgöwer,
das hat mit dem Teufel-an-die-Wand-Malen oder mit
den drohenden Tönen des Trumpf-Buurs nichts zu tun.
Der Verdacht liegt eher nahe, dass damit eben dieser
zweiten Säule, auf die Zeit gesehen, der Lebensnerv
weitgehend abgeschnitten werden soll. Wir werden dann
in der Detailberatung Gelegenheit haben, auf diesen
Punkt eingehender zurückzukommen.

In der Kommission wurde die Meinung vertreten, es
erübrige sich, in der Verfassung die dritte Säule zu
erwähnen und dafür verfassüngsmässige Förderungsziele
vorzusehen. Wir halten aber diesen Passus im Verfas-
sungstext «Der Bund fördert in Zusammenarbeit mit
den Kantonen die Selbstvorsorge, insbesondere durch
Massnahmen der Fiskal- und Eigentumspolitik» als
erwünscht und als wichtig. Es ist nicht so, wie behaup-
tet wurde, dass dieser dritten Säule keinerlei Bedeutung
zukomme. Das Sparen für die alten Tage ist für alle,
besonders für die Freierwerbenden, immer noch üblich
und nötig, ganz abgesehen von der volkswirtschaftlichen
Notwendigkeit, die Spartätigkeit zu erhalten.

Zusammenfassend stelle ich nochmals fest, dass der
vorliegende Verfassungsentwurf in der Fassung des Bun-
desrates von der grossen Mehrheit der radikal-demokra-
tischen Fraktion und auch vom Arbeitsausschuss des
überparteilichen Initiativkomitees unterstützt wird. Eine
kleine Minderheit unserer Fraktion hat sich für die
Volldynamisierung ausgesprochen.

Dagegen lehnen wir trotz den empfehlenden Worten
von Herrn Dafflon die PdA-Initiative einhellig ab, weil
sie ihr volles Gewicht auf die allgemeine obligatorische
Versicherung legt und damit die Volkspension will. Die
bisherigen privaten Vorsorgeeinrichtungen haben da-
neben keinen Platz mehr, was mit Rücksicht auf den
Gedankengang der Väter dieser PdA-Initiative nicht zu
verwundern ist.

Die gewaltigen Aufwendungen, die diese Versiche-
rungsart erfordert, müssten mindestens zu einem Drittel
vom Staat und der Rest von den natürlichen und juristi-
schen Personen, die sich in einer wirtschaftlich bevor-
zugten Stellung befinden, bezahlt werden. Von Beitrags-
leistungen seitens der Versicherten wird nichts gesagt.
Das gibt für den Staat und die übrigen Bedachten einen
teuren Tabak, da die durchschnittlichen Jahresausgaben
für die AHV/IV nach diesem Rezept für den Zeitab-
schnitt 1973 bis 1983 pro Jahr auf rund 25 Milliarden
Franken geschätzt werden, gegenüber 15 bzw. rund
14 Milliarden Franken Totalaufwand bei der Realisie-
rung der beiden übrigen Initiativen. Wir halten diese
vorgeschlagene PdA-Lösung, die wir nach dem Wort-
laut des Verfassungstextes zu beurteilen haben, als für
unsere Verhältnisse ungeeignet und in finanzieller Be-
ziehung als untragbar und ziehen deshalb die uns
unterbreitete bundesrätliche Lösung entschieden vor.

Was nun die 8. AHV-Revision anbetrifft, halten
wir die Vorschläge des Bundesrates für zeitgemäss,
fortschrittlich und wohlüberlegt. Auch sie gehen weit,
aber die Zeitverhältnisse — hier breiter Wohlstand, dort
massive Teuerung — lassen eine andere Lösung nicht
zu. Allerdings müssen wir beachten, dass der Ausbau
der AHV/IV nicht eine einzige und isolierte Aufgabe
ist, die wir bereinigen müssen. Bedeutende Verbesserun-
gen bei der Krankenversicherung sind anbegehrt, sind
nötig und stehen vor der Tür; die Neugestaltung des
Obligatoriums der Unfallversicherung ist im Gang. Bei-
des erfordert bedeutend grössere öffentliche und auch
private Mittel als bisher. Die Wohnbauförderung des
Bundes soll für ihn eine Daueraufgabe werden, haben

wir am 5. März bestimmt. Was an finanziellem Auf-
wand daraus entsteht, werden wir in den nächsten
Jahren zu spüren bekommen. Wir haben deshalb allen
Grund, auch bei der AHV/IV die Zügel nicht schiessen
zu lassen, denn wir wollen den alten Leuten, den Rent-
nern, ihre verfassungsmässigen und gesetzlichen Ansprü-
che zu jeder Zeit wirklich ausrichten können. Masshal-
ten ist auch deshalb nötig, um ein Ausbrechen der bei
Teilen der jungen Generation tatsächlich schon vorhan-
denen Missstimmung gegenüber dem stark ausgebauten
Solidaritätsprinzip zugunsten der Alten tunlichst zu ver-
meiden. Stark erhöhte Leistungen auf der einen Seite
machen stark erhöhte Beitragsleistungen auf der ändern
Seite nötig. Die Beiträge der Arbeitgeber/Arbeitnehmer
werden schon bei der Realisierung der Vorschläge des
Bundesrates stark erhöht und erfahren eine weitere
Erhöhung zufolge der Mehraufwendungen, die die vor-
beratende Kommission beschlossen hat. Die Zahlen sind
hier bereits genannt worden.

Auf den 1. Januar 1975 ist der Bundesrat ermäch-
tigt, weitere Prämienerhöhungen vorzunehmen, wobei
man mit mindestens 9,8 Prozent rechnet. Wir halten am
bisherigen bewährten Grundsatze fest, dass alle Erhö-
hungen der Leistungen durch entsprechende Beitragser-
höhungen sicherzustellen sind.

Die 8. AHV-Revision bringt nicht nur namhafte
Rentenverbesserungen auf den 1. Januar 1973 und
1975, sondern sie verbessert auch die Rentenansprüche
der Ehefrau und der geschiedenen Frau. Wir begrüssen
diese Verbesserungen und auch diejenigen bei der Inva-
lidenversicherung.

Herr Bundesrat Tschudi stellt in der Kommission
mit Befriedigung fest, dass wir nach der 8. AHV-
Revision hinsichtlich dem Stand der sozialen Sicherheit
international gesehen in der Spitzengruppe figurieren.
Wir freuen uns über diese Feststellung und namentlich
auch darüber, dass dies auch in einem liberal gesinnten
und demokratisch regierten Staatswesen mit der breiten
Hilfe aller Kreise möglich ist.

Meine Fraktion ist für Eintreten auf die Vorlage
über die 8. AHV-Revision, wobei wir uns vorbehal-
ten, in der Detailberatung gewisse Abänderungsanträge
zu stellen.

Als letzter Teil dieser AHV-Vorlagen wird uns die
Ausrichtung einer zusätzlichen monatlichen Ergän-
zungsleistung an die Rentner im Jahre 1972 beantragt. Es
handelt sich um eine Teuerungszulage, die mit Rücksicht
auf die hohe Teuerungsrate im letzten und im laufenden
Jahre gerechtfertigt ist. Die Teuerung trifft namentlich
die Alten und Pensionierten, die, weil nicht mehr im
Erwerbsleben stehend, ungenügende Möglichkeiten des
Ausgleiches haben. Für sie ist die zunehmende Teue-
rung und Geldentwertung ein besonderes Uebel. Wir
halten die Ausrichtung eines 13. Rentenbetrages für nö-
tig und richtig und die Deckung des Aufwandes von
rund 331 Millionen Franken aus dem AHV-Haushalt-
überschuss 1972 für dieses eine Mal für verantwortbar.

Was wir in diesen Tagen beschliessen, ist für viele
unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger von grösster Be-
deutung. Sie erwarten von uns, in diesen Zeiten des
grossen Wohlstandes, einen aufgeschlossenen Sinn.

Ich beantrage Ihnen deshalb namens der radikal-
demokratischen Fraktion, auf diese Vorlage einzutreten,
die PdA-Initiative abzulehnen und der 8. AHV-Re-
sion und den Punkten, die ich erwähnt habe. Ihre
Zustimmung zu geben.
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Müller-Bern: Die sozialdemokratische Fraktion, das
sei vorweg gesagt, befürwortet Eintreten auf beide Vor-
lagen. Wir begrüssen diesen entscheidenden Schritt im
Ausbau unserer sozialen Sicherheit.

Nachdem Herr Kollega Schuler die Pionierleistung
der CNG-Initiative hervorgehoben hat, einer Initiative,
die übrigens die Volldynamisierung der Renten vorsah,
die jetzt von der Mehrheit der CVF-Fraktion abgelehnt
wird, wird man es mir nicht verargen, wenn ich hier
erkläre, dass ohne die Beschlüsse unseres Parteitages
vom Jahre 1968 in Basel, der sich für ein umfassendes
System der sozialen Sicherheit einsetzte, und ohne die
nachfolgenden ernsthaften und gründlichen Auseinan-
dersetzungen sowohl im Rahmen der Partei wie auch
des Schweizerischen Gwerkschaftsbundes — Auseinan-
dersetzungen um den Text der beiden Initiativen für ein
modernes System der sozialen Sicherheit — wir wahr-
scheinlich nicht derart rasch so grosszügig konzipierte
Vorlagen im Parlament diskutieren könnten. Wir haben
sicher ein bisschen Starthilfe sowohl für die PdA-Initia-
tive wie vor allem für die überparteiliche Initiative
geleistet, die ja quasi als Bremse gegenüber unsern Vor-
schlägen gedacht war.

Das, was hier zur Diskussion steht, wäre vor eini-
gen Jahren noch als Utopie bezeichnet worden. Der
Ausbau unserer Alters-, Hinterlassenen, und Invaliden-
vorsorge, den wir jetzt vorsehen, dürfte neben der
Schaffung der AHV selbst, im Jahre 1948, die wichtigste
und wahrscheinlich die abschliessende Etappe auf die-
sem Gebiet darstellen. Dies mindestens unter der Vor-
aussetzung, dass die Beratungen hier in unserem Rate
und dann auch im Ständerat im gleichen zukunftsfreu-
digen und fortschrittlichen Geist durchgeführt werden,
der schon die Botschaft des Bundesrates auszeichnet
und der sehr deutlich an den Kommissionsverhandlun-
gen von Anfang Februar in Adelboden (zur Freude der
einen und offensichtlich zum Leidwesen der ändern) zu-
tage trat.

Zu den einzelnen Vorlagen seien folgende Bemer-
kungen gestattet: Auch die sozialdemokratische Frak-
tion lehnt die Initiative der PdA ab. Es wäre übrigens
unrealistisch, zu glauben, dass sie eine Chance in einer
Volksabstimmung hätte, nachdem wir in der Schweiz
rund 16 500 Vorsorgeeinrichtungen haben und ein
Grossteil der diesen Einrichtungen angeschlossenen
Versicherten als potentielle Gegner eines Vorstosses gel-
ten müssen, der weitgehend auf die Liquidation ihrer
Einrichtungen hinauslaufen würde. Wobei damit nicht
gesagt sei, dass alle diese Vorsorgeeinrichtungen unter
Denkmalschutz gestellt werden müssen. Zudem gestattet
die Kombination von erster und zweiter Säule, wie sie
im Gegenvorschlag «nthalten ist, eine bessere Anpas-
sung an individuelle Bedürfnisse und erlaubt in den
unteren und mittleren Einkommensschichten, unter an-
derem dem Alleinstehenden mehr zu bieten als nur
60 Prozent. Wir stellen, wie das auch Herr Blatti getan
hat für seine Initiative, mit Genugtuung fest, dass im
Gegenentwurf des Bundesrates weitgehend Gedanken
der sozialdemokratisch-gewerkschaftlichen Initiative
enthalten sind. Das gilt einmal für die Verankerung des
Prinzips der existenzsichernden Renten in der ersten
Säule wie auch für das Obligatorium der Pensionskas-
sen für Arbeitnehmer. Im übrigen sind ja die Selbstän-
digerwerbenden nicht ausgeschlossen von der zweiten
Säule, wie das Herr Dafflon behauptet hat. Sie können
sich unter gleichen Bedingungen freiwillig — man kann
es auch für gewisse Kreise der Selbständigerwerbenden

obligatorisch vorsehen — einer zweiten Säule anschlies^
sen.

Wir vertreten grundsätzlich — Sozialdemokraten
und Gewerkschaften — das Zweisäulenprinzip. Im Vor-
schlag des Bundesrates ist als Konzession an die über-
parteiliche Initiative das Dreisäulenprinzip verankert
worden.

Damit man später nicht sagen wird, wie das heute
auch wieder geschehen ist vom Kommissionspräsidenten,
das Dreisäulenprinzip sei unbestritten, möchte ich hier-
zu einige Bemerkungen machen. Wir sind übrigens —
das möchte ich Herrn Naegeli sagen — für eine dyna-
mische AHV und nicht für eine statische, deshalb wol-
len wir nicht auf einem Melkstuhl sitzen; auf einem
Zweirad fährt es sich bedeutend eleganter und besser als
auf einem Dreirad. Das ist unsere Meinung.

Wir bedauern ausserordentlich, dass der Vorschlag
der Sozialdemokratischen Partei und des Gewerk-
schaftsbundes, der im Vernehmlassungsverfahren ge-
macht wurde, keinen Niederschlag im Text des Gegen-
vorschlags gefunden hat. Wir hatten nämlich beantragt,
die Sparförderung — die wir keineswegs etwa bekämp-
fen — in einem separaten Artikel der Bundesverfassung
zu ordnen, ausserhalb des engen AHV-Rahmens. Es ist
nach unserer Meinung auch falsch, die Selbstvorsorge
einschränkend nur auf den Zweck der AHV und IV zu
beziehen. Es gibt ja auch andere Sparziele: Eigenheim
und so weiter. Man hätte durch den von uns vorgeschla-
genen Artikel auch dem Gedanken der Vermögensbil-
dung in Arbeitnehmerhand Rechnung tragen können.

Für die unteren und mittleren Schichten der Un-
selbständigerwerbenden bleibt neben der ersten und zwei-
ten Säule kein Spielraum mehr für die Selbstvorsorge,
wenn sie eingeengt wird auf das Ziel der AHV/IV.
Schon jetzt beschwört man ja das Gespenst der Ueber-
versicherung herauf, die sich bei der Verwirklichung
der Anträge unserer Kommission bei diesen Einkom-
menskategorien angeblich einstellen würde. Die Selbst-
vorsorge soll unter anderem, wie es in der Botschaft auf
Seite 17 heisst, die berufliche Vorsorge für höhere Ka-
der ergänzen. Diese höheren Kader würden also von
diesen Steuerprivilegien allein, wenigstens für die Kate-
gorie der Arbeitnehmer, profitieren. Beim Selbständiger-
werbenden stellt sich die Frage anders. Man könnte
dort von einer Säule 2 b sprechen, wenn man die zweite
Säule der Arbeitnehmer als 2 a bezeichnen will.

Wir befinden uns übrigens mit unserer Skepsis ge-
genüber der dritten Säule in guter Gesellschaft. Im
Auftrag der Expertenkommission zur Behandlung der
volkswirtschaftlichen Fragen der Sozialversicherung ist
im Oktober 1971 ein Gutachten herausgekommen, in
dem es unter anderem heisst: «Im Rahmen des Dreisäu-
lenprinzips kommt die dritte Säule, d. h. die individuelle
Selbstvorsorge, vor allem in höheren Einkommens-
schichten zum Tragen. Von derartigen Massnahmen
würden deshalb in erster Linie die Angehörigen der
hohen Einkommensschichten profitieren. Altersvorsorge
und Sparförderung bzw. Vermögensbildung sollten des-
halb zweckmässigerweise als zwei voneinander unabhän-
gige Problemkreise behandelt und geregelt werden.» Pro-
fessor Hans Herold, sicher ein unverdächtiger Zeuge,
dem man nicht, wie das gegenüber der Mehrheit der
nationalrätlichen Kommission in Adelboden geschehen
ist, vorwerfen kann, kommunistischen Mustern nach-
zueifern, hat in einem Artikel in der «NZZ» vom 21. Ja-
nuar dieses Jahres von der dritten Säule als einer sinnlo-
sen Sparförderungsmassnahme gesprochen. Er sagt, die
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Begünstigung des individuellen Alterssparens sei eine
nutzlose Umlage. Was man durch höhere Abzüge zu
erreichen glaubt, müsse man durch Steuerschaftserhö-
hungen wieder selbst tragen.

Wir sind uns anderseits bewusst, dass es allerhand
gemeinsamer Anstrengung braucht, um in der Volksab-
stimmung den Gegenvorschlag durchzubringen. Die
Möglichkeit, dass es zu einem zweifachen Nein kommt,
ist nicht von der Hand zu weisen. Wir verzichten
deshalb auf einen Antrag, die in gewissen Kreisen so
beliebte Selbstvorsorge aus 'dem Verfassungsartikel zu
streichen. Dagegen werden wir uns die Ausführungsge-
setzgebung sehr genau ansehen. Wir werden nicht tole-
rieren, dass unter dem Titel «Förderung der Selbstvor-
sorge» ein Steuerprivilegartikel für die höheren Ein-
kommensschichten geschaffen wird.

Entsprechend dem, was unsere Partei und der
Schweizerische Gewerkschaftsbund schon im Vernehm-
lassungsverfahren dargelegt haben, treten wir mit
Ueberzeugung für die in Adelboden beschlossene Voll-
dynamisierung der AHV/IV-Renten ein. Es ist für uns
ganz undenkbar, dass von der bisherigen Praxis, wonach
in der AHV und IV auch die laufenden Renten der
Lohn- und nicht nur der Preisentwicklung angepasst
werden, abgewichen werden könnte. Die Rentner haben
nicht nur Anrecht auf die Erhaltung ihres Warenkorbs,
d. h. auf den Teuerungsausgleich, sondern man soll sie
auch angemessen an der allgemeinen Wohlstandssteige-
rung mitbeteiligen. Es wurde in den Vorberatungen über
den neuen Verfassungsartikel von gewisser Seite erklärt,
die Rentner hätten keineswegs mehr das Bedürfnis, ihre
Lebenshaltung zu verbessern. Alles, was sie mehr bekä-
men, würde zugunsten der lachenden Erben auf das
Sparbüchlein wandern.

Einmal ist das nicht wahr, und zum zweiten erstaunt
es, dass die gleichen Leute, die nicht genug in Sparför-
derung machen können, sich plötzlich über das Sparen
der alten Leute quasi lustig machen. Selbst die «Neue
Zürcher Zeitung» findet ja in ihrem mit dem schönen
Titel «Rechte Worte, linke Taten» versehenen Artikel,
dass es zweifellos erstrebenswert sei, die Betagten nicht
nur vor den Folgen der Inflation zu schützen, sondern
man sollte sie auch am wirtschaftlichen Wachstum wei-
ter teilhaben lassen. Was aber erstrebenswert ist, das soll
auch verwirklicht werden. Wenn der Lebensstandard
der aktiven Bevölkerung steigt, wenn ihr Einkommen
sich real verbessert, dann haben wir eine blühende
Wirtschaft, die auch in der Lage ist, den Alten, Hinter-
lassenen, und vor allem auch den Invaliden einen etwas
besser garnierten Warenkorb zu verschaffen.

In der überparteilichen Initiative heisst es, die AHV
solle den jeweiligen durchschnittlichen Existenzbedarf
decken. Ich interpretiere das so, dass man auch bei
diesem Initiativkomitee gedacht hat, die Grenzen für
den Existenzbedarf könnten sich wandeln, und der
Existenzbedarf selbst müsse daher der allgemeinen
Wohlstandsentwicklung angepasst werden. Es kann si-
cher nicht bestritten werden, dass die Volldynamisie-
rung der Renten Beitragserhöhungen zur Folge haben
wird, namentlich dann, wenn sich das Verhältnis zwi-
schen aktiver Bevölkerung und Rentnern zuungunsten
der Aktiven ändert, wobei ich übrigens die Voraussagen,
die für das Jahr 2000 oder 2300 gemacht werden, nur
cum grano salis nehme. Man hat an der Landi 1939
auch allerhand Voraussagen über die künftige Bevölke-
rungsentwicklung gemacht, die dann nachher nicht ein-
getroffen sind.

Wir sind jedenfalls der Meinung, das sich solche
Prämienerhöhungen in einem tragbaren Rahmen halten
würden, und die Berechnungen des Herrn Naegeli bei-
spielsweise betrachten wir als vom schwärzesten Pessi-
mismus gezeichnet und stark übersetzt.

Grundsätzlich begrüssen wir, dass in dem neuen
Verfassungsartikel verankert wird, die erste Säule solle
nicht nur Basisrenten bieten, sondern existenzsichernde
Renten ermöglichen. Als Pendent dazu wurde glückli-
cherweise auf jede Barriere, die den Ausbau der AHV/
IV gehemmt hätte, verzichtet. Wir sind froh darüber,
dass in der Verfassung selbst keine Beitragslimitierung
vorgesehen wurde. Wäre man diesem Gedanken gefolgt,
so hätte das bedeutet, dass man die AHV/IV in eine
eigentliche Zwangsjacke gesteckt hätte, jede vernünftige
Anpassung der Renten an neue soziale und wirtschaftli-
che Gegebenheiten wäre blockiert worden. Nicht nur
wäre nicht einmal das möglich gewesen, was man bei der
8. AHV-Revision vorgesehen hat, sondern man
hätte auf die Dauer den angemessenen Existenzbedarf
gar nicht decken können.

Vernünftige Geldleistungen sind sicher notwendig,
um unseren Alten und Invaliden, den Witwen und
Waisen eine menschenwürdige Existenz zu bieten. Sie
genügen aber nicht, auch wenn sie eine nützliche Grund-
lage darstellen. Menschliche Wärme, Kontakte und Be-
treuung sind oft ebenso wichtig. Hier bietet der Ab-
satz 7 des Gegenvorschlages neue Möglichkeiten, die
wir als ausserordentlich positiv beurteilen.

Zur Vorlage betreffend die 8. AHV-Revision
stellen wir fest, dass damit bereits weitgehend die im
Gegenvorschlag enthaltenen Grundsätze verwirklicht
werden, wonach die AHV/IV-Renten den Existenzbe-
darf angemessen decken sollen. Wir begrüssen es, dass
man die Rentenformel in Artikel 34 geändert hat, und
wir schlagen Ihnen darüber hinaus im Namen der ein-
stimmigen Fraktion vor, sich bei Artikel 34 dem Antrag
der Minderheit anzuschliessen. Schon mit dem Antrag
der Kommissionsmehrheit, noch stärker aber mit dem
der Minderheit, wird eine harmonischere Aufbesserung
der Renten gegenüber dem Vorschlag des Bundesrates,
vor allem in den mittleren Einkommensklassen der Ar-
beitnehmer, erreicht. Der Antrag der Minderheit hat
zudem den Vorteil, dass er zuunterst eine wesentliche
Verbesserung mit sich bringt.

Auch nach Annahme dieser Anträge wird man kei-
neswegs, wie das geschehen ist, von allzu fetten Renten
sprechen können, oder von einem Sozialluxus. Von
üppigem Leben kann bei denjenigen, die nur von den
AHV- und den IV-Renten und den Ergänzungsleistun-
gen leben müssen, auch in Zukunft, auch 1973 oder
1975, nicht die Rede sein.

Wir unterstützen auch die von einer Minderheit
vorgeschlagene Erhöhung der Grenzen für die Ergän-
zungsleistungen und die erhöhten Mietzinsabzüge. Es
wäre falsch, wieder die gleiche Situation wie nach der
siebten Revision eintreten zu lassen, bei der es bei den
Ergänzungsleistungsbezügern zunächst eine gewaltige
Enttäuschung gab. Im Sinn und Geist dessen, was allge-
mein beim Verfassungsartikel zur Dynamisierung der
Renten gesagt wurde, hoffen wir, dass der Rat auch der
Erhöhung der laufenden Renten auf 1975 um 25 Pro-
zent statt bloss um 15 Prozent zustimmen wird. Es wäre
nach unserer Meinung nicht angängig, neu eine Diffe-
renz zwischen Alt- und Neurenten zu kreieren. Wir sind
uns durchaus bewusst, dass die erwähnten und weiteren
Verbesserungen entsprechende Mittel erfordern. Sie
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halten sich aber im Rahmen des Tragbaren, und die
Jungen, mit denen wir gesprochen haben, sind zu sol-
chen Solidaritätsleistungen absolut bereit. Dagegen müs-
sen wir die Minderheitsanträge ablehnen, welche unter
anderem für die Selbständigerwerbenden eine weitere
Beitragsermässigung postulieren. Auch ihre Renten müs-
sen ausreichend finanziert werden. Mit der Fassung von
Artikel 8 gemäss Botschaft ist man nach unserer Mei-
nung den Selbständigerwerbenden schon weit ent-
gegengekommen.

Dem Departement, seinem Vorsteher und allen Mit-
arbeitern gebührt für die ausgezeichnete Vorbereitung
der beiden Vorlagen der beste Dank. Spezieller Dank
gebührt dem Departement des Innern auch dafür, dass
es einen realisierbaren Vorschlag für den angesichts der
massiven Teuerungsrate der letzten Zeit dringend not-
wendig gewordenen Teuerungsausgleich für 1971 unter-
breitet hat. Erfreulicherweise erfordert die doppelte
Ausrichtung einer Monatsrente keine zusätzliche Finan-
zierung, da hiefür der Einnahmenüberschuss des Jahres
1972 ausreichen wird.

Nicht nur wegen der 8. AHV-Revision, sondern ge-
rade wegen der verdoppelten Monatsrente, die für die-
ses Jahr vorgesehen ist, ist es notwendig, dass die
Vorlagen in der Junisession endgültig verabschiedet
werden. «Man sollte endlich für die Alten etwas tun,
aber nicht erst, wenn sie gestorben «sind», schrieb mir
kürzlich ein Rentner. Man sollte überhaupt etwas tun.
Ich gehe hier wieder einmal mit der «NZZ» einig: Auch
in der Sozialpolitik zählen die Taten. Es brauchen nicht
unbedingt linke Taten, aber es müssen fortschrittliche
Taten sein. Wir sind überzeugt, dass eine Mehrheit in
diesem Parlament die Beratungen in ähnlich progressi-
vem Geist trotz aller Druckversuche durchführen wird,
wie er an den Kornmissionsverhandlungen in Adelboden
zutage trat.

Ich empfehle Ihnen nochmals im Namen der sozial-
demokratischen Fraktion Eintreten auf die beiden Vor-
lagen.

M. Peyrot: Le groupe libéral et évangélique votera
au terme de ce débat l'entrée en matière sur la proposi-
tion du Conseil fédéral tant en ce qui concerne son
contre-projet du nouvel article constitutionnel 34quater
que la 8e revision de l'AVS. Il en découle bien évidem-
ment qu'il rejettera l'initiative du Parti du travail pour
une rente populaire. Mais il entend déclarer aussi d'em-
blée qu'il combattra les propositions de la majorité de la
commission demandant l'insertion dans l'article consti-
tutionnel de l'adaptation des rentes non seulement à
l'évolution des prix mais aussi à l'augmentation des
salaires réels. Le Conseil fédéral, placé devant les trois
initiatives du Parti du travail, du Parti socialiste et du
groupement hors parti, a fait son choix avec une remar-
quable célérité, après étude du Département de l'inté-
rieur conseillé par sa commission d'experts. Il propose
les solutions que nous discutons présentement, soit un
article constitutionnel instituant le régime des trois pi-
liers selon le système soutenu par l'initiative hors parti,
et une 8e revision de l'AVS portant toutes les rentes au
niveau du minimum vital dès le 1er janvier 1973 et cela
jusqu'au 1er janvier 1975, ce qui représente grosso mo-
do un doublement de leur valeur. Le Conseil fédéral a
donc fait son choix. Il l'a fait avec une parfaite clarté.
A la page 13 de son message sur l'article constitutionnel,
il nous dit que notre régime de prévoyance vieillesse,
survivants et invalidité est arrivé à un tournant. Ou bien

l'on maintient le système des trois piliers, ou bien l'on
renforce unilatéralement le système d'assurance d'Etat
AVS/AI, ce qui réduirait d'autant le champ d'activité
des institutions de prévoyance des entreprises, associa-
tions et administrations. Il poursuit: «Nous sommes
d'avis que la préférence doit être donnée à la première
de ces conceptions. L'initiative du Parti du travail est
incompatible avec cette conception; elle exigerait des
moyens financiers considérables mettant en danger
d'autres réalisations. Elle entraînerait probablement
aussi, à plus ou moins brève échéance, la disparition ou
l'étatisation de la plupart des institutions de prévoyance
et la démobilisation de leurs capitaux. Il en résulterait
un déséquilibre du marché des capitaux risquant de
provoquer des troubles graves dans divers domaines de
l'économie.»

Si nous venons de rappeler ici les raisons du choix du
Conseil fédéral, c'est parce que les travaux de la com-
mission ont prouvé que, si l'édifice des trois piliers est
bien pensé, il n'en est pas moins délicat à bâtir ou plus
exactement à assembler. Tout déséquilibre d'un élément
par rapport à l'autre pourrait le faire basculer. Or il y a
danger, parce que les exigences de la procédure nous
obligent à bâtir l'esquisse, l'article constitutionnel, en
même temps que l'on renforce le premier pilier, la 8e
revision de l'AVS. A vouloir lui donner trop d'ampleur,
il pourrait souffrir à la longue d'hypertrophie alors que
son voisin, le deuxième pilier, serait, lui affligé d'atro-
phie. Bien sûr, la tentation est grande d'aller au-delà des
proposition du Conseil fédéral, de mettre les rentiers
anciens et nouveaux, durablement, sur le même pied en
adaptant les rentes à l'évolution des salaires réels. Mais
cela n'est pas si simple. Il y a un problème de possibili-
tés, il y a aussi et surtout un problème d'équité. Non
pas du point de vue de ceux qui reçoivent mais bien de
ceux qui contribuent. Et je ne pense pas seulement aux
pouvoirs publics, Confédération et cantons, mais bien
aux cotisants qui, mois après mois, doivent prélever sur
le fruit de leur travail la contribution qui, en raison du
système de la répartition, sert à verser les rentes des
retraités qu'ils seront eux-mêmes demain.

Les conséquences de la dynamisation: Qu'est-ce que
la dynamisation? On l'a vu, c'est l'adaptation des rentes
non seulement à l'évolution des prix mais encore à celle
des salaires réels. Quelle est la différence? Le professeur
Kneschaurek l'a estimée pour les dix prochaines années:
valorisation totale des salaires 7 pour cent, dont 4 pour
cent pour le renchérissement, et 3 pour cent pour la
revalorisation. Cependant, le phénomène s'étend, bien
entendu, aux années antérieures. C'est pourquoi le Con-
seil fédéral, afin d'assurer le minimum vital, a prévu de
porter les anciennes rentes au niveau des nouvelles. Il
souligne qu'il s'agit là d'un geste important à l'égard des
actuels bénéficiaires qui durant toute leur carrière, sou-
vent brève d'ailleurs — ajoute-t-il — ont payé des
cotisations de 4 ou de 5,2 pour cent alors que les
nouveaux rentiers devront payer des taux beaucoup plus
élevés. Il en a donc conclu qu'à partir du 1er janvier
1975, il se justifiait de différencier en augmentant
linéairement les anciennes rentes de 15 pour cent alors
que les nouvelles le seraient de 25 pour cent. En cas de
traitement égal, au taux de 25 pour cent, il en coûterait
une dépense supplémentaire de l'ordre de 400 millions.
La commission en ayant ainsi décidé à Adelboden, il
faudra, si le Conseil la suit, trouver cette somme en
élevant le taux d'ensemble des cotisations au 1er janvier
1973 de 4,2 à 4,5 pour cent pour le revenu des salariés,



13. März 1972 279 AHV. 8. Revision

y compris les cotisations d'employeurs, dont le
taux actuel est de 3,1 pour cent, et de 7,6 à 8,2 pour
cent les cotisations des personnes indépendantes, dont le
taux actuel est de 5,6 pour cent. Au 1er janvier 1978, il
faudra compter avec une nouvelle augmentation de
0,4 pour cent et 0,7 pour cent respectivement. Quant à
la charge des pouvoirs publics, elle sera en 1973, du fait
de la décision de la commission, supérieure de 40 mil-
lions dont 32 à la charge de la Confédération et 8 à la
charge des cantons. L'augmentation totale par rapport à
aujourd'hui sera de 520 millions dont 445 à la Confédé-
ration et 75 aux cantons. En 1975, la charge sera plus
grande encore et dépassera le milliard. Ces chiffres
sont donc considérables. Sont-ils supportables? Peut-être
dans le cadre de la huitième revision, et là, nous atten-
dons avec intérêt la position que prendra le Conseil fé-
déral dans le débat; mais à longue échéance cela ne pa-
raît pas possible. A l'appui de sa décision de dynamiser,
la majorité développe les arguments suivants: La diffé-
renciation des rentes anciennes et nouvelles créerait un
malaise social grave. La dépense supplémentaire de 1 à
1J/2 pour cent sur le taux des salaires ne mettra pas en
péril l'économie suisse. A ce propos nous pouvons
observer: l'AVS, depuis sa création en 1948, est basée
sur le principe de la solidarité; ceux qui le peuvent
paient plus qu'ils ne reçoivent afin que les plus modes-
tes reçoivent plus qu'ils n'auront payé. Au fur et à
mesure des sept revisions, cet élément de solidarité s'est
renforcé. A la 8e revision, il prend un caractère encore
plus accusé puisque les rentes doublent pour des cotisa-
tions qui, jusqu'à maintenant, étaient loin de justifier
des rentes aussi élevées. N'oublions pas que c'est la
population active du pays qui, par son travail, permet
cette solution. Or on constate, du fait du vieillissement
de la population, que le nombre des cotisants pour un
rentier, qui était de 9,8 en 1948, est tombé à 4,2 en 1969
et qu'il continue à diminuer comme une peau de cha-
grin. «Tout système de répartition est donc une traite
sur l'avenir» dit à juste titre un document du Comité
hors parti. Nous n'avons pas le droit d'imposer un trop
lourd fardeau à la jeunesse de ce pays, qui a ses charges
et ses soucis indépendamment du sort de ses parents. Ne
la privons donc pas de la plus-value de son revenu,
justifiée par sa productivité.

La dépense supplémentaire, tant pour les particuliers
que pour les pouvoirs publics sera malgré tout lourde,
surtout si on la considère pour ce qu'elle est: une
surcharge qui vient s'ajouter à une augmentation déjà
très sensible des cotisations. Mais ce n'est là qu'un
aspect du problème. Il y en a un autre, capital, que les
partisans de la dynamisation permanente taisent, pour
des raisons tactiques. Ils comptent sur elle pour attein-
dre un deuxième pilier qu'ils verraient s'affaiblir ou
même disparaître sans trop de regret. Il n'est que de se
reporter à la substance des initiatives du Parti du travail
et même du Parti socialiste pour s'en convaincre. Nous
connaissons d'autre part les réticences des petits indé-
pendants du commerce et de l'agriculture. Nous pou-
vons les comprendre. Pourtant le Conseil fédéral nous
met en garde, le deuxième et le troisième piliers sont
indispensables à l'équilibre économique du pays. Rappe-
lons ici que le troisième pilier qui représente l'épargne
individuelle, tend à prendre chaque année une impor-
tance accrue en Suisse. Ces institutions sont conformes
à nos us et coutumes. Elles répondent aux besoins d'une
population qui accepte volontiers de remplir son devoir
de solidarité à la condition de ne pas sacrifier d'autres

besoins, de santé, d'équipement, de logement qui doivent
être satisfaits aussi, en contrepartie des efforts qu'elle
peut déployer pendant ces années fécondes de producti-
vité. Ne portons donc pas atteinte à cet équilibre. Ces
besoins-là sont, avec la sécurité sociale, des facteurs de
stabilité et d'harmonie.

Enfin, nul ne peut affirmer que la prospérité dont
nous jouissons sera éternelle. Une crise économique ou
un simple fléchissement de la conjoncture pourrait tout
remettre en question. Alors pourquoi commettre l'im-
prudence d'inscrire dans la constitution l'adaptation
automatique des rentes à la valeur réelle des salaires?
Cette notion économique n'a vraiment rien à faire dans
notre Charte nationale. Celle-ci est conçue pour durer
tandis que celle-là est, par sa nature même, fluctuante.
Sans renoncer à l'optimisme, sachons pourtant raison
garder et restons-en aux propositions généreuses mais
encore raisonnables du Conseil fédéral, en ce qui con-
cerne l'article constitutionnel en tout cas.

C'est dans ces sentiments que le Groupe libéral et
évangélique votera l'entrée en matière.

Brunner: Bekanntlich habe ich in Adelboden den
Antrag gestellt, die beiden AHV-Vorlagen an den Bun-
desrat zurückzuweisen.

Eine umfassende rechnerische Analyse der Anträge
für die 8. AHV-Revision hatte zu Ergebnissen geführt,
welche in wichtigen Punkten weder mit den Angaben
noch mit den Zielen der beiden Botschaften überein-
stimmten. Zudem hatten sich einige technische Mängel
gezeigt. Vor allem aber war vorauszusehen, dass be-
stimmte Angaben zu Fehlschlüssen Anlass geben wür-
den. Aus diesen Gründen hätte ich es als richtig be-
trachtet, dem Bundesrat Gelegenheit zu geben, zur Ver-
meidung von Fehlentscheidungen bestimmte Angaben
in aller Ruhe noch einmal überprüfen und nötigenfalls
korrigieren zu lassen. Um die auf den 1. Januar 1973 in
Aussicht gestellte Erhöhung der Renten sicherzustellen,
enthielt der Rückweisungsantrag gleichzeitig einen Auf-
trag an den Bundesrat, für die lahre 1973 und 1974 eine
Uebergangslösung vorzuschlagen.

Es ist bekannt, dass die vorberatende Kommission
diesen Rückweisungsantrag am ersten Verhandlungstag
behandelt und mit 23:1 Stimmen abgelehnt hat.

Es wäre nun weder sinnvoll noch zweckmässig,
diesen Beschluss der Kommission zu kritisieren. Im
Gegenteil: Ich möchte ausdrücklich feststellen, dass die
Führung der Verhandlungen durch den Kommissions-
präsidenten absolut fair war, und dass die Kommission
unter den gegebenen Umständen praktisch keine andere
Wahl hatte, als meinen Antrag abzulehnen.

Den Mitgliedern der Kommission ist es allerdings im
weiteren Verlauf der Verhandlungen bewusst geworden,
dass mit der Ablehnung des Rückweisungsantrags die
von mir zur Diskussion gestellten Probleme keineswegs
aus der Welt geschafft werden konnten.

Bereits nachdem im Laufe des letzten Sommers die
Umrisse der für die 8. AHV-Revision geplanten Anträge
bekannt wurden und Bundesrat Celio durch den Direk-
tor der Finanzverwaltung deren finanzielle Aspekte
darstellen Hess, wies ich innerhalb der Fraktion auf
bestimmte Folgen dieser Pläne hin. Die Fraktion setzte
hierauf einen vierköpfigen Ausschuss ein, dem auch
zwei Mitglieder der Eidg. AHV-Kommission angehör-
ten, die gleichzeitig Mitglieder des Verwaltungsrats
kommerzieller Lebensversicherungen sind. Es zeigte sich
dann jedoch, dass die Einsetzung eines solchen Aus-
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Schusses vor dem Vorliegen der konkreten Anträge
nutzlos war.

Als dann einige Monate später die Botschaft zur
8. AHV-Revision erschien, bestand mein erster Schritt
darin, für die heutigen Rentner unserer Kasse die Situa-
tion für die Jahre 1973 und 1975 durchrechnen zu
lassen, indem für jeden Rentner die auf den Seiten 93
und 94 der Botschaft angeführten Renten eingesetzt
wurden. Die Ergebnisse dieser Berechnungen fielen zu
meiner Ueberraschung noch viel krasser aus, als ich
angenommen hatte. Erst diese konkreten Zahlen zeigten
mir, was es bedeutet, dass die früheren Einkommen der
heutigen Rentner, die für die Jahrgänge 1969—1972 be-
reits mit 1,75 aufgewertet wurden, nun für 1973 noch-
mals um 25 Prozent aufgewertet und dass deren Renten,
nach dem Antrag des Bundesrates, 1975 um weitere 15
Prozent erhöht werden sollen.

Die Rentner werden .sich zwar darüber freuen, dass
sich ihr Einkommen ganz erheblich erhöhen wird. Im
Falle unserer Kasse betrugen die Renten 1971 75,6 % des
voll der Teuerung angepassten früheren verfügbaren
Einkommens. Rechnet man für die Jahre 1972 bis 1974
mit einer Zunahme des BIGA-Landesindex der Konsu-
mentenpreise um sechs Punkte je Jahr — was von
Professor Würgler, dem Präsidenten der Eidg. Kommis-
sion für Konjunkturfragen als angemessen betrachtet
wird —, wird sich das Rentenemkommen dieser Rentner
1975 auf 87,48 Prozent erhöhen; nach den Beschlüssen
von Adelboden sogar auf 93,72 Prozent. Die Freude der
Rentner über die Erhöhung der AHV-Renten ist jedoch
nur die eine Seite.

Ueberraschend waren bei den angestellten Berech-
nungen nämlich insbesondere folgende Ergebnisse:
1971 machten die AHV-Renten beim Indexstand 117
44,48 Prozent des voll der Teuerung angepassten Ein-
kommens der Rentner aus. Beim Indexstand 142 für
1975 sollen die AHV-Renten allein bereits 69,65 Pro-
zent ausmachen; nach den Beschlüssen von Adelboden
sogar 78,13 Prozent. Diese Prozentsätze liegen .sehr viel
höher, als man es aus dem Text oder den Tabellen der
Botschaft irgendwo herauslesen könnte. Sie erscheinen
als geradezu «unverständlich hoch». Es wäre jedoch
falsch, diese Zahlen durch irgendwelche Besonderheiten
der Situation unserer Kasse erklären zu wollen. Das
Einkommen der Rentner unserer Kasse liegt im Gegen-
teil weit über dem Durchschnitt des Einkommens aller
AHV-Rentner, und der Anteil der Rentner, die die
Höchstrente erhalten, ist prozentual bei unserer Kasse
doppelt so hoch als beim Gesamtbestand der AHV-
Rentner. Die prozentual so unwahrscheinlich hohen
AHV-Renten für das Jahr 1975 erklären sich einzig und
allein daraus, dass diesen Rentnern 1975 bei der AHV
ein Einkommen angerechnet werden soll, das im Durch-
schnitt 48 Prozent höher liegen wird als ihr tatsächli-
ches, dem Indexstand 142 angepasstes AHV-pflichtiges
Brutto-Endeinkommen.

Im Gegensatz zu Annahmen von Kommissionsmit-
gliedern handelt es sich deshalb bei diesen Ergebnissen
keineswegs um eine Ausnahme. Vielmehr werden sich
bei allen Kassen ganz ähnliche Ergebnissse zeigen. Da
die Einkommen unserer Rentner höher waren, als es der
Einkommensstruktur der Gesamtheit der AHV-Rentner
entsprechen würde, müssen die Auswirkungen der Auf-
wertung der früheren Einkommen bei anderen Kassen
und Bevölkerungsgruppen sogar noch grösser sein.

In der Botschaft wird dieses Problem aber weder im
Text näher erörtert noch durch Tabellen dargestellt.

Vielmehr wird in der Botschaft nur die Situation der
Neurentner — und auch diese aus bestimmten techni-
schen Gründen nicht zutreffend — dargestellt. Für die
Kommissionsverhandlungen erwies sich das — wie zu
erwarten gewesen war — als äusserst nachteilig, weil die
Kommission die Auswirkungen der Aufwertung der frü-
heren Einkommen so nicht richtig beurteilen konnte
und im falschen Glauben belassen wurde, die vorgeleg-
ten konkreten Zahlen hätten «keine allgemeine Bedeu-
tung».

Die Kommission konnte deshalb auch die Bedeutung
eines weiteren Problems nicht richtig erfassen, nämlich
die Gefährdung der betrieblichen Einrichtungen durch
die massive Heraufsetzung der Altrenten.

Die Zielsetzung einer Sicherung der «gewohnten
Lebenshaltung», wie sie im neuen Verfassungsartikel
umschrieben wird, darf zwar als unbestritten gelten. Als
Miturheber der überparteilichen Initiative setze ich
mich auch mit Ueberzeugung für diese Zielsetzung ein.
Dieses Ziel kann aber auch in Zukunft nicht heissen
«100 Prozent des früheren Einkommens für alle Rent-
ner». Denn es wäre doch sozialpolitisch nicht zu recht-
fertigen, Rentnern mit hohen und tiefen Einkommen,
Verheirateten und Alleinstehenden sowie Versicherten
mit 10 und solchen mit 40 Dienstjahren schliesslich
gleich hohe Renten auszuzahlen.

Bei gut ausgebauten Kassen aber muss infolge der
8. AHV-Revision dieses Ergebnis eintreten — oder die
Leistungen dieser Kassen müssen abgebaut werden.

Weder die eine noch die andere Alternative hat als
erfreulich zu gelten. Dabei stellt sich zusätzlich folgende
Schwierigkeit, die von der Eidg. AHV-Kommission und
vom Bundesrat offensichtlich übersehen worden ist:

1971 machten die Leistungen unserer Kasse rund
70 Prozent der von der AHV ausbezahlten Leistungen
aus. Die sehr starke Erhöhung der Leistungen der AHV
macht nun aber zur Vermeidung einer offensichtlichen
Ueberversicherung einen erheblichen Abbau der Lei-
stungen unserer Kasse notwendig, und zwar insbesonde-
re deshalb, weil eben die AHV-Renten der Altrentner
in Prozenten ihres früheren, der Teuerung angepassten
Einkommens viel höher sein werden, als es bei den
Neurentnern der Fall sein wird. So ergibt es sich, dass,
obschon die Renteneinkommen von 1971 = 75,6 Pro-
zent auf 1975 = 87,5 Prozent des angepassten Einkom-
mens ansteigen werden, 1975 die Renten zu 80 Pro-
zent von der AHV, hingegen nur noch zu 20 Prozent
von der Kasse bezahlt werden sollen; nach den Be-
schlüssen von Adelboden verschlechtert sich dieses Ver-
hältnis weiter, indem die AHV 5 Franken, die Kasse
nur noch l Franken zahlen soll, obschon sich die Ge-
samtrenten gleichzeitig auf 93,72 Prozent des früheren
teuerungsangepassten Einkommens erhöhen sollen.

Es handelt sich hier um ein sehr ernsthaftes Pro-
blem, das von der Eidg. AHV-Kommission genau hätte
geprüft werden sollen. Denn es stellt sich unausweichlich
die Frage: Wie soll es bei dieser Gewichtsverteilung von
80 zu 20 Prozent in Zukunft noch möglich sein, für die
AHV und betriebliche Einrichtungen auch nur einiger-
massen gleichgewichtige Beiträge zu rechtfertigen?

Aufgrund von Behauptungen über die für eine volle
Alterssicherung notwendigen Beitragssätze, die von in-
teressierten Kreisen in Umlauf gesetzt und im Umlauf
gehalten werden, könnte diese Frage als unverständlich
empfunden werden.

Ich erlaube mir deshalb, folgendes zu erwähnen:
Während betriebliche Einrichtungen in der Regel von
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aussenstehenden Experten eingerichtet und beraten wer-
den, habe ich unsere Einrichtung, die heute über ein
Vermögen von rund 100 Millionen Franken verfügt, im
Jahre 1957 persönlich umorganisiert, wobei ich aller-
dings in mehrfacher Hinsicht von den traditionellen
Methoden abgewichen bin, weil diese für die Versicher-
ten unvorteilhaft sind. Die von mir eingeführten Metho-
den veranlassten die grösste schweizerische Lebensversi-
cherung, unsere Kasse 1963 unter voller Namensnen-
nung öffentlich zu kritisieren, worauf ich sie aufforder-
te, ihre Kritik durch eine Expertise zu erhärten. Diese
Expertise ergab, dass die vorgebrachte Kritik in vollem
Umfang unhaltbar war. Auf Bitte der betreffenden Ver-
sicherung verzichteten wir jedoch darauf, von ihr eine
Berichtigung ihrer ursprünglichen Kritik zu verlangen.
Diese Tatsachen werden hier nur deshalb erwähnt, weil
sie belegen dürften, dass ich — im Gegensatz zu ande-
ren Arbeitgebern — für die Beurteilung dieser Probleme
nicht auf Angaben aus zweiter Hand angewiesen bin.

Damit hat es allerdings nichts zu tun, wenn ich nun
weiter feststelle, die Situation der Rentner unserer Kasse
werde schon heute als gut beurteilt. Eine solche Behaup-
tung kann ich nämlich nur deshalb wagen, weil es sich
dabei nicht um mein eigenes Urteil handelt und weil es
dafür einen konkreten Beweis gibt:

Die Leitung unserer Kasse liegt in den Händen eines
Vorstandes, der sich ausschliesslich aus Arbeitnehmern
zusammensetzt und der ausschliesslich von den Versi-
cherten gewählt wird. Diesem Vorstand stehen aus dem
Ertrag eines Spezialfonds in der Höhe von 5 Millionen
Franken ganz erhebliche Mittel für die Ausrichtung von
Zusatzleistungen zur Verfügung, die vom Vorstand völ-
lig autonom festgesetzt werden können. Während der
Vorstand vor zehn bis fünfzehn Jahren noch in zahlrei-
chen Fällen Zusatzleistungen als angemessen betrachte-
te, ist es nun zweifellos bedeutungsvoll, dass er im
letzten Geschäftsjahr der Kasse für solche Zusatzlei-
stungen nur 23 000 Franken — also nur einen Bruchteil
der verfügbaren Mittel — aufgewendet hat.

Dieses konkrete Beispiel darf nun zweifellos als
Beweis dafür angeführt werden, dass bei gut ausgebau-
ten Kassen das Problem der Alterssicherung schon heu-
te als gelöst gelten darf und dass der durch die
8. AHV-Revision solchen Kassen auf gezwungene Abbau
ihrer Leistungen mit der Gefahr verbunden ist, das
Vertrauen in den Sinn solcher Einrichtungen ernsthaft
in Frage zu stellen — einer Gefahr, die von der
Eidg. AHV-Kommission deshalb weder gesehen noch
geprüft worden ist, weil sie sich offenbar nur mit der
Frage der Neurentner eingehender befasst hat, deren
Lage nach ihren Anträgen tatsächlich eine wesentlich
ungünstigere wäre.

Meine Feststellungen über die Auswirkungen der
8. AHV-Revision könnten nun natürlich den da und
dort bestehenden Eindruck verstärken, ich hätte die
Absicht, einen weiteren Ausbau der AHV zu verhin-
dern. Dieser Eindruck beruht jedoch nachweisbar auf
Missverständnissen. Denn ich habe mich seit Jahren für
einen weiteren Ausbau der AHV eingesetzt, allerdings
für einen Ausbau in einer anderen Richtung: Nach
meiner Meinung sollte die AHV für die untersten Ein-
kommensstufen so stark wie möglich — also meinetwe-
gen zu einer «Volkspension» — ausgebaut werden. Hin-
gegen sollte bei den oberen Einkommensstufen für die
Einrichtungen der 2. Säule ein Raum offengelassen wer-
den, der diese nicht als überflüssig erscheinen lässt. Zur
richtigen Beurteilung dieses Problems ist es allerdings
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nötig, die Einkommensstruktur des Rentnerbestandes
richtig zu beurteilen, wofür in der Botschaft jedoch alle
Unterlagen fehlen, was dazu führt, dass die Probleme
vorwiegend aus dem Gesichtswinkel der oberen Ein-
kommensgruppen beurteilt werden.

Meine Haltung zu diesem Punkt war und ist konse-
quent und unmissverständlich. Selbst wenn mir das den
Vorwurf der Sturheit einträgt, sehe ich keinen Grund,
mich davon abhalten zu lassen, für einen Einsatz der
Mittel der AHV dort einzutreten, wo sie sozial am
nötigsten sind und wo sie nicht zum grossen Teil zu
einer Entlastung von Pensionskassen oder zur Auszah-
lung überhöhter Alterseinkommen führen.

Es ist nun zwar verständlich, dass diese Frage ver-
. schieden beurteilt wird, und es ist auch verständlich,
dass es die Vertreter der verschiedenen Interessengrup-
pen in der Eidg. AHV-Kommission als ihre Aufgabe
betrachten, die Milliardenströme der AHV so stark wie
möglich in die eigene Richtung zu lenken. Nur zeigt es
sich bei genauer Analyse der Anträge für die 8. AHV-
Revision, dass die Eidg. AHV-Kommission diese primär
politische Aufgabe der Interessenvertretung offenbar
gründlicher wahrgenommen hat als jene Aufgabe, die
ihr als einer sogenannten Expertenkommission eigent-
lich übertragen ist, nämlich die technische Vorbereitung
von Anträgen zuhanden des Bundesrates, der dabei
grundsätzlich die Möglichkeit haben sollte, jeweils zwi-
schen mehreren Alternativen die Wahl selbst zu treffen.

Eine technisch einwandfreie Vorbereitung der An-
träge für die 8. AHV-Revision wäre deshalb um so not-
wendiger gewesen, weil es sich dabei um einen Schritt
handelt, dessen Ausmasse und Auswirkungen von vorn-
herein nicht mehr mit früheren AHV-Revisionen ver-
gleichbar sind. Die Durchrechnung der Anträge für die
8. AHV-Revision ergab nun jedoch, dass bei den Ren-
tenformeln für die verschiedenen Jahrgänge verschiede-
ne Punkte technisch ganz einfach nicht in Ordnung
sind, die von der Eidg. AHV-Kommission geleisteten
Vorarbeiten also nicht befriedigen können.

Ich käme damit zu einem Problem, das sich leider
zu einem höchst unerfreulichen Kapitel entwickelt hat.
Ich möchte darauf jedoch im Rahmen der Eintretensde-
batte deshalb ganz bewusst nicht näher eingehen, weil
ich noch immer hoffe, es lasse sich noch vor Beginn der
Detailberatung in vernünftiger Weise lösen. Dabei
möchte ich meinerseits ausdrücklich die Bereitschaft
erklären, zu einer solchen Lösung alles beizutragen und
mich — falls sie zustande käme — nach dem Grundsatz
«Ende gut, alles gut» und nach dem Rezept «Schwamm
darüber» zu verhalten.

Baumann: Wir stehen in der Beratung betreffend
Aenderung der Bundesverfassung. Hinter diesem Text
steht die Krone für einen Beschluss von allergrösster
Tragweite für das gesamte Schweizervolk. Die AHV
war bis anhin einfach und klar aufgebaut. Das hat auch
zu- ihrer Beliebtheit beigetragen. Heute sind wir allen
Ernstes an einem Wendepunkt angelangt. Es bleibt uns
nur die Wahl zwischen Alternativen: Festhalten am
Dreisäulenprinzip oder einseitige Verstärkung der
staatlichen AHV, was zur Folge hätte, dass das Betäti-
gungsfeld der Vorsorgeeinrichtung der Betriebe und Ver-
waltung stark eingeengt würde. Ferner würde das Gleich-
gewicht zwischen der eidgenössischen Versicherung und
der beruflichen Vorsorge gestört.

Die Fassung des Gegenentwurfes, Artikel 34qua-
ter, l, umschreibt die Systematik der Dreisäulenkonzep-

36



AVS. 8e revision 282 13 mars 1972

tion, und der Grad des Schutzes für die allgemeinfinan-
zielle Fürsorge ist gewährleistet.

Im Rahmen dieser Ueberlegungen wird man gestärkt
vom Bericht der Expertenkommission, dass unsere Ziel-
setzung in der ersten Lösungsmöglichkeit liegt, das
heisst beim Dreisäulenprinzip, und nicht zur integralen
Volkspension führen darf. Dazu treten Ueberlegungen
wirtschaftlicher und finanzieller Natur. Der Ausbau im
Sinne der Initiative der PdA für eine wirkliche Volks-
pinsion würde derart beträchtliche finanzielle Mittel
absorbieren und in so kurzer Zeit erheischen, dass die
öffentliche Hand und die Wirtschaft die Bewältigung
dringlicher Gegenwartsaufgaben nicht mehr erfüllen
könnten. Zudem würde der Lebensnerv für die beste-
henden Pensionskassen der Betriebe, Verbände und
Verwaltungen angeschnitten. Die hiefür jetzt reservier-
ten Gelder würden zum Nachteil der heute damit Be-
dachten nach und nach zurückgezogen. Diese Investitio-
nen sind aber lebensnotwendige Voraussetzungen für das
Gleichgewicht auf dem Kapitalmarkt. Radikale Umstel-
lungen sind nicht von Gutem. Die damit einzugehenden
Risiken sind in ihren Auswirkungen allzu gefährlich.
Deshalb die eindeutige Ablehnung des Volksbegehrens
der PdA.

Die Erläuterungen in der vorbildlichen Botschaft
auf den Seiten 34 ff haben für den Sprechenden einige
wesentliche Fragen zur Ungewissheit verdichtet. Ich
zitiere: «Die Expertenkommission für die zweite Säule
hat ausgerechnet, dass bei einer vollständigen Gleich-
stellung der Eintrittsgeneration mit dem Normalversi-
cherten der Teil der versprochenen und durch die Bei-
träge nicht gedeckten Leistungen im Mittel eine Summe
von 100 Prozent der entsprechenden Jahreslohnsumme
ausmachen. Bei einer Uebergangszeit von 15 Jahren
könnte dieses Eintrittsdefizit im Mittel'auf 50 Prozent
des entsprechenden Einkommens reduziert werden. Das
Problem der Dauer der Uebergangszeit ist aufs engste
mit der Frage verbunden, wer das Eintrittsdefizit beim
Obligatorium der zweiten Säule zu bezahlen hat. Eine
Beanspruchung der öffentlichen Hand zu diesem Zweck
kommt nicht in Frage, weil die berufliche Vorsorge, im
Gegensatz zur AHV/IV, nicht die ganze Bevölkerung
betrifft» — Soweit die Botschaft.

Herr Bundesrat, ich stelle Ihnen die Frage: Können
Sie uns die Zusicherung abgeben, dass eine Uebergangs-
zeit unter 15 Jahren nach diesen praktischen Darlegun-
gen überhaupt nicht mehr zur Diskussion gestellt wer-
den kann? Meine Frage stellt sich aus der Besorgnis
heraus, dass, wenn alle Revisionsvorschläge von der
Kommissionsmehrheit zum Beschluss erhoben werden,
gegenüber dem jetzigen Zustand mit einer Steigerung
des Sozialversicherungsaufwandes von 13,1 Prozent ge-
rechnet werden muss. Das heisst: bisher waren es
28,4 Prozent, neu total 41,4 Prozent. Somit muss der Ge-
samtaufwand der sozialen Sicherheit in Zukunft für
unser Land auf rund 41 Prozent des Erwerbseinkom-
mens geschätzt werden, und zwar gemäss Vorschlag des
Bundesrates ohne die Dynamisierung der Renten.

Abschliessend gestatte ich mir noch eine flankie-
rende Bemerkung. Die drei Säulen geben wohl die mate-
rielle Sicherheit und Unabhängigkeit für die Betagten,
Hinterlassenen und Invaliden. Haben wir nicht noch
andere Aufgaben, die einer gedeihlichen Lösung zuge-
führt werden sollten? Ich denke dabei an die psychische
Fürsorge bei den alten Leuten und den Invaliden, das
Gefühl der Geborgenheit wachzuhalten, sie zu betreuen,
ihnen die Gewissheit zu vermitteln, dass sie nicht allein

dastehen. Viele Millionen Franken sind nutzlos ausgege-
ben, wenn die seelische Verwahrlosung, die gezwungene
Isolierung und die geistige Verarmung immer weiter
um sich greifen. Hier ist noch vieles vorzukehren und
ins Auge zu fassen. Wir können nicht früh genug an
die Bewältigung dieser Aufgaben herantreten. Die mate-
rielle und die psychische Fürsorge haben Hand in Hand
zu gehen. Wohl wird die Medizin weitere Fortschritte
machen und das Aelterwerden im angenehmen Sinne zu
beeinflussen trachten. Aber der Raum, der das mensch-
liche Mitgefühl fordert, wird trotzdem grösser. Das
Leitmotiv «Geld allein macht nicht glücklich» ist für
die kommende AHV-Revision und den Ausbau der
Säulen ebenso wichtig wie alle übrigen Vorkehren.

In diesem Sinne empfehle ich Ihnen Eintreten auf
die beiden Vorlagen und Ablehnung der PdA-Initiative.

Fischer-Bern: Wir sind uns alle darüber klar, dass
die beiden Vorlagen, über die wir in diesen Tagen zu
befinden haben, von einer ausserordentlichen Tragweite
sind, und zwar in sozialpolitischer, in wirtschaftspoliti-
scher und in finanzpolitischer Hinsicht. Was den sozial-
politischen Bereich anbelangt, dürfen wir, glaube ich,
mit Stolz feststellen, dass mit den Beschlüssen, die wir
zweifellos in den nächsten Tagen fassen werden, ein
wesentlicher Teil der sozialen Frage, die in unserem
Land und überall während Jahrzehnten, ja Jahrhunder-
ten die Leute beschäftigte und das ganze gesellschaftli-
che Leben beeinflusste, gelöst sein wird. Das ist ein
Grund zu einem Gefühl des Stolzes, denn wir leisten
damit einen Beitrag zur Gewährleistung der Menschen-
würde derjenigen, die sich am wenigsten wehren kön-
nen. Diejenigen, die im Arbeitsprozess stehen, können
sich selbst behaupten; aber die ändern, die ausgeschaltet
sind, haben Hilfsinstitutionen nötig.

Ich sage Ihnen als Vertreter der Privatwirtschaft
und als überzeugter Liberaler (als einer, der nicht
begeistert ist, wenn der Staat sich irgendwo einmischt),
dass nach meiner Meinung die AHV als ein grösser
Service public zu betrachten ist und nicht als irgendeine
staatliche Intervention in den wirtschaftlichen Ablauf,
wie dies bei ändern Massnahmen der Fall ist.

Wir dürfen auch feststellen, dass die Tatsache, dass
es uns gelingt, nun diesen Teil der sozialen Frage zu
lösen, nicht auf unsere politische Einsicht, die frühere
Generationen nicht gehabt haben, zurückzuführen ist,
sondern es ist einzig die Tatsache, dass die heutige
Wirtschaft so leistungsfähig geworden ist, dass es eben
möglich ist, auch bei denjenigen Kreisen, bei denen es
unbedingt nötig ist, für eine entsprechende Vorsorge zu
sorgen. Wir müssen also dankbar sein, dass die Wirt-
schaft so leistungsfähig ist. Ich habe immer ein ungu-
tes Gefühl, wenn man die Leute sagen hört, es wäre gut,
wenn es in der Wirtschaft weniger gut ginge. Wir
müssen vielmehr froh sein, dass die Wirtschaft so pro-
duktiv ist, und wir müssen daran arbeiten, dass sie noch
weiter produktiv wird, denn die Ansprüche von allen
Seiten werden ja nicht geringer werden.

Ueber die PdA-Initiative braucht man meines Er-
achtens nicht lange zu diskutieren. Sie ist in jeder
Beziehung unhaltbar. Sie besteht aus zwei Teilen: Der
eine Teil ist die «wirkliche» Volkspension, wie es so
schön heisst. Auch wenn man das Wort Volkspension
nicht als ein Gespenst betrachtet — was ich nicht tue —,
muss man sich doch darüber klar sein, dass das, was
die PdA-Initiative bezüglich Volkspension verlangt, un-
ausgewogen, masslos und untragbar ist. Den zweiten
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Teil, die Verstaatlichung der bisherigen Pensionskassen,
halte ich aus politischen und sachlichen Gründen nicht
für diskutabel. Ich bin also der Meinung, dass die PdA-
Initiative telquel abgelehnt werden muss.

Die Frage, ob es klug ist, dass man einen Gegenvor-
schlag, wie er nun präsentiert worden ist, vorlegt, ist
von meinem Standpunkt aus nicht hundertprozentig zu
bejahen. Das Obligatorium der zweiten Säule mit sei-
nem Kapitaldeckungsverfahren wird sehr viele Schwie-
rigkeiten mit sich bringen. Ich kann Ihnen sagen, dass
wir im Gewerbeverband gegenwärtig versuchen, die
zweite Säule technisch zu realisieren. Es graut uns,
wenn wir sehen, vor welchen Komplikationen wir ste-
hen. Dies vor allem deshalb, weil ja innerhalb der
einzelnen Kassen ein gewisses Ausgleichsverfahren —
vor allem der Solidaritätsausgleich zwischen den Alters-
klassen — gefunden werden muss. Das lässt sich bei
einer Mehrzahl von Kassen — und es wird ja etwa
15000—16000 Kassen geben, die das Obligatorium
durchzuführen haben — nicht so leicht realisieren, weil
jeder Versicherte die Möglichkeit hat, von einer Kasse
zur ändern zu wechseln, wenn er an einem ändern Ort
eine günstigere Offerte erhält. Zur vielgerühmten Kapi-
tal-Akkumulation: Ich war Mitglied einer Kommission,
die von Professor Würgler präsidiert wurde, die die
volkswirtschaftlichen Konsequenzen der zweiten Säule
zu behandeln hatte. Es waren sehr gescheite Leute
dabei, Professoren usw., vor allem Volkswirtschafter.
Diese haben festgestellt, dass das Kapitaldeckungsver-
fahren bei der zweiten Säule beileibe nicht generell
positiv zu werten sei, sondern dass dann auch sehr
ernste Probleme entstehen könnten.

Der Entscheid über die zweite Säule ist aber offen-
bar in politischer Hinsicht gefallen, und wir müssen uns
damit abfinden, dass sie obligatorisch wird. Von mir aus
gesehen -möchte ich dazu sagen: Es wird notwendig
sein, die erste Säule so stark auszubauen, dass die zweite
Säule ausgesprochen komplementären Charakter erhält.
Ich möchte das wiederholen, was Herr Kollege Augs-
burger im Januar des letzten Jahres gesagt hat: «Jawohl,
Drei-Säulen-Theorie, aber die dickste Säule muss die
AHV sein!» Dies aus den Gründen, die ich bereits er-
wähnt habe, vor allem weil die zweite Säule gar nicht
anders zu lösen ist als mit dem Kapitaldeckungsverfah-
ren, währenddem das für solche grossen Versicherungen
einzig geeignete Umlageverfahren bei der zweiten Säule
ja nicht in Frage kommen kann. Wir müssen also versu-
chen, die zweite Säule so stark auszubauen, wie es
irgendwie verantwortbar ist.

Zum zweiten eine Angelegenheit, die mir sehr am
Herzen liegt und für die ich bei Ihnen um etwas
Sympathie werben möchte: Sie dürfen bei der kommen-
den Revision auch die Selbständigerwerbenden nicht
vergessen. Die Selbständigerwerbenden werden durch
die ganze Entwicklung bedrängt. Sie müssen zahlen in
ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber, und zwar nicht nur
bei der AHV, sondern sehr viel bei der zweiten Säule,
und selbst können sie sich kaum versichern. Die zweite
Säule eignet sich viel weniger für die Selbständigen und
Freierwerbenden, als dies gemeint wird, denn in den
Jahrgängen, die für einen Beitritt zu einer Institution
der zweiten Säule in Frage kommen, benötigen die
Selbständigerwerbenden die flüssigen Mittel, um diese
in ihren Betrieben zu investieren. Heute ist die Kapital-
intensität auch der kleineren gewerblichen Betriebe rela-
tiv gross geworden. In vielen Fällen ist es deshalb gar
nicht möglich und verantwortbar, dass die Mittel, die

zur Verfügung stehen, in Form von Versicherungen
zurückgelegt werden, sondern sie müssen in den eigenen
Betrieben investiert werden. — Sie hören aus diesen
Ueberlegungen, dass wir sehr ernste Sorgen haben. Ich
werde aber der Verfassungsvorlage, wie sie vom Bun-
desrat vorgelegt worden und wie sie aus den Kommis-
sionsberatungen in Adelboden hervorgegangen ist, zu-
stimmen.

Noch zwei Worte zur 8. AHV-Revision: Ich betrach-
te die Beschlüsse von Adelboden im Prinzip als richtig.
Ich begrüsse vor allem auch, dass es gelungen ist, die
erweichen Unebenheiten, die durch die vom Bundesrat
vorgeschlagene Rentenformel entstanden wären, zu kor-
rigieren. Die noch weitergehenden Anträge von Herrn
Schütz und Herrn Brunner sind zu prüfen. Ich bin der
Meinung, dass sie einen Inhalt haben, der es rechtfer-
tigt, sie ernstzunehmen. Vielleicht hören wir dann noch
Details in den kommenden Beratungen.

Zur berühmten Volldynamisierung, die ja bereits in
den Beschlüssen zur 8. AHV-Revision von Adelboden
vorgeschlagen wird, indem man ab 1975 die Altrenten
um 25 Prozent erhöhen und sie den laufenden, den
neuen Renten anpassen will: Damit wird die Volldyna-
misierung, die heute von einzelnen Herren so stark
kritisiert worden ist, angewandt, und zwar fast unwider-
sprochen. Wenn ich mich nicht irre, besteht dort näm-
lich kein Minderheitsantrag. Ich muss Ihnen sagen, dass
ich dieses «Gstürm» um die Volldynamisierung als sehr
übertrieben betrachte. Die Sache ist hochgespielt wor-
den. Wenn man nämlich die Dinge nüchtern und
realistisch betrachtet, wird man sehen, dass es sich um
etwas handelt, das an sich selbstverständlich ist; denn
die Beiträge, die Prämien, die auf dem Lohn erhoben
werden, sind auch volldynamisiert, indem sie eben die
Lohnerhöhungen und nicht nur die Teuerung mitma-
chen. Es ist an sich ein Widerspruch, wenn man nun bei
den Renten erklärt, da sei die Volldynamisierung nicht
gerechtfertigt, sie dann auf der ändern Seite auf den
Beiträgen der Versicherten aber anwendet. Ich frage
mich, ob es verantwortet werden kann, dass man den
alten Leuten und den ändern Rentnern zumutet, dass
sie nun auf dem Realstand des Tages, an dem sie
pensioniert werden, mit den Renten «eingefro-
ren» werden und ihnen jede Weiterentwicklung und
Anpassung an die Löhne und die Einkommen einfach
nicht mehr zugute kommen lässt. Sie müssen daran
denken, dass bei der zweiten Säule eine derartige Voll-
dynamisierung nicht möglich ist. Dort kann man im
allerbesten Fall den Teuerungsausgleich ausrichten; die-
ser ist aber auch noch nicht unter Dach. Das lässt sich
nämlich leichter sagen als realisieren. Die Selbständiger-
werbenden, die in den meisten Fällen über keine zweite
Säule verfügen, sind sehr darauf angewiesen, dass von
dieser Seite her gewisse zusätzliche Ausgleichsmöglich-
keiten entstehen.

Ich bin der Meinung, dass die Beschlüsse der Kom-
mission im allgemeinen positiv zu werten sind. Ich
möchte Ihnen empfehlen, auf die beiden Vorlagen ein-
zutreten und sie im Sinne der grossen Linie der Adel-
bodner Beschlüsse zu verabschieden.

Waldner: Als eine Rosine im AHV-Kuchen darf die
Ergänzung der bundesrätlichen Vorlage durch die Kom-
mission mit dem Absatz VIbis bezeichnet werden, d. h.
der Antrag an das Plenum, es sei für das Jahr 1972 eine
13. Monatsrente an alle AHV- und IV-Bezüger auszu-
richten. Es wird damit nicht nur die dringliche Kleine
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Anfrage unseres ehemaligen Kollegen Eggenberger zu-
stimmend beantwortet, sondern es werden damit die
vielen offenen und geheimen Wünsche vieler Alters-
und Invalidenrentner erfüllt.

Bei aller positiven Würdigung dieser nicht nur
sozialpolitisch notwendigen Massnahme — denken Sie an
Ihre Entscheide beim 13. Monatslohn des Bundesperso-
nals und die Erhöhung der eigenen Diäten — müssen
wir uns bewusst sein, dass jede generelle Lösung auch
Rentenbezügern zugute kommt, die einen weiteren Zu-
schuss nicht nötig hätten. Ich denke dabei an diejenigen
Rentenbezüger, die auf eine "Altersrente überhaupt nicht
angewiesen sind, an die rentenberechtigten Millionäre,
pensionierten Verwaltungsratspräsidenten und Direkto-
ren, die auch ohne 13. AHV-Rente nicht bei einer
Fürsorgebehörde vorsprechen müssten. Ich bin mir aber
durchaus bewusst, dass auch hier das Sprichwort gilt:
Rasche Hilfe ist doppelte Hilfe, und dass deshalb jede
individuelle Lösung so grosse administrative Schwierig-
keiten bieten wunde, dass nur der von der Kommission
vorgeschlagenen generellen Lösung zugestimmt werden
kann.

Erfreulich ist der Anreiz an die Kantone, mit Bun-
deshilfe eine zusätzliche 13. Ergänzungsleistung auszu-
richten. Bei den Ergänzungsleistungen handelt es sich
bekanntlich um Bedarfsleistungen. Ein alleinstehender
Rentner erhält heute eine Ergänzungsleistung nur, wenn
sein Einkommen 400 Franken im Monat, ein Ehepaar,
wenn das Einkommen im Monat 640 Franken nicht
übersteigt. Bei der Einführung der Ergängungsleistun-
gen im Jahre 1966 wurden rund 200 000 AHV-Rentner
für diese Leistungen bezugsberechtigt. Das sind unge-
fähr ein Viertel aller AHV-Bezüger. Mit der Verbesse-
rung der AHV- und IV-Renten geht zwar die Zahl der
Ergänzungsleistungs-Bezüger zurück, nimmt anderseits
aber wegen des stets wachsenden Gesamtbestandes an
Altersrentnern wieder zu und bleibt somit ziemlich sta-
tionär. Jahrliche Einkommen von 4800 resp. 7680 Fran-
ken liegen weit unter dem betreibungsrechtlichen Exi-
stenzminimum. Wenn 200 000 Mitmenschen in unserem
Lande mit diesen bescheidenen Mitteln ihren Lebensun-
terhalt bestreiten müssen, so dürfen Sie sich nicht wun-
dern, wenn gerade aus diesen Kreisen die angemessene
Entlöhnung unserer politischen Tätigkeit auf eine harte
Kritik stösst.

Wir sehen aus diesen Zahlen auch, wie in unserer
reichen Schweiz der Reichtum einseitig verteilt ist
Nach der Wehrsteuerstatistik stehen auf der einen Seite
einige tausend Superreiche mit grossen Vermögen und
Einkommen und auf der anderen Seite rund 200 000
Ergänzungsleistungs-Bezüger, die sich mit den beschei-
densten Mitteln durchs Leben schlagen müssen. Ich
meine darum, wenn schon jedem AHV-Bezüger, ohne
Rücksicht auf seine finanzielle Lage, eine 13. Rente
ausbezahlt werden soll, dann muss um so mehr jedem
Ergänzungsleistungs-Bezüger noch in diesem Jahre ein
ausserordentlicher Zuschuss gewährt werden. Das Bun-
desgesetz über die Ergänzungsleistungen erlaubt uns
leider nicht, diese Forderung zwingend durchzusetzen.
Nachdem aber der Bund, je nach der Finanzkraft der
Kantone, 30 bis 70 Prozent der Aufwendungen für die
Ergänzungsleistungen übernimmt und nach dem Antrag
der Kommission auch bereit ist, diesen Beitrag an eine
einmalige Verdoppelung einer Monatsleistung zu erbrin-
gen, appelliere ich an alle Stände, diese zusätzliche
Ergänzungsleistung zu beschliessen und an die Aerm-
sten unserer Armen noch im Laufe dieses Jahres auszu-

zahlen. Es sitzen in diesem Saale viele Regierungsräte
und kantonale Parlamentarier. Darf ich auch sie bitten,
in ihrem Kanton für eine baldige Verwirklichung dieses
Anliegens zu wirken. An Herrn Bundesrat Tschudi geht
meine Bitte, nach der Verabschiedung der Vorlage in
beiden Räten alle Kantonsregierungen in einem Rund-
schreiben auf den Abschnitt VIbis aufmerksam zu ma-
chen und unter Hinweis auf dessen Absatz 3 zu ersu-
chen, von der Möglichkeit der Ausrichtung einer 13. Er-
gänzungsleistung unbedingt Gebrauch zu machen.

Einige Revisionsbegehren sind abgelehnt und andere
aufgeschoben worden. Unter den aufgeschobenen Revi-
sionspunkten befindet sich ein Begehren der Schweizeri-
schen Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinder-
ter, es seien Baubeiträge an die Errichtung, den Ausbau
und die Erneuerung von Wohnheimen für invalide Be-
tagte zu gewähren, das heisst also Bundesbeiträge an die
Erstellungskosten von Alters- und Pflegeheimen. Ich
möchte dieses Anliegen warm unterstützen. Die Eidge-
nössische Kommission für die AHV möchte nach dem
bundesrätlichen Bericht an dieses Problem erst heran-
treten, wenn der neue Wohnbauartikel der Bundesver-
fassung und eine neue Verfassungsgrundlage für eine
umfassende Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-
sorge vorhanden sind. Der Wohnbauartikel ist am ver-
gangenen Wochenende von den Stimmberechtigten ein-
deutig gutgeheissen worden. Es ist zu hoffen, dass auch
die neue Verfassungsgrundlage für die AHV und IV
noch im Laufe dieses Jahres die Volks- und Stände-
mehrheit finden wird. Meine Bitte an die zuständige
Kommission geht also dahin, sich schon heute Gedan-
ken zu machen und Formulierungen zu suchen für die
Verwirklichung des erwähnten Begehrens der Schweize-
rischen Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behin-
derter.

Die zunehmende Ueberalterung unseres Volkes
zwingt die Kantone und Gemeinden auch auf diesem
Gebiet zum Handeln. Die Erstellung von Alters- und
Pflegeheimen ist in gewissen Regionen unseres Landes
so dringend geworden, wie z. B. der Bau von Schulhäu-
sern. Mit der Erstellung von Alterssiedlungen und Al-
ters- und Pflegeheimen leisten wir einen zusätzlichen
Beitrag zur Linderung der Wohnungsnot — mit der
Uebersiedlung in ein Altersheim werden Altwohnungen
frei — und auch an die Bettennot in den Spitälern;
chronischkranke Mitmenschen können in den Pflegehei-
men betreut werden.

Mit diesen beiden Anliegen an den Bundesrat und
ebenfalls an Sie, meine Damen und Herren, trete auch
ich auf die beantragte Gesetzesänderung ein.

Tschopp: Ich möchte mich vorerst dem Dank an
den Departementschef und die Herren des Bundesamtes
für Sozialversicherung anschliessen. Die beiden Vorla-
gen, die heute zur Diskussion stehen, sind für die
Zukunft der schweizerischen Altersvorsorge von ent-
scheidender Bedeutung und geben dem Parlament die
Möglichkeit, sich über die berühmte Weichenstellung
auszusprechen.

Wir sind im Begriff, eine gewaltige Verbesserung zu
beschliessen; was vorsichtig und sorgfältig in sieben
AHV-Revisionen aufgebaut wurde, wird jetzt mit einem
Schlag nahezu verdoppelt.

Für mich etwas unbefriedigend ist doch die Tatsa-
che;, dass in diesem Sektor der Sozialpolitik das Parla-
ment eigentlich nur noch Vollzugsinstanz ist. Die Eidge-
nössische Expertenkommission für die AHV hat diesen
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grossen Schritt mehrheitlich beantragt, der Bundesrat
übernimmt zur Hauptsache dieses Gebäude, und wir als
Parlament können eigentlich nur noch bescheidene Pin-
selstriche vornehmen. Immerhin wird jetzt das Aequiva-
lenzprinzip eingehalten; es gibt gegenüber früher keine
Verbesserung der Renten ohne gleichzeitige Beitragser-
höhung.

Unsere Fraktion und Partei steht auf dem Boden der
Drei-Säulen-Konzeption; das ist auch die Parole
des Bundesrates. Ich hoffe, dass auch die Mehrheit des
Parlaments bei diesem Prinzip bleibt; es entspricht auch
dem Ziel der überparteilichen Initiative, ich glaube, ich
darf sagen, auch zu einem Teil dem Ziele der SP-
Initiative, wenn der Weg dort vielleicht auch etwas
anders ist. Unbestritten sollte sein, dass für die Realisie-
rung der Drei-Säulen-Konzeption die zweite Säule
obligatorisch erklärt wenden muss, um zusammen mit
der ersten Säule, AHV, jedermann im Alter die Fortset-
zung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener
Weise zu ermöglichen.

Dem nun vorgeschlagenen Verfassungsartikel — wir
behandeln ja im Eintreten sowohl die Verfassungsvorla-
ge wie die AHV-Revision — ist als Zielsetzung gegeben,
das die AHV-Renten den Existenzbedarf angemessen
decken sollen. Um dieses Ziel auf die Dauer gewährlei-
sten zu können, ist eine Anpassung der Renten an die
Teuerung erforderlich. Andernfalls würde die Teuerung
sie in Zukunft entsprechend entwerten. Die Mehrheit
der vorberatenden Kommission hatte wohl diese Zielset-
zung kaum im Auge und war sich wohl der finanziellen
Konsequenzen nicht sehr bewusst, als sie beschloss, dass
die Renten der ersten Säule nicht nur der Teuerung,
sondern auch noch der Lohnentwicklung angepasst wer-
den müssten. Ein solcher Beschluss bedeutet eine
Ueberlastung des Zuges, und es wäre nur schwer mög-
lich, den erforderlichen Brennstoff aufzubringen.

Auf lange Sicht würde die Dynamisierung der ersten
Säule einige zusätzliche Lohnprozente beanspruchen.
Eine solche Ausweitung der ersten Säule würde die
berufliche Personalfürsorge ohne Zweifel mit der Zeit
aushöhlen, wenn die zweite Säule nicht ebenfalls der
Lohnentwicklung angepasst wird. Eine Dynamisierung
der Pensionskassen ist aber — wie einige Branchen
bereits erklärt haben — unmöglich. Eine Anpassung der
zweiten Säule an die Teuerung, also die Indexierung, ist
jedoch lösbar. Aus diesen Gründen ist es unverständ-
lich, dass die Mehrheit der Kommission für die Drei-
Säulen-Konzeption eintreten konnte und gleichzeitig
einen Beschluss fasste, der zur Folge hat, dass die
zweite Säule langsam aber sicher ausgetrocknet wird. Es
ist eine merkwürdige Haltung, von einem Prinzip zu
reden und sich gleichzeitig danach über dessen Grund-
sätze hinwegzusetzen. Mit der Verankerung der Dyna-
misierung ergäbe sich im selben Artikel ein Wider-
spruch, der sich erst mit der Zeit klar herausschälen
würde. Es würden eigentlich alle diejenigen Arbeitgeber,
Branchen und Verbände, die seit Jahrzehnten unter
schweren Opfern auch durch die Krisenzeit der dreissi-
ger Jahre hindurch, private Pensionskassen aufrechter-
halten haben, bestraft.

Eben sind die provisorischen Ergebnisse der Pen-
sionskassenstatistik 1970 des Eidgenössischen Statisti-
schen Amtes bekannt geworden. Herr Kollega Blatti hat
die Zahlen bekanntgegeben; ich brauche sie nicht mehr
zu erwähnen. Aber aus dieser Statistik lässt sich folgern,
dass in nur vier Jahren der Gedanke der betrieblichen
Vorsorge weiter sehr stark zugenommen hat, wobei

auch — und das ist vielleicht interessant für Kollege
Otto Fischer, Otto der Tapfere — kleinere Unterneh-
mungen vermehrt solche Einrichtungen für ihre Arbeit-
nehmer geschaffen haben. Nach der Bekanntgabe dieser
Resultate, die die Tendenzen, welche im Expertenbe-
richt über die zweite Säule schon dargelegt wurden,
bestätigen, wäre jetzt unverständlich, wenn das Parla-
ment dieser erfreulichen Entwicklung mit einem Brems-
block ein Ende bereiten würde.

Bei einer volkswirtschaftlichen Betrachtungsweise
des Antrages der Kommissionsmehrheit in Adelboden
muss nicht nur auf die enormen Gesamtkosten, die
neben weiteren wichtigen zukünftigen Staatsaufgaben
anfallen, hingewiesen werden. Es gilt auch an die Pro-
blematik der Indexierung zu denken. Die Indexierung,
Von der Wiege bis zur Bahre, wie wir sie heute bei
vielen Sozialeinrichtungen kennen, hat den Nachteil,
dass sie jede Inflationsbewegung mitmacht und gleich-
zeitig weiter ankurbelt. Am Ende einer solchen Politik
steht schliesslich das, was man in einigen Ländern
schon zu spüren bekommt, nämlich die Stagflation. Es
sollte deshalb auch in diesem Punkt mit der notwendi-
gen Behutsamkeit vorgegangen werden. Es wäre bedau-
erlich, wenn unser heutiges Parlament, das sich in allen
Fragen sozial geben möchte, später den Vorwurf der
jungen Generation hören müsste, dass die arbeitende
Bevölkerung die Lasten aus der Sozialversicherung
kaum mehr verkraften könne.

Noch einige Bemerkungen zur finanziellen Seite die-
ses grossen Werkes. Der Ausbau der AHV/IV zur exi-
stenzsichernden Versicherung erfordert im Vergleich
zur jetzt geltenden Ordnung gewaltige finanzielle Mittel.
Vielleicht betrachten Sie einmal die verschiedenen Ta-
bellen am Schluss des bundesrätlichen Berichtes zur
8. AHV-Revision. Deshalb ist eine namhafte Erhöhung
der Versicherungsbeiträge wie auch der Beiträge der
öffentlichen Hand erforderlich.

Durch den Ausbau der staatlichen AHV und der
zweiten Säule erwächst der Volkswirtschaft gesamthaft
eine Belastung von rund 25 Lohnprozenten. Herr Bun-
desrat Tschudi hat schon im Dezember auf diese Bela-
stung hingewiesen. Dabei sind die Revisionen der Kran-
ken- und Unfallversicherung noch nicht berücksichtigt.
Auf Seite 104 der deutschen Botschaft (Tabelle Nr. 10)
ersehen Sie die Mehraufwendungen der öffentlichen
Hand. Bund und Kantone müssen für die Jahre 1973
und 1974 je 500 Millionen mehr aufbringen, im Jahre
1975 sogar 860 Millionen mehr als heute; je nach den
Beschlüssen in der Detailberatung werden sich diese
Zahlen noch erhöhen. Ohne Ueberprüfung der gesamten
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen wäre es
wahrscheinlich verfrüht, die finanzielle Last einseitig
nur dem Bunde aufzuhalsen. Die Kantone erfahren
durch die Rentenerhöhungen ohne Zweifel eine Entla-
stung bei den Fürsorgeaufwendungen.

Ich beantrage Ihnen, auf die beiden Vorlagen einzu-
treten und die PdA-Initiative abzulehnen.

Letsch: Den beiden Vorlagen, deren Beratung wir
heute aufnehmen, kommt neben der sicher dominieren-
den sozialpolitischen eine beachtliche finanzpolitische
Bedeutung zu. Ich beschränke mich auf diesen Aspekt
der AHV-Revision. Bekanntlich haben nach geltender
Ordnung. Bund und Kantone gemeinsam den Anteil der
öffentlichen Hand aufzubringen. Obwohl mit den An-
trägen des Bundesrates weder dieser Beitrag als Ganzes
höher bemessen noch das Verhältnis zwischen den Lei-
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stungen des Bundes und jenen der Kantone geändert
wird, ergeben sich wegen der wachsenden Gesamtbela-
stung für beide Teile ganz beträchtliche Mehrleistungen.
Der Bund vermag nun aber einen grossen Teil der
Mehrleistungen durch stärkere Ausschöpfung bereits
vorhandener Finanzierungsquellen zu decken. Demge-
genüber verfügen die Kantone über keine solchen Re-
serven. Es werden ihnen einmal mehr von Bundes
wegen Lasten auferlegt, ohne nach den Möglichkeiten
der Deckung zu fragen. Ich möchte deshalb die Frage
zur Diskussion stellen — und ich werfe sie in der
Eintretensdebatte auf, um je nach der Antwort des
Bundesrates in der Detailberatung die Konsequenzen
ziehen zu können —, ob die bevorstehende AHV-Revi-
sion nicht zum Anlass genommen werden sollte, die
Kantone von ihrer Beitragspflicht an die Kosten der
AHV vollständig zu befreien. Zur Begründung dieses
Anliegens sind zwei Motive entscheidend:

Erstens liegt eine eindeutige Aufgaben- und Lasten-
teilung zwischen Bund und Kantonen im staatspoliti-
schen Interesse klarer Zuständigkeiten und Verantwor-
tungen. Sie verbessert die Transparenz der gegenseitigen
Beziehungen und vereinfacht die Administration. Es
kommt denn auch nicht von ungefähr, dass in letzter
Zeit von verschiedener Seite, so z. B. in der Motion
unseres Kollegen Binder vom Dezember 1971, eine
Neuverteilung der Staatsaufgaben gefordert worden ist.
Wird dieser Forderung im Bereiche der AHV Rechnung
getragen, so bietet sich damit zweitens die
finanzpolitisch wichtige Möglichkeit an, die Kantone
rasch und wirksam zu entlasten. Es handelt sich um
eine Grössenordnung von anfänglich rund 600 Millionen
Franken, die angesichts der kantonalen Defizite, und
zwar nicht etwa bloss in den finanzschwachen Kanto-
nen, dringend notwendige Hilfe zu bringen vermöchte.
Natürlich stellt sich in diesem Zusammenhang nun
sofort die Frage, ob dem Bund zugemutet werden kön-
ne, einen solchen Ausfall hinzunehmen, oder wie hier-
für Ersatz zu schaffen wäre. An Möglichkeiten fehlt es
nicht. Nur stichwortartig sei an die dem Bund in der
neuen Finanzordnung eingeräumte Flexibilität sowie an
die Möglichkeit eines Verzichts der Kantone auf den
Anteil am Reingewinn der Alkoholverwaltung erinnert.
Ich hätte aber sogar Verständnis dafür, wenn der Bund
nicht jetzt schon die in der neuen Finanzoidnung veran-
kerten generellen Möglichkeiten für begrenzte Steuerer-
höhungen voll ausschöpfen wollte, und ich wäre deshalb
bereit, im neuen Artikel 34quater einen für die AHV/IV
zweckgebundenen Zuschlag zur Warenumsatzsteuer als
neue zusätzliche Finanzierungsquelle zu verankern. An-
gesichts der relativ bescheidenen Belastung durch Ver-
brauchsabgaben in unserem Land sowie der ausgespro-
chen sozialen Struktur unserer Warenumsatzsteuer wäre
ein solcher Zuschlag, selbst wenn er beispielsweise 0,8
Prozent betragen würde, durchaus tragbar und auch
konjunkturpolitisch wirksamer als die rhetorische Un-
terstützung des neuen Konjunkturartikels der Bundes-
verfassung. Der Ausfall für den Bund Hesse sich damit
praktisch kompensieren. Wenn es einem mit der ver-
mehrten Rücksichtnahme auf die Kantone ernst ist,
darf zum Ausgleich selbstverständlich nicht etwa die
direkte Bundessteuer erhöht werden. Diese beansprucht
ja bekanntlich jenes Steuersubstrat, das die wichtigste
Einnahmequelle der Kantone darstellt, weshalb jede
Erhöhung der direkten Bundessteuer die Bewegungsfrei-
heit der Kantone noch mehr einengt, das angestrebte
Ziel also nicht zu erreichen vermöchte.

Gestatten Sie mir abschliessend, mich kurz mit drei
möglichen Einwänden diesem Konzept gegenüber aus-
einanderzusetzen.

Zunächst könnte geltend gemacht werden, eine klare
Aufgaben- und Lastenteilung zwischen Bund und Kan-
tonen sei zwar erwünscht und anzustreben, doch handle
es sich dabei um eine langfristige Zielsetzung, die nicht
im Zusammenhang mit einer Einzelvorlage präjudiziert
werden dürfe. Ich bin mir der Schwierigkeiten der
genannten Aufgabe, insbesondere der Wahl von Krite-
rien für die Aufgabenteilung, voll bewusst. Aber gerade
weil diese Arbeit Jahre beanspruchen dürfte, erscheint
ein erster, markanter Schritt in einem unbestrittenen
Bereich als sinnvoll. Die AHV ist schon heute praktisch
ausschliesslich eine Bundesaufgabe. Das Selbstbestim-
mungrecht der Kantone und damit das entscheidende
Merkmal der föderalistischen Staatsstruktur steht hier
nicht auf dem Spiel. Die Kantone verfügen über keine
echten Hoheitsrechte mehr, sondern haben einfach
einen Teil der Kosten zu tragen. Ich sehe deshalb nicht
ein, weshalb hier mit einem ersten Schritt noch zuge-
wartet werden miisste. Wir sollten uns davor hüten, aus
den brennenden Problemen der Gegenwart zu flüchten,
indem wir auch dort auf ein fernes Gesamtkonzept
warten, wo wir ein solches zur sinnvollen Lösung ak-
tueller Probleme gar nicht brauchen.

Ein zweiter Einwand geht vielleicht dahin, die voll-
ständige Befreiung der Kantone sei nicht nötig, weil
diese durch den vorgesehenen Ausbau der AHV in
verschiedener Hinsicht profitieren und weil der Vor-
stand der Finanzdirektorenkonferenz der bundesrätli-
chen Vorlage zugestimmt habe. Es mag sein, dass die
Kantone tendenziell, wenn auch in eher bescheidenem
Ausmass, Vorteile erfahren. Leider schweigt sich aber
die Botschaft des Bundesrates darüber aus, welche Aus-
fälle ihnen umgekehrt durch die im neuen Artikel
34 quater, Absätze 5 und 6 vorgesehenen Steuererleichte-
rungen für das kollektive und private Sparen bevorste-
hen. Erfahrungsgemäss schmälern solche Vergünstigun-
gen den Steuerertrag ganz erheblich. Ich halte deshalb
die eingangs skizzierte Flurbereinigung unter finanzpoli-
tischen Aspekten, d. h. angesichts der kantonalen Ge-
samtdefizite und der unbewältigten Problemfülle in den
Kantonen, für unbedingt notwendig und dringend. Die-
se Flurbereinigung ist übrigens auch in einem Schreiben
der Finanzdirektorenkonferenz an den Vorsteher des
Finanzdepartementes vom Juni 1971 angedeutet wor-
den. Wenn sich der Vorstand in den folgenden Gesprä-
chen schliesslich mit der Konzeption des Bundesrates
abgefunden hat, so liegt der Grund ganz einfach darin,
dass er dem Bund keine Kompensation für die entfal-
lenden Kantonsbeiträge anzubieten vermochte. Diese
Kompensation muss aus den genannten Gründen im
Bereiche der Verbrauchssteuern gesucht werden. Hiezu
ist aber das Parlament und nicht die Finanzdirektoren-
konferenz zuständig. Ich erachte deshalb auch diesen
Einwand nicht für stichhaltig.

Schliesslich werden Zeitnot und eine ungebührliche
Belastung der Vorlage vorgetäuscht. Im Zeitalter, da der
«Geist von Sapporo» unser Volk und unser Parlament
beschwingt, bin ich indessen überzeugt, dass Verwaltung
und Parlament, wenn sie wollen, die wenigen Anpassun-
gen in der Verfassung und im Gesetz innert der zur
Verfügung stehenden Frist zu bewältigen vermögen.
Dass der bescheidene Steuerzuschlag als ein zu grosses
Opfer für die angestrebten Verbesserungen empfunden
werde, will ich nicht hoffen.
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Aufgrund dieser Erwägungen bitte ich deshalb
Herrn Bundesrat Tschudi um Stellungnahme zu dem
hier entwickelten Konzept.

M. Bonnard: Ainsi que vous le savez, les cantons
ont soulevé dans l'affaire qui nous occupe la question
fondamentale de la répartition des charges entre la
Confédération et les cantons. Certains cantons se sont
même demandé si la Confédération ne devrait pas
couvrir à elle seule les charges des pouvoirs publics
concernant l'AVS et l'Ai. Notre collègue M. Letsch
vient de soulever ce problème et je voudrais le repren-
dre brièvement.

Je n'ai plus besoin de rappeler ici que depuis la
fondation de notre Etat fédéral, les tâches et les charges
de la Confédération se sont accrues d'une manière
spectaculaire, spécialement ces dernières années. Il n'en
va hélas pas autrement de celles des cantons. Les
dépenses de ces derniers ont augmenté, en particulier
dans les domaines que connaît bien M. le conseiller
fédéral Tschudi, à savoir ceux de la santé publique, de
l'enseignement — spécialement de l'enseignement uni-
versitaire — de l'environnement, des routes. Cette aug-
mentation est aujourd'hui si importante que les recettes
cantonales ne suivent plus et que pour la première fois,
une majorité de cantons ont annoncé pour 1972 des
budgets présentant des déficits tels qu'on ne peut plus
espérer raisonnablement qu'ils disparaîtront avec le
bouclement des comptes.

Pendant le même temps, la Confédération n'a pas
connu la sombre situation que les experts les plus
autorisés lui prédisaient. Même si le sort de notre Etat
fédéral devait empirer, ce qu'on ne saurait exclure, le
moment semble venu de s'attaquer sérieusement au
problème d'une nouvelle répartition des charges entre
les cantons et la Confédération.

Cette répartition ne saurait être le fait du hasard.
Elle doit obéir à des critères techniques, juridiques et
surtout politiques. Sur ce dernier point, nous devons
rechercher les solutions qui permettent d'animer le plus
le fédéralisme auquel nous conduisent à la fois notre
histoire et les conditions modernes de notre vie nationa-
le. Cela signifie tout d'abord que les cantons doivent
assumer aussi pleinement que possible les tâches qu'ils
ont les moyens financiers de remplir et dont l'exécution
par eux contribue, dans une mesure sensible, à mainte-
nir des communautés locales vivantes. Mais cela signifie
aussi que la Confédération peut et doit reprendre à sa
seule charge les tâches qui excèdent les forces des
cantons et dont l'exécution par elle est sans importance
pour la vitalité des communautés locales.

L'application de ces principes au cas spécial qui
nous occupe ici me conduit à affirmer que la Confédé-
ration devrait assumer seule la charge de l'AVS et de
L'AI. En effet, ces deux domaines sont réglés sur tous
les points importants par la Confédération. Les cantons
sont simplement tenus d'une part de pourvoir à l'exécu-
tion des règles du droit fédéral, d'autre part de payer
une certaine contribution. S'il est sans doute nécessaire
que les cantons continuent à être autorité d'exécution,
car ils connaissent mieux que la Confédération les
conditions de leurs assurés, il n'est en revanche pas
déterminant du point de vue de leur souveraineté qu'ils
versent ou non une contribution. Comme, de surcroît,
cette contribution se chiffre, pour certains cantons en
tout cas, par plusieurs dizaines de millions de francs, et
qu'elle empêche absolument ces cantons d'accomplir

pleinement des tâches qui leur incomberaient selon la
nature des choses, il faut en conclure que la Confédéra-
tion devrait reprendre à sa charge, dans le financement
de l'AVS et de l'Ai, le paiement de la part incombant
aux pouvoirs publics.

Rien ne servirait d'objecter que les cantons finan-
cent les prestations complémentaires. Celles-ci sont en
effet appelées à disparaître. Rien ne servirait non plus
de faire valoir que pour faire face à ce supplément de
dépenses, la Confédération devrait se procurer des re-
cettes nouvelles. En effet, les cantons retrouvant la
possibilité de disposer de sommes souvent très impor-
tantes pour les affecter à leurs propres dépenses, la
Confédération pourrait imaginer ,de revoir la répartition
autres subventions.

Au stade où en est l'étude d'une nouvelle répartition
des charges entre cantons et Confédération, une seule
objection décisive peut m'être faite: c'est celle que
soulève le Conseil fédéral dans son message sur la
huitième revision de l'AVS. Une nouvelle répartition
des tâches et des charges ne peut être décidée que dans
un cadre d'ensemble et non pas à propos d'un cas
particulier. Ce n'est donc pas aujourd'hui que nous
pouvons décider que, dorénavant, la Confédération as-
sumera seule la charge de l'AVS et de l'Ai, mais au
moins faut-il que l'article constitutionnel que nous vo-
tons ne ferme pas la porte à une nouvelle répartition.
Or, il la ferme, puisqu'il dispose dans son alinéa 2 que
l'assurance est financée par une contribution de la
Confédération et des cantons.

La proposition que j'aurai l'honneur de vous présen-
ter en temps et lieu ne tend pas à décharger aujourd'hui
les cantons de toute participation à l'assurance. Elle
tend à renvoyer le principe et la quotité de la part des
cantons à la loi d'application. Cela permettra, le mo-
ment venu, lorsque le problème d'une nouvelle réparti-
tion des charges entre cantons et Confédération sera
mûr, de modifier les devoirs des cantons dans le domai-
ne de l'AVS et de l'Ai sans rien toucher aux disposi-
tiond constitutionnelles.

Je serais heureux que M. le conseiller fédéral Tschu-
di veuille bien prendre position dans son intervention
de demain sur la question que je soulève.

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici le débat est interrompu
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Fortsetzung — Suite

M. Barras: Le message du Conseil fédéral sur la 8e
revision de l'AVS constitue un document remarquable
qui permet à la fois de mesurer le chemin parcouru
jusqu'ici en matière de prévoyance pour la vieillesse, les
veuves, les orphelins et les invalides et de mieux saisir
les possibilités de développement futur de ces institu-
tions. De la lecture de ce message, il ressort une consta-
tation fondamentale; on se trouve à la croisée des
chemins. Il faut choisir entre des solutions. Toutes
tendent à améliorer nettement l'assurance-vieillesse et
survivants ainsi que l'assurance-invalidité et toutes im-
pliquent un accroissement sensible des charges. Pour
juger de la valeur de ces solutions, il faut considérer leur
portée sociale et financière. La 8e revision, telle que la
propose le Conseil fédéral, peut donner satisfaction sur
le plan social. Elle devrait garantir, grâce à l'augmenta-
tion sensible des rentes, un minimum vital décent pour
les personnes qui disposent de quelques autres ressour-
ces; pour celles qui n'ont que la rente, entrent en ligne de
compte les prestations complémentaires dont on propose
d'augmenter les limites de revenu. Chacun d'entre nous
ne peut que souscrire à cette amélioration dont le but est
de mettre à l'abri des besoins les plus essentiels une
partie méritante de notre population.

L'augmentation des rentes sera bien accueillie égale-
ment dans l'agriculture. Les milieux paysans se rendent
compte qu'il sera difficile, pour ne pas dire impossible,
pour eux de compléter l'AVS par un deuxième pilier. Ils
devraient envisager pour cela des dépenses nouvelles
qu'ils ne sont pas à même de supporter seuls.

Par ailleurs, on ne le répétera jamais assez, l'agricul-
teur n'est pas maître de ses prix. Il ne peut pas reporter
sans autre sur le consommateur les hausses qu'il doit
supporter. Il suffit d'évoquer la peine qu'il a de faire
admettre, ces jours même, une augmentation des prix
des produits agricoles alors que nous venons de voter
des améliorations en matière de salaire.

L'agriculture éprouve des craintes- très sérieuses de-
vant les nouvelles charges que représenteront les cotisa-

tions AVS. On avait parlé du 8 pour cent au 1er janvier
1973. On doit envisager maintenant déjà 9 pour cent
selon les propositions de la commission du Conseil
national, si l'on tient compte des cotisations pour les
allocations aux militaires. Il est vrai que, pour les
indépendants, le barème est quelque peu réduit, mais ils
supportent seuls cette cotisation. Et dans l'agriculture, le
patron est souvent contraint de payer la totalité des
cotisations sur les salaires.

Je le répète, l'augmentation des rentes telle que la
propose le Conseil fédéral me paraît équitable et suffi-
sante. En proposant d'aller au-delà pour 1973 déjà puis
pour 1975, ne risque-t-on pas d'hypothéquer l'avenir des
jeunes générations? J'ai eu l'occasion de rencontrer
nombre de bénéficiaires de rentes à la campagne. Ils
sont eux-mêmes d'avis qu'une amélioration aussi impor-
tante que celle qui est prévue couvre d'une façon
générale leurs besoins et que dans ce domaine, comme
dans tous les autres, il convient de ne pas exagérer.

Je ne puis me rallier à aucune proposition qui
tendrait à dynamiser les rentes en cours. Que celles-ci
s'adaptent à l'évolution des prix, en d'autres termes,
qu'elles soient indexées, c'est normal et même équitable.
En revanche, le fait que les rentes en cours soient dans
l'avenir régulièrement adaptées à l'évolution du revenu
national m'incite à craindre que les cotisations n'attei-
gnent des taux prohibitifs. On a parlé de garantir la
prévoyance vieillesse, survivants et invalidité par des
cotisations globales qui se situeraient entre 25 et 30 pour
cent des • salaires. Si les autres branches de l'économie
peuvent l'envisager, je dois affirmer que l'agriculture
n'est pas en mesure d'aller si loin.

Et les cantons? La plupart, sinon tous voient leurs
comptes bouclés par un déficit. Il est même de l'ordre
de quelques dizaines de millions pour certains. Or, le
message du Conseil fédéral fait ressortir pour les pou-
voirs publics une augmentation massive des charges
surtout dès 1976. Les cantons ne seront pas à même de
les supporter sans recourir à l'accroissement des impôts.
Le message, à la page 64, examine ce problème et
constate que le temps presse, si bien que l'on n'a pas pu
modifier le système de financement de l'AVS, de l'Ai et
des prestations complémentaires et de régler les relations
financières entre la Confédération et les cantons.

Dès lors, je pense qu'il ne faut pas accroître, de
façon démesurée, les charges avant de savoir qui paiera
et comment on paiera. A quoi cela sert-il de distribuer
généreusement des rentes à une génération et d'imposer
à une autre une ère de déficits qui vont s'accroissant
sans possibilité de redressement?

En conséquence, je voudrais que la 8e revision, telle
qu'elle est proposée par le Conseil fédéral, constitue la
limite maximum qu'il ne faudrait pas dépasser. Je sais
qu'il est plus facile de pousser à la dépense et de formu-
ler des propositions d'amélioration de rentes et de
prestations complémentaires. On se joint ainsi à la
masse de ceux qui préconisent les solutions miracles.
Mais si je formule des réserves, c'est parce que je suis
persuadé qu'en voulant néer un régime de prévoyance
trop onéreux, on compromet les chances d'amélioration
d'autres institutions et on risque de rompre l'équilibre
difficilement maintenu entre les différents secteurs de
notre économie.

Schütz: Als der Sprechende von Adelboden nach
Hause ging, hatte er Freude darüber, dass die Kommis-
sion eine Einheit bildete und fast alle Anträge mit
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Geschlossenheit angenommen hatte. Wenn einer sich
vielleicht der Stimme enthalten hat, hat er doch nicht
gegen bestimmte Anträge gestimmt. Ich war erfreut über
die ganze Situation. Nach einigen Tagen habe ich dann
die Arbeitgeber-Zeitung gelesen. Darin wurde Alarm
geblasen gegen die Beschlüsse der Kommission in Adel-
boden. Es traf nicht nur die Sozialdemokraten, sondern
vor allem auch die übrigen Mitglieder der bürgerlichen
Parteien und des Landesrings. Es war meiner Meinung
nach unverständlich, dass von dieser Seite gesagt wurde,
es sei für die Wirtschaft ganz unmöglich, den Anträgen,
wie sie angenommen worden seien, zuzustimmen. Das
konnte ich nicht verstehen. Es war erfreulich, dass Herr
Fischer — im Gegensatz zu ändern Vertretern, die sich
in diesem Rat sonst sehr sozial geben — erklärt hat: Für
die Arbeitgeberschaft sind erhöhte Beiträge in der jetzi-
gen Situation tragbar. Ich danke ihm für dieses Votum.
Er hat das auch in der Kommission hervorgehoben. Es
ist also nicht ein momentaner Ausbruch! Ich selbst bin
der Ueberzeugung, dass es ihm damit ernst ist. Nach
meiner Meinung sollten alle Mitglieder des Rates diese
Worte ernst nehmen. Ich kann nur beipflichten, dass
die wirtschaftliche Situation heute doch so ist, dass man
nicht jammern und erklären sollte: 0,2 oder auch 0,4
Prozent, die zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
geteilt werden müssen, seien in der jetzigen Situation
unmöglich. Wie wollen Sie — wenn das der Fall wäre
— dann in Zukunft den finanziellen Haushalt des
Bundes in Ordnung bringen? Es besteht gar kein Zwei-
fel dass die Lasten des Bundes grösser werden und
gedeckt werden müssen. Wenn Sie in den letzten
Tagen die Abschlüsse der Banken, der Versicherun-
gen sowie der Industrie sahen, dann müssen Sie doch
ganz offen sagen: Die Frage der Wirtschaftlichkeit stellt
sich nicht. Das kann nicht abgestritten werden. Die
Dividenden gehen nicht zurück; auch die Tantiemen
nicht. Mehr oder weniger geht alles in die Höhe. Dort,
wo es nicht ganz so hoch gegangen ist, wie man erwartet
hat, sind Rückstellungen gemacht worden, die bereits
zum Aufsehen mahnen. Ich nenne auch den Handel mit
Liegenschaften, die Bodenpreise usw. In der Stadt Zü-
rich ist in der Rechnung 1971 ein Betrag von 81
Millionen Liegenschaftsgewinnsteuer eingesetzt. Ich rede
ausdrücklich von der Steuer; der Gewinn ist bedeutend
grösser. Das nur in einer Gemeinde. Man muss sich
schon fragen: Ist so etwas überhaupt möglich? Es
bedeutet eine Erhöhung gegenüber ändern Jahren um
rund 100 Prozent. Sie sehen also: es wird verdient.

Ich möchte mich fragen, ob wir in dieser Situation
die Fragen nicht neu beurteilen sollten. Ich stehe auf
dem Standpunkt, dass wir über zwei Säulen diskutieren
können. Die erste Säule ist die AHV. Ich gehe auch hier
mit Herrn Fischer einig: Die AHV soll die Hauptsäule,
der Grund für die Sicherung des Alters sein. Ich bin
auch für das Obligatorium der zweiten Säule. Ich sage
Ihnen das deshalb, weil ich ein grosses Interesse daran
habe, dass das, was wir Gewerkschafter mit den Arbeit-
gebern erreicht haben, erhalten bleibt und sogar ausge-
baut wird. Wir haben ausserordentlich gute Pensionskas-
sen.

Ueber die sogenannte dritte Säule will ich nicht
diskutieren. Ich habe die Drei-Säulen-Theorie nie mit-
gemacht; ich möchte das betonen. Ich frage Sie in der
jetzigen Situation: Soll man soviel über die sogenannte
dritte Säule sprechen? Das ist im jetzigen Moment
ausserordentlich gefährlich. Denn, vergessen Sie nicht:
Ein kleines Sparkapital von einigen zehntausend Fran-

Nationalrat - Conseil national 1972

ken wird aufgrund der Teuerung um rund 7 Prozent
entwertet! Der Zins, der übrigbleibt, beträgt nach Abzug
der Steuern vielleicht noch 3,5 oder 4 Prozent.

Sie sehen also, dass die sogenannte dritte Säule für
diejenigen, die jetzt gespart haben, ausserordentlich
unglücklich ist. Ich möchte auch betonen, dass viele
Leute, die Versicherungen abgeschlossen und während
20 oder 25 Jahren gute Franken einbezahlt haben, jetzt
schlechte Franken zurückbekommen. Auch in dieser
Beziehung ist die dritte Säule nicht empfehlenswert,
solange nicht ein bestimmter Betrag des Sparers gesi-
chert ist und solange der Bundesrat nicht ganz andere
Massnahmen ergreift, um die jetzige Teuerung zu stop-
pen.

Herr Bundesrat Schaffner hat in diesem Rat einmal
erklärt: Wenn die Teuerung um 3 Prozent steigt, dann
ist es unmöglich, das weiterlaufen zu lassen, dann
müssen Massnahmen ergriffen werden. Heute betrachtet
man es als selbstverständlich, dass die Teuerung weiter
um 6 oder 7 Prozent steigt. Auch in diesem Jahr wird
das bestimmt wieder der Fall sein. Ich glaube daher,
dass es richtig ist, dass unter allen Umständen das
Hauptgewicht auf das Obligatorium der Pensionskassen
gelegt werden muss. Ich sehe ohne weiteres ein, dass
sich daraus bestimmte Schwierigkeiten ergeben. Wir
müssen grosses Vertrauen schaffen, damit dieser Verfas-
sungsartikel angenommen wird, und dieses Vertrauen
können wir nur schaffen, indem wir das Hauptgewicht
auf die erste Säule legen und sie dementsprechend
ausbauen.

Es sind zwei Punkte, die mich beim Ausbau der
AHV bewegen. Ich kann es nicht verstehen, dass man
den oberen Kategorien 100 Prozent gibt, und bei den
Angestellten und Arbeitern geht man mehr oder weniger
zurück. Die Vorlage des Bundesrates spricht von 66
Prozent. Sie wurde von der Kommission korrigiert; es
gibt aber immer noch ein Loch. Das sollten wir doch
irgendwie egalisieren.

Herr Brunner hat am Fernsehen dieses Loch in der
Mitte sehr popularisiert. Ich hoffe, dass er das nicht nur
am Fernsehen macht, sondern auch bereit ist, dieses
Loch auszubügeln. Zweifellos hat Herr Brunner mit
seiner Fernsehsendung Eindruck gemacht und eine gros-
se Verwirrung gestiftet; er trägt dafür die Verantwor-
tung.

Ich lege auch Wert darauf, dass die Alt- und Neu-
rentner tatsächlich gleich behandelt werden. Ich halte es
für unmöglich, dass im Jahre 1975 die Altrentner 10
Prozent weniger bekommen als die Neurentner. Es war
bis jetzt ein Prinzip der AHV, alle Rentner gleichzu-
stellen. Ich kann es nicht verstehen, dass man bei der
8. Revision dazu übergeht, eine Kürzung vorzunehmen
bei den Altrentnem. Auch bei den Rentnern sind die
festen Ausgaben gestiegen. Nehmen wir nur die Frage
des Mietzinses: Wenn ein altes Ehepaar eine Zwei- oder
Dreizimmerwohnung hatte und der Mann stirbt, dann
steht die Frau allein da. Es ist eine Tatsache, dass sie
keine andere Wohnung bekommt. Wenn heute in der
Stadt Zürich eine solche Wohnung leer wird, warten
bereits 1500 andere Leute darauf, in sie einzuziehen.
Man kann also dieser Frau nicht einfach erklären, sie
solle eine andere Wohnung nehmen, sonst muss sie
zwangsläufig bedeutend mehr Zins bezahlen. Die Stadt
Zürich hat eine genaue Statistik erstellt von jedem
Bezüger der Altersbeihilfe. Darin lesen Sie, dass es oft
Leute gibt, die Fr. 350.— Mietzins bezahlen müssen.
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Auch der Mietzinszuschuss nützt dann nicht mehr viel.
Auch in bezug auf die Versicherungen sind hier die
Zwangsausgaben ein ganz anderer Faktor, als das noch
vor Jahren der Fall war.

Beim Problem der Pensionskassen muss man doch
auch wissen, dass Leute von 55 Jahren keine Aussicht
mehr haben, in eine Pensionskasse einzutreten. Oft ist
das sogar schon bei 45 Jahren nicht mehr möglich. Es
wäre sehr zu empfehlen, wenn der Bundesrat nach der
Revision eine Kommission einsetzen würde mit einem
Beamten, anderen Versicherungsfachleuten usw., um die
Regeln, die Herr Brunner aufgeworfen hat, einmal
gründlich abzuklären. Das würde auch dazu beitragen,
dass man Klarheit über die vielen Vorstösse von Herrn
Brunner schaffen könnte. Ich möchte sagen, dass man
natürlich mit der Mathematik alles beweisen kann. Das
sagte .auch ein früheres Mitglied des Nationalrates, das
erklärte: Wir haben 7 Bundesräte, wir haben etwa 7000
uneheliche Kinder, das gibt auf jeden Bundesrat 1000
(Heiterkeit). Natürlich stimmt das nicht. Warum nicht?
Weil die Grundlagen andere sind. Ich sage nicht, Herr
Brunner habe falsch gerechnet. Aber die Grundlagen
des Herrn Brunner sind falsch, deshalb kommt er zu
solchen Schlüssen.

Persönlich möchte ich darauf hinweisen, dass auch
die Tatsache, dass jene Leute, die 1972 oder sogar 1974
in Pension treten, ganz gewaltig bevorzugt werden, an
sich etwas Vorübergehendes ist. Es ist nicht so, dass das
ewig bleibt, sondern nach ein paar Jahren ist alles
wieder in Ordnung. Ich möchte doch darauf hinweisen,
dass es schon bei der 6. und 7. Revision solche Uneben-
heiten gegeben hat. Aber das waren ein oder zwei Jahre.
Bei der 7. Revision waren diese Differenzen vielleicht
noch grösser. Das wird immer so bleiben! Sie werden
keine Lösung vorschlagen können, die tatsächlich hieb-
und stichfest ist. Jede Lösung hat gegenüber bestimmten
Jahrgängen oder bestimmten Rentnern gewisse Diffe-
renzen bei der Revision. Entscheidend ist, ob diese
Differenzen ewig bleiben, oder ob sie mit der Zeit
dementsprechend wieder beseitigt werden und in eine
normale Bahn geleitet werden können.

Ich stehe also auf dem Standpunkt, dass diese
Einwände nicht richtig sind. Wir dürfen zu diesen
Leuten wie Herr Dr. Kaiser usw. doch ein bestimmtes
Vertrauen haben. Sie haben alle Revisionen mitgemacht.
Ich kann Herrn Dr. Kaiser nur eines vorhalten: dass er
immer und immer wieder etwas zurückhaltend war und
dass er in keiner Art und Weise etwa gekommen ist und
gesagt hat: «Ja, bitte, Ihr könnt auch das und das
machen!» Zum Beispiel war er bei seinen Berechnungen
in bezug auf die Erhöhung um 10 oder 15 Prozent vor
zwei Jahren sehr zurückhaltend. ( P r ä s i d e n t : Herr
Schütz, Ihre Redezeit ist abgelaufen.) Noch zwei Minu-
ten! (Zustimmung — Adhésion) Wir können nicht
behaupten, dass die Auffassungen von Herrn Dr. Kaiser
und seine Berechnungen falsch waren. Wenn jemand so
viele Revisionen mitgemacht hat, konnte man nach der
Revision immer und immer wieder feststellen, dass Herr
Dr. Kaiser in der grossen Linie doch Recht hatte. Ich
bitte also auch die freisinnige Fraktion, sich von solchen
Leuten nicht beeinflussen zu lassen, deren Theorie
letzten Endes — man kann darüber diskutieren — in
keiner Art und Weise bewiesen ist. Man sollte eben
nicht nur Rechnungen aufstellen, sondern auch die
Grundlagen überprüfen und aufgrund dessen bestimmte
Anträge stellen.

Ich bitte Sie also, auch in diesem Fall etwas fort-
schrittlich zu sein und nicht irgendwie hinter den Geist,
der in Adelboden geherrscht hat, zurückzugehen. Es
wäre unverständlich, wenn dieser Rat und auch die
Mitglieder das nicht tun würden. Ich hoffe, dass Sie
immer noch selbständig genug sind, um die Sache zu
beurteilen und dass Sie nicht abstellen müssen auf die
Schreibweise des Vorortes und der «Neuen Zürcher
Zeitung» sowie einiger anderer Rechtsblätter.

Tschumi: Ich will mit der Sdiützschen Mathematik
nicht weiterfahren und mich zur Gestaltung des Verfas-
sungsartikels und zum Ausbau der AHV nicht weiter
materiell äussern. Ich stimme im grossen und ganzen
den Anträgen des Bundesrates und der Mehrheit der
Kommission zu.

Bei meiner Betrachtung möchte ich mich auf zwei
Punkte beschränken, wie sie sich zum Teil aus kantona-
ler Sicht stellen. Es betrifft dies den grossen zusätzli-
chen Arbeitsaufwand für die Durchführungsorgane und
die finanzielle Belastung der Kantone.

Einmal gilt es, alle laufenden Renten auf den 1.
Januar 1973 umzurechnen. Was hier alles zu berücksich-
tigen sein wird, gibt uns die Botschaft auf Seite 86
deutlich bekannt. Wer hinter die Kulissen sieht, weiss,
dass die AHV-Durchführungsorgane, angefangen bei
den Bundesstellen bis hinunter zu den Ausgleichskassen
der Kantone und in bestimmten Fällen bis zu den
Arbeitgebern, eine gewaltige Arbeit zu leisten haben.
Diese Organe wurden seit Jahren durch die sich rasch
aufeinanderfolgenden Revisionen äusserst stark strapa-
ziert. Die 8. Revision, die ziemlich komplex ist, verlangt
von der ganzen Organisation wiederum einen ausseror-
dentlich grossen Einsatz, der sie beinahe überfordert.

Mit dem heute schon knapp vorhandenen qualifizier-
ten Personal ist die Arbeit fast nicht zu bewälti-
gen. Diese Tatsache kann nicht mit dem so oft gehörten
Wort: «Wir, das Parlament, beschliessen; die Verwal-
tung hat sich anzupassen und hat zu vollziehen!» aus
der Welt gewischt werden. Wir sind es nachgerade
gewohnt, von der Privatwirtschaft lange Lieferfristen
hinzunehmen. Von den Ausführungsorganen für die
AHV verlangen wir aber, ohne viel darüber nachzuden-
ken, dass sie stets fristgerecht ihre Aufgaben erledigen
und die Renten zur Auszahlung bringen. Unsere Aus-
gleichskassen kommen bei den Rentnern nicht gut an,
wenn durch irgendeinen oft nicht vermeidbaren Um-
stand eine Verzögerung der Rentenzahlung eintritt.

Es darf deshalb hier auch einmal festgestellt werden,
dass die Verwaltung im Rahmen der AHV-GesetZge-
bung ihre Aufgaben immer mustergültig gelöst hat, und
dafür verdient sie den Dank und die Anerkennung von
uns allen. Ich glaube, das darf gerade im heutigen
Zeitpunkt, wo die AHV-Organisation wiederum vor
einer gewaltigen Anstrengung steht, lobend erwähnt
werden. Wir vom Parlament aus können ihr dabei
helfen, wenn wir unsere Beschlüsse fristgerecht fassen
und uns bemühen, dass sie, verwaltungstechnisch gese-
hen, nicht allzu kompliziert ausfallen. Dieses Ziel errei-
chen wir, wenn wir von den materiellen Anträgen des
Bundesrates nicht allzusehr abweichen, damit die Bera-
tungen in der Junisession abgeschlossen werden können.

Nun noch einige Bemerkungen zum technischen
Vollzug der AHV: Ohne Computer ist die Umrechnung
der laufenden Renten in der der 8. Revision zur Verfü-
gung stehenden Zeit nicht mehr möglich. Für Kassen,
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die über keinen Computer verfügen, oder für diejenigen
mit Computer, die nicht alle erforderlichen Daten ge-
speichert haben, muss die Umrechnung der Renten
durch die Zentrale Ausgleichsstelle in Genf besorgt
werden. Nur wenige Ausgleichskassen, die sich schon
frühzeitig entsprechend eingerichtet haben, sind in der
Lage, die 8. AHV-Revision mit dem eigenen Computer
durchzuführen. Trotzdem bringt diesen Kassen und
durch die Zentrale Ausgleichsstelle in Genf besorgt
'lerrrentensystem noch eine Ueberraschung. Beide müs-
sen nämlich die Daten auf ihren Computern mit den für
eine maschinelle Umrechnung auch der Teilrenten ge-
genwärtig noch fehlenden Angaben über bestimmte
Beitragszeiten der Versicherten raschmöglichst ergän-
zen. Wir sehen an diesem Beispiel, dass das Parlament
inskünftig in seinen Beschlüssen vermehrt auch an die
Durchführungsmöglichkeiten der Computer denken
muss, das heisst, es muss sich vorausschauend Rechen-
schaft geben darüber, welche Daten auf dem Computer
gespeichert sind. Neue Daten können nicht von einem
Tag auf den ändern in den Computer gebracht werden.

Es ist sehr zu begrüssen, dass sich AHV-Kassen, in
rechtzeitiger Erkennung der Erfordernisse der Zeit, ins-
besondere im Hinblick auf die sich rasch folgenden
AHV-Revisionen, mit einem leistungsfähigen Gerät aus-
gerüstet haben. Einige taten dies schon, bevor die Zen-
trale Ausgleichsstelle so umfassend ausgerüstet war wie
dies heute der Fall ist. Diese Kassen haben die früheren
Revisionen ordnungsgemäss mit dem eigenen Computer
vollzogen und gedenken dies auch in Zukunft zu tun.
Dabei sind sie auf eine enge Zusammenarbeit mit dem
Bundesamt und der Zentralen Ausgleichsstelle angewie-
sen und müssen auf die aktive Unterstützung und
Beratung dieser Organisationen zählen können.

Es wäre in Anbetracht der grossen finanziellen
Investitionen dieser mit einem eigenen leistungsfähigen
Computer ausgerüsteten Kassen falsch und verunmög-
lichte die rechtzeitige nötige Koordination, wenn etwa
für die 8. Revision die Hilfe der Bundesstellen weniger
wirksam wäre als bisher. Ich bitte daher den Bundesrat,
das Bundesamt und die Zentrale Ausgleichsstelle anzu-
weisen, denjenigen AHV-Ausgleichskassen, die bisher
die Revisionen mit eigenem Computer durchgeführt
haben und dies auch mit der 8. Revision gleich halten
wollen, die zu diesem Zwecke erforderliche Beratung
und Mithilfe zu gewähren. Ich denke dabei insbesondere
an eine enge Zusammenarbeit dieser Kassen mit dem
Bundesamt und der ZAS und an die rechtzeitige Liefe-
rung der Umrechnungsprogramme der ZAS, der Test-
spiele des Bundesamtes sowie der Umrechnungsergeb-
nisse der Zentralen Ausgleichsstelle an die betreffenden
Ausgleichskassen, damit diese sie mit den eigenen Er-
gebnissen abstimmen können.

Noch eine Bemerkung zur Aufteilung der finanziel-
len Lasten zwischen Bund und Kantonen. Hierüber
geben die Seiten 61 ff. der Botschaft Auskunft. Der
Bundesrat erwähnt hier die Bedenken, die die Kantone
anführen in bezug auf ihre Mehrbelastung namentlich
dann, wenn der Anteil der öffentlichen Hand ein
Viertel oder sogar ein Drittel betragen wird. Den
Kantonen erwachsen so recht erhebliche Mehraufwen-
dungen nur auf dem Gebiet der Sozialversicherung,
ohne dass sie auf deren Ausmass irgendeinen Einfluss
nehmen könnten.

Das gleiche gilt übrigens auch für die Gemeinden,
denen wir im Kanton (z. B. im Kanton Bern) von
unserem Anteil ein Drittel dieser Aufwendungen

überwälzen. Auch sie befinden sich in einem unbeein-
flussbaren Abhängigkeitsverhältnis von den Bundesaus-
gaben. Diese Tatsache stösst vor allem auf Schwierigkei-
ten, wenn die Kantone über Steuererhöhungen abzu-
stimmen haben, ohne selbst mehr Mittel für eigene
Aufgaben, wie Spital- und Strassenbau und das Erzie-
hungswesen, zur Verfügung stellen zu können. Gegen-
wärtig sind die Kantone mit einem Viertel an den Bei-
trägen der öffentlichen Hand beteiligt. Wir sind der Mei-
nung, dass wir möglichst bald das Problem der Aufgaben-
teilung zwischen Bund und Kantonen neu überdenken
müssen. Im Hinblick auf die 8. AHV-Revision, bei der
sich augenfällig die Wandlung der Sozialversicherung
zur ausschliesslichen Bundesaufgabe abzeichnet, drängt
sich eine Aenderung der Lastenverteilung zwischen
Bund und Kantonen auf. Die Kantone müssen in der
Zukunft wesentlich entlastet werden. Eine zusätzliche
Belastung des Bundes ist ja ohne weiteres möglich, weil
der Bund im Bereich der indirekten Steuern über zusätz-
liche und recht ausbaufähige Möglichkeiten der Mittel-
beschaffung verfügt. Herr Kollege Letsch hat gestern
darauf hingewiesen und die Erhöhung des Satzes der
Warenumsatzsteuer angeregt.

Ich möchte hier nicht so weit gehen, weil die zur
Beratung stehende Vorlage unter einem zeitlichen Druck
steht. Deshalb sehe ich davon ab, bei Artikel 103,
Absatz 2, einen entsprechenden Antrag zu stellen, An-
dererseits möchte ich aber den Bundesrat bitten, das
begonnene Gespräch mit den kantonalen Finanzdirekto-
ren so weiterzuführen, dass in absehbarer Zeit das
Verhältnis zwischen dem Bund und den Kantonen in
der finanziellen Belastung betreffend die AHV neu
überprüft wird.

Sauser: Wenn ich in der Eintretensdebatte das Wort
ergreife, so geschieht es nicht deswegen, weil ich glaube,
es sei nötig, Ihnen als 19. Redner auch noch Eintreten
zu beantragen. Wie Sie jedoch Seite 5 der Botschaft
entnehmen können, habe ich mit dem am 5. Oktober
1971 überwiesenen Postulat betreffend Kontaktmittel
und Kursbeiträge für behinderte Altersrentner bei dieser
Revisionsvorlage gewissermassen ein Eisen im Feuer.
Ich erlaube mir dazu einige Bemerkungen, die sich am
besten in der Eintretensdebatte anbringen lassen.

Mit dem erwähnten Postulat wollte ich erreichen,
dass auch behinderten Mitmenschen, welche sich schon
im AHV-Alter befinden, Kontaktmittel und Kursbeiträ-
ge auf Kosten der Invalidenversicherung oder der Alters-
und Hinterbliebenenversicherung abgegeben werden
könnten. Aufgrund des bisherigen Artikels 21 des Inva-
lidenversicherungsgesetzes sind derartige Leistungen nur
an Behinderte vorgesehen, die noch keine AHV-Rente
beziehen. Der Bundesrat hat bei der Entgegennahme
meines Postulates erklärt, es zeichne sich in bezug auf
die Hilfsmittel aufgrund der Beratungen der Eidgenössi-
schen AHV-Kommission eine Lösung ab, welche die
aufgezeigte Lücke schliessen werde. Ausserdem solle
geprüft werden, wie durch eine Revision des AHV-
Gesetzes die Ausrichtung von Kursbeiträgen an Alters^
rentner ermöglicht werden könne.

Die Botschaft des Bundesrates zur 8. AHV-Revision,
die wir jetzt beraten, hat mich nun insofern etwas
enttäuscht, als bei den Hilfsmitteln für invalide Alters-
rentner nur ein Teilerfolg zu verzeichnen ist, während
für die Kursbeiträge überhaupt noch keine Lösung
vorgeschlagen wird. Immerhin habe ich mit Genugtuung
festgestellt, dass mein Postulat sich noch nicht unter
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denjenigen befindet, die der Bundesrat zur Abschrei-
bung empfiehlt. Ich möchte aber auch den Teilferfolg
anerkennen, der darin besteht, dass wenigstens den
invaliden Bezügern von Hilfsmitteln der Anspruch auf
deren Erneuerung und Reparatur über die Altersgrenze
hinaus eingeräumt werden soll. Die Frage der Abgabe
von Hilfsmitteln an Altersrentner, die im erwerbsfähi-
gen Alter beispielsweise noch keinen Hörapparat oder
keinen Fahrstuhl nötig hatten, ist damit noch nicht
befriedigend gelöst. Immerhin bemerkt der Bundesrat
unter Ziffer 331 der Botschaft, dass die Frage zurückge-
stellt worden sei. Daraus darf doch wohl geschlossen
werden, dass weiterhin nach einer Lösung gesucht wird.

Was die Kursbeiträge anbelangt, so wird in der
Botschaft ausgeführt, dass die Eidgenössische AHV-
Kommission das Problem erst nach Vorliegen der neuen
Verfassungsgrundlage erörtern möchte. Bis dahin wer-
den die sehschwachen und schwerhörigen AHV-Rent-
ner, die für derartige Veranstaltungen in erster Linie in
Frage kommen, weiterhin an die Stiftung für das Alter
verwiesen. Ich anerkenne, dass der Stiftung ein erhöhter
Bundesbeitrag zugewiesen werden soll. Es kann sich
aber trotzdem nur um eine Uebergangslösung handeln,
weil die Mittel der Stiftung für das Alter auch mit dem
erhöhten Bundesbeitrag nicht zur Deckung aller Bedürf-
nisse ausreichen werden.

Weil bei den Hilfsmitteln wenigstens ein Teilerfolg
erzielt wird, werde ich in der Detailberatung darauf
verzichten, die ohnehin schon komplizierten Verhand-
lungen über die heutige Revisionsvorlage mit weiteren
Abänderungsanträgen zu belasten. Ich gebe aber der
bestimmten Erwartung Ausdruck, dass die noch unerle-
digten Anliegen meines Postulates weiterhin ernsthaft
geprüft und womöglich bei einer künftigen Revision der
gesetzlichen Grundlagen unserer Sozialversicherungen
berücksichtigt werden.

Fischer-Weinfelden: Ich bin mir natürlich bewusst,
dass man als zwanzigster Redner in einer Monsterdebat-
te kaum mehr in der Lage ist, wesentlich neue Gesichts-
punkte aufzuzeigen oder noch nicht erwähnte Argumen-
te in die Diskussion zu werfen. Ich werde mich deshalb
hüten, bereits Gesagtes zu wiederholen, und aus diesem
Grunde verzichte ich darauf, das vorbereitete Manu-
skript für mein Votum in extenso vorzutragen.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit lediglich ein
Problem noch kurz ansprechen, das für die Landwirt-
schaft von erheblicher Bedeutung ist. Es geht dabei um
die Einführung oder gegebenenfalls. Obligatorischerklä-
rung der zweiten Säule für die Selbständigerwerbenden,
insbesondere für jene mit bescheidenem Einkommen.
Die Kompetenz der Obligatorischerklärung der zweiten
Säule wird dem Bund in Absatz 3, Buchstabe d, des
neuen Verfassungsartikels ausdrücklich übertragen.

Nun ist es so, dass die berufliche oder betriebliche
Vorsorge für eine ins Gewicht fallende Gruppe von
Selbständigerwerbenden, nämlich für die Landwirte,
heute noch ein praktisch unbeackertes Feld darstellt.
Trotz verschiedener Versuche und Anläufe einiger land-
wirtschaftlicher Kantonalorganisationen vermochte die-
se Vorsorgeinstitution in unserm Berufsstand bis heute
nicht FUSS zu fassen. Der bernische Bauernverband hat
hier einen wertvollen Versuch durchgeführt; auch wir
im Kanton Thurgau versuchten, mit der Einführung
einer Bauern-Pensionskasse die hier noch bestehende
Lücke zu schliessen. Die Gründe dafür, dass diese
Anstrengungen nicht den erwarteten Erfolg gefunden

haben, liegen nicht etwa im mangelnden Interesse oder
darin, dass man die Bedeutung dieser Einrichtung nicht
erkannt hat, sondern sie befinden sich auf einer ganz
ändern Ebene. Die Hauptursache für das Fehlen der
beruflichen und der betrieblichen Vorsorge in der Land-
wirtschaft bildet ganz eindeutig die finanzielle Seite. Es
fehlte in den allermeisten Fällen einfach das Geld, um
sich zusätzliche Vorsorgeleistungen im Rahmen der
zweiten Säule sichern zu können. Dazu kam noch, dass
diese Vorsorgeleistungen, die ja vom einzelnen Bauern
bis heute nur in Form von Einzel- oder Gruppenversi-
cherungen bei den privaten Versicherungsinstitutionen
eingegangen werden konnten, im Verhältnis zu den
späteren Leistungen sehr teuer waren und auch heute
noch sehr teuer sind.

In der bundesrätlichen Botschaft zum neuen AHV-
Verfassungsartikel steht auf Seite 27 oben in bezug
auf die zweite Säule folgendes: «Die Eidgenössische
AHV/IV-Kommission ist der Auffassung, dass die zwei-
te Säule ohne Beitrag der öffentlichen Hand finanziert
werden muss. Diesem Standpunkt schliessen wir uns
an.» Das sagt also der Bundesrat. Demgegenüber muss
man festhalten, dass wir namentlich in bezug auf die
Selbständigerwerbenden mit bescheidenem Einkommen
— dazu gehören vor allem unsere Bauern und die Klein-
gewerbler — bei einem kritischen Punkt angelangt sind.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen nämlich mit letzter
Deutlichkeit, dass in diesen Fällen die zweite Säule nur
dann nicht leerer Buchstabe bleiben wird, wenn die
öffentliche Hand hier mithilft, die daraus entstehenden
Lasten wenigstens teilweise etwas tragbarer zu gestalten.

Herrn Bundesrat Tschudi, dem. ich für seine grosse
Arbeit im Dienste des Ausbaus unserer AHV auch von
hier aus meinen besten Dank aussprechen möchte, hat
mir auf meine diesbezügliche Frage anlässlich der Kom-
missionsverhandlungen in Adelboden geantwortet, dass
soziale Massnahmen zugunsten der Landwirtschaft auch
in der zweiten Säule eingeschlossen werden könnten. Ich
danke Herrn Bundesrat Tschudi für diese Antwort und
insbesondere für seine Bereitschaft, bei der Verwirkli-
chung der zweiten Säule für die Selbständigerwerbenden
mitzuwirken. Nur auf diese Weise wird die zweite Säule
— das möchte ich nochmals betonen — für diese Katego-
rie von Leuten ein tragendes Element werden können.
Ich möchte deshalb Herrn Bundesrat Tschudi bitten,
uns bei der Ausarbeitung der in Vorbereitung stehenden
umfassenden landwirtschaftlichen Sozial-Charta, in de-
ren Rahmen die zweite Säule für unsere Bauern veran-
kert werden soll, mitzuhelfen, und ich ersuche ihn um
eine wirkungsvolle Unterstützung durch den Bund.

Im übrigen beantrage ich Ihnen, auf die zwei vorlie-
genden Geschäfte einzutreten und sie so zu verabschie-
den, wie sie aus den Kommissionsverhandlungen hervor-
gegangen sind.

Rüegg: Wenn man sich die Mühe genommen hat,
die Berichte der linken Presse über die Beschlüsse von
Adelboden aufmerksam zu verfolgen, so stellt man fest,
dass es offenbar zwei Gruppen von Parlamentariern
gibt, die Bremser und die Fortschrittlichen. Herr Kolle-
ga Hubacher hat es — um ein Beispiel zu nennen — als
nötig erachtet, in der letzten Samstagausgabe der «AZ»
mit den Gegnern einer Volldynamisierung der AHV-
Renten ins Gericht zu gehen, die mich als Arbeitgeber,
der sich seit vielen Jahren bemüht hat, die betriebliche
Vorsorge auszubauen und zu einer wirksamen Säule zu
machen, sehr getroffen hat. Es werden in diesem Artikel
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Töne angeschlagen, die in einer Frage von so grosser
politischer und wirtschaftlicher Tragweite keinen Platz
haben.

Sind wir nun wirklich so weit, dass alle fortschrittli-
chen Arbeitgeber mit gut ausgebauten Pensionskassen,
die sich aus ernster Sorge um die Erhaltung der zweiten
Säule gegen die Volldynamisierung wehren, als Ewig-
gestrige abgestempelt werden, während all jene, die gar
nichts oder zu wenig getan haben, als Kämpfer für den
sozialen Fortschritt in die Arena treten dürfen. Es gibt
Gruppen, und das gebe ich ohne weiteres zu, die sich
einen wirksamen Ausbau der zweiten Säule nicht leisten
konnten; es gibt aber auch Gruppen, die die enorme
volkswirtschaftliche Bedeutung der zweiten Säule zu
spät erkannt haben, die nun Mühe haben, dies zuzuge-
ben. Ich habe absolut Verständnis dafür, dass heute
Meinungsverschiedenheiten über die Gewichtung der
einzelnen Säulen bestehen und dass die Auffassungen je
nach Interessenlage auseinandergehen. Sie dürfen es
aber Arbeitgebern mit gut ausgebauten Pensionskassen
nicht verargen, wenn sie sich vehement für die Erhal-
tung ihrer mit grosser Sorgfalt ausgebauten Sozialwerke
zur Wehr setzen. Dafür hat sicher auch Kollega Fischer
etwas Verständnis. Enttäuscht müssen insbesondere jene
sein, welche sich für das Leistungsprimat in der privaten
Altersvorsorge eingesetzt haben, die also ausser den
statutarischen Beiträgen enorme zusätzliche Mittel zum
Ausbau aufgebracht haben. Es ist ein Unrecht, wenn auf
so polemische Art versucht wird, all jene Arbeitgeber
und Arbeitnehmer als Asoziale abzustempeln, die wil-
lens waren, die Probleme der Altersvorsorge selbst
anzupacken. Es sind nicht die Ewiggestrigen, die sich
gegen die Volldynamisierung wehren, sondern die Fort-
schrittlichen, die die Probleme rechtzeitig erkannt ha-
ben. Das darf, so glaube ich, einmal sehr deutlich
festgestellt werden.

Es sind in den letzten Tagen so viele Zahlen herum-
geboten worden, dass ich Sie davor verschonen möchte,
die Verhältnisse in einer gut ausgebauten Pensionskasse
im Detail zu erläutern. Ich stelle aber fest, dass bei-
spielsweise bei unserer Kasse mit Beiträgen des Arbeit-
gebers von 8 Prozent und der Arbeitnehmer von 6
Prozent und mit nach Dienstjahren abgestuften Renten
in Prozenten des letzten Gehaltes kräftige Korrekturen
nötig sein werden, um eine Ueberversicherung zu ver-
meiden. Aehnliche Verhältnisse liegen für mindestens
ein Drittel der Arbeitnehmer, vorab der öffentlichen
Hand, der Dienstleistungsbetriebe und der Industriebe-
triebe vor. Für diese Gruppe ist also das angestrebte Ziel
mehr als erreicht. Für ein weiteres Drittel braucht es
wenig Anstrengungen, die zweite Säule so zu verstärken,
dass die als wünschenswert erachtete Altersvorsorge
sichergestellt ist. Nur für ein knappes Drittel der
Bevölkerung braucht es grössere Anstrengungen, den
Nachholbedarf der zweiten Säule zu befriedigen. Es
steht fest, dass wir in der Zielsetzung einig sind und
dass lediglich in der Gewichtung der einzelnen Säulen,
um dieses Ziel zu erreichen, unterschiedliche Ansichten
bestehen. Ich hätte, um die Erhaltung der zweiten Säule
zu gewährleisten, eine Beschränkung in der Verfassung,
wie dies die bürgerliche AHV-Initiative vorsah, oder
wenigstens eine Gleichgewichtsklausel für sinnvoll er-
achtet. Nachdem aber in dieser Frage die Würfel schon
in der Expertenkommission gefallen sind, erübrigen sich
weitere Worte. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass
der jetzige Absatz 4 kaum mehr als deklamatorischen
Charakter hat.

Wenn wir nun noch einen Schritt weitergehen und
gemäss den Anträgen der Kommissionsmehrheit die
Volldynamisierung einführen, so lassen wir langsam,
aber sicher die mit viel Mühe aufgebauten privaten
Vorsorgeeinrichtungen absterben. Aus echter Sorge um
die Erhaltung der zweiten Säule und nicht als Bremser
des Fortschritts oder als Knausriger ersuche ich Sie,
dem Antrag der Kommissionsminderheit zuzustimmen.
Sie honorieren dadurch all jene, denen die Vorsorge für
ihre Mitarbeiter seit Jahren ein ernstes Anliegen ist, und
Sie verhindern gleichzeitig, dass die Spartätigkeit in
unserem Lande, die glücklicherweise noch sehr rege ist,
völlig zum Erlahmen kommt. Dass das Sparen grosse
Gefahren mit sich bringt, hörte ich gestern erstmals von
meinem Freund Otto Fischer. Ich hoffe, ihn etwas
beruhigen zu können, wenn ich ihm sage, wie wir die
Gelder in der Pensionskasse angelegt haben: Mit 45
Prozent der Mittel haben wir 96 Wohnungen erstellt;
mit 30 Prozent haben wir durch Kauf von Obligationen
von Kantonen und Kraftwerken mitgeholfen, die Infra-
strukturaufgaben zu finanzieren; 7 Prozent dienten
durch Uebernahme von Schwanzhypotheken zur Finan-
zierung von Eigenheimen der Betriebsangehörigen; 4
Prozent sind als flüssige Mittel bei den Banken, und ein
Rest von 14 Prozent ist als Kontokorrentguthaben bei
der Firma und kann nach Bedarf jederzeit abgerufen
werden. So dumm, wie viele Leute offenbar annehmen,
wurden die Mittel der zweiten Säule nicht verwendet.
Sie haben meines Erachtens wesentlich zum Ausbau
unserer Infrastruktur beigetragen und dienten nicht zur
Finanzierung und Aufblähung der Betriebe, wie oft
behauptet wird. Ich jammere nicht, wie das Herr Schütz
vermutet, sondern ich setze mich mit Vehemenz für die
Erhaltung der zweiten Säule ein. Ich darf Ihnen aber,
Herr Schütz, vielleicht noch sagen, dass ich weder
öffentliche noch private Kassen kenne, bei denen
das Prämienbeitragsverhältnis Arbeitgeber/Arbeitneh-
mer 2 : l beträgt, wie Sie so keck behauptet haben.

Mme Nanchen: La huitième révision de l'AVS ap-
porte de notables améliorations au sort des personnes
âgées. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais nous
devons aussi constater que ces améliorations sont essen-
tiellement d'ordre financier. Il est important, bien sûr,
que les retraités puissent maintenir dans une certaine
mesure leur niveau de vie antérieur; il ne faudrait pas
cependant se limiter à considérer les problèmes de la
vieillesse sous le seul angle économique. Je souhaite que
lors de la prochaine révision de l'AVS les aspects
psychologiques et sociaux de cette étape importante de
la vie qu'est la mise à la retraite fassent l'objet d'une
étude plus approfondie.

Quels sont donc ces problèmes humains liés à la
retraite? Vous connaissez comme moi les nombreux cas
de dépression nerveuse qui surviennent au moment de la
retraite. Quand, du jour au lendemain, vous devez
abandonner une activité professionnelle qui remplissait
votre vie et vous donnait une identité sociale, il n'est pas
étonnant que vous soyez submergé par le sentiment
d'être devenu mutile à la société et partant de n'avoir
même plus aucune valeur à vos propres yeux, d'où la
dépression. Sans aller jusqu'à la dépression, de nom-
breux retraités traînent jusqu'à la fin de leurs jours une
existence qu'ils ne parviennent plus à meubler. Il est
enfin des ouvriers — je pense en particulier à ceux qui
ont travaillé dans des conditions pénibles, dans les
mines, sur des chantiers de haute montagne, dans des
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ateliers où les cadences sont éprouvantes pour les nerfs —
il est des ouvriers qui arrivent à l'âge de la retraite dans
un état d'épuisement tel qu'ils sont devenus à 65 ans
déjà des vieillards à demi-impotents, incapables de jouir
de façon responsable du repos qu'ils ont mérité.

Comment atténuer ce caractère brusque et souvent
traumatisant du passage de la vie professionnelle à
l'inactivité de la retraite? Je pense qu'il faut laisser au
travailleur la plus grande latitude possible de choisir les
modalités de sa mise à la retraite et dans cette perspecti-
ve, j'envisage les deux directions de recherche suivantes:
premièrement, la flexibilité de l'âge de la retraite,
deuxièmement, la réduction progressive de la durée du
travail pour les personnes âgées.

1. La flexibilité de l'âge de la retraite. La fixation
d'un âge déterminé pour l'octroi d'une rente de vieil-
lesse ne correspond à aucune réalité biologique ou psycho-
logique. Selon sa constitution physique, selon son niveau
socio-professionnel, un homme peut se sentir jeune et
être objectivement en pleine possession de ses facultés à
l'âge de 65 ans. Un autre sera un vieillard usé. Le
tableau établi par Sully-Ledermann pour la France en
1967 est révélateur à cet effet. Il démontre l'espérance
de vie selon la catégorie socio-professionnelle. Dans les
professions libérales, l'espérance de vie est de 72 à 74
ans. Chez les employés, de 68 à 70 ans, chez les com-
merçants, de 65 à 67 ans, chez les ouvriers de 63 à 65
ans, chez les manœuvres, enfin, de 59 à 62 ans. On voit
d'après ce tableau que manœuvres et ouvriers ont bien
peu de temps, si ce n'est pas du tout, pour profiter de la
retraite.

Par ailleurs, si la majorité des travailleurs subalter-
nes, manuels ou non, considèrent la cessation du travail
comme une libération, ce n'est généralement pas le cas
de ceux qui exercent une activité indépendante ou des
employés supérieurs. D'après une enquête effectuée à
Baie et citée par le rapport de la commission d'étude des
problèmes de la vieillesse, les trois-quarts des employés
supérieurs étaient hostiles à une limite d'âge fixe pour la
mise à la retraite. Je pense donc qu'il faudrait trouver
une solution souple permettant aux travailleurs de se
retirer de la vie professionnelle et de recevoir une rente
de vieillesse au moment où ils le souhaitent.

Par ailleurs, si l'on se réfère à l'enquête bâloise que
j'ai citée, la majorité des ouvriers sont partisans de la
fixation de cet âge entre 60 et 65 ans. La notion de
flexibilité de l'âge de la retraite implique la possibilité
pour chaque individu de choisir entre deux limites l'âge
auquel il entend abandonner son activité lucrative.

Voyons tout d'abord quelle devrait être la limite
inférieure. Je pense, quant à moi, que l'âge d'ouverture
du droit à la rente devrait être abaissé. Dans ce pays où
nous autres femmes avons encore fort à faire pour
obtenir l'égalité de droit et de fait avec les hommes, il
est une discrimination basée sur le sexe dont le caractère
paradoxal m'étonne. Pourquoi les femmes peuvent-elles
toucher l'AVS à 62 ans et les hommes à 65 ans seule-
ment? C'est peut-être un hommage rendu au sexe dit fai-
ble. Tant mieux, je suis la première à m'en réjouir. Mais
ici aussi, même si le fait de verser une rente plus tôt aux

. femmes qu'aux hommes est pratique courante dans la
plupart des pays européens, il ne correspond à aucune
réalité biologique. L'on sait en effet que les femmes ont
la vie plus longue que les hommes: sur 40 centenaires,
par exemple, il y a 37 femmes et trois hommes seule-
ment; l'on sait aussi qu'elles sont plus résistantes aux
maladies et que le taux de morbidité est plus élevé chez

les garçons que chez les filles. C'est une simple question
d'équité que de permettre aux hommes de faire valoir
leurs droits à la retraite à partir de 62 ans. Il faut
souligner ici que, selon mon idée, les hommes et les
femmes qui désirent cesser leur activité professionnelle à
62 ans pourraient toucher la rente à ce moment-là. Mais
que pour ceux qui veulent continuer à travailler, l'octroi
de rentes serait différé jusqu'au moment de leur retrait
de la vie professionnelle. Jusqu'à quel âge les hommes
et les femmes pourraient-ils poursuivre leur activité?
Cette limite est plus difficile à fixer que la limite d'âge
inférieure (62 ans pour tout le monde). Les documents
que j'ai consultés ne parlent que très peu de cette limite
d'âge supérieure. Aussi, de façon toute empirique, je
suggérerais que les personnes âgées doivent abandon-
ner leur travail à 70 ans au plus tard. De toute façon, ce
point devrait faire l'objet d'une étude scientifique.

2. La réduction de la durée du travail des personnes
âgées. Cette mesure poursuit deux buts: substituer un
acheminement progressif au passage brusque à la fois
anti-économique et anti-biologique de la pleine activité
à l'inactivité totale et permettre au travailleur qui n'a
jamais pu jusqu'alors acquérir une culture personnelle
d'apprendre à utiliser ses loisirs de façon à en retirer le
maximum de satisfaction. Cette mesure pourrait se
réaliser de la façon suivante: soit en abaissant la durée
annuelle de travail et en intercalant des congés plus
longs et plus fréquents, soit en abaissant la durée
hebdomadaire du travail (par exemple quatre jours, puis
trois jours, puis deux jours et demi par semaine), soit
enfin en abaissant la durée journalière du travail. Le
travailleur à temps partiel aurait droit à une fraction des
prestations de vieillesse calculée compte tenu de la
perte de gain résultant de la réduction de sa durée de
travail.

Pour résumer et pour clarifier ce qui précède, si mes
suggestions se réalisaient, la situation de la population
âgée de 62 à 70 ans se présenterait de la façon sui-
vante: une partie serait à la retraite et bénéficierait de
l'intégralité des prestations de vieillesse auxquelles elle a
droit, une partie serait occupée dans l'économie à temps
partiel, son revenu proviendrait d'une part de son travail
professionnel, d'autre part d'une fraction de la rente;
une partie, enfin, travaillerait à plein temps, continuerait
à cotiser et ne toucherait pas encore de rente de
vieillesse.

Il va dans dire que les mesures que je propose
seraient coûteuses et impliqueraient des changements
importants dans l'organisation de l'AVS et des caisses
privées de prévoyance. Le Dr Kaiser a bien voulu me
donner son opinion au sujet des dépenses qui seraient
occasionnées par les modifications que je propose. Si la
flexibilité était introduite et en admettant que la moyen-
ne des travailleurs se retire de la vie active vers 63 à 64
ans, les dépenses générales seraient augmentées d'envi-
ron 10 pour cent, ce qui équivaudrait à 1 pour cent des
salaires en plus. Mais, et c'est là ma conclusion, une
société démocratique se doit de consentir quelques
sacrifices financiers pour permettre à ses membres de
jouir du maximum de liberté. Et la liberté de choisir le
moment et les conditions de son abandon du travail
n'est pas négligeable. Elle constitue, pour citer un
rapport de l'OCDE, intitulé «Flexibilité de l'âge de la
retraite» et publié en 1970, un indispensable préalable
aux applications pratiques de ce droit fondamental de
l'homme qu'est le droit au travail, en dehors de toute
autre considération extrinsèque dont celle de l'âge.
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Leutenegger: Ich unterstütze die bundesrätlichen
Anträge, möchte mich aber noch zu einzelnen speziellen
Fragen kurz äussern.

Die eidgenössische Pensionsstatistik 1970, deren pro-
visorische Ergebnisse kürzlich bekanntgegeben worden
sind, lässt eine rasche Fortentwicklung der beruflichen
Altersvorsorge, also der zweiten Säule, auf deren bishe-
riger Grundlage der Freiwilligkeit erkennen. Gegenüber
1966 hat die Zahl der betrieblichen und der verbandlichen
Vorsorgeeinrichtungen um volle 24 Prozent zuge-
nommen, die Zahl der Aktivmitglieder von solchen
Einrichtungen um 11 Prozent. Es kann aus diesen
beiden Zahlen der Schluss gezogen werden — da bin ich
mit Herrn Kollege Tschopp einverstanden —, dass in
den letzten Jahren die Kollektivvorsorge auch bei den
kleineren Unternehmungen an Boden gewonnen hat.

Angesichts dieser Entwicklung kann man sich sicher-
lich und in guten Treuen fragen, warum gerade jetzt,
gleichzeitig mit dem bedeutenden Ausbau der eidgenös-
sischen, der ersten Säule der Altersvorsorge, auch noch
das Obligatorium der beruflichen Vorsorge durchgesetzt
werden soll. Liesse es sich nicht denken, den Zeitpunkt
des Inkrafttretens des Obligatoriums um eine Anzahl
Jahre hinauszuschieben, wobei die grundsätzliche Al-
tersvorsorgekonzeption im Verfassungsartikel 34quater
dennoch jetzt schon verankert werden könnte? Ein
solches schrittweises Vorgehen, ohne Aenderung der
Gesamtkonzeption, würde zweifellos viele Bedenken we-
gen Ueberlastung in den kommenden Jahren zerstreuen;
und schrittweises Vorgehen hat sich in der eidgenössi-
schen Politik — möchte ich meinen — fast immer
bewährt.

Von grosser Bedeutung scheint mir deshalb zu sein,
ob bei einer Rentendynamisierung, die als Volldynami-
sierung bezeichnet wird, eine Erklärung des Bundesrates
erwartet werden kann, wonach es in der Folgezeit —
oder schon in absehbarer Zeit — keine 9., 10. oder
11. AHV-Revision geben wird. Ich wäre Herrn Bundes-
rat Tschudi dankbar, wenn er dazu Stellung nehmen
könnte.

Noch ein paar Worte zu den Beiträgen der Selbstän-
digerwerbenden. Schon bisher galt für die Selbständiger-

. werbenden eine Beitragsreduktion von 10 Prozent ge-
genüber dem Normalbeitragsansatz der AHV, wozu für
jene mit bescheidenem Einkommen noch eine Degres-
sionsskala gilt. Diese Erleichterungen sind auch für die
Zukunft vorgesehen, mit einigen Anpassungen bei der
Degressionsskala und ihren Limiten. In der Periode
1969—1972 bezahlten die Selbständigerwerbenden an die
AHV allein einen Beitrag von 4,6 Prozent ihres Jahres-
erwerbseinkommens, gegenüber 5,2 Prozent gemäss all-
gemeinem Beitragssatz. Für AHV/IV/EO zusammen
bezahlen die Selbständigerwerbenden heute 5,6 Prozent
(gegenüber 6,2 Prozent). Das bedeutet keine Privilegie-
rung, sondern rechtfertigt sich aus verschiedenen Grün-
den. Die Selbständigerwerbenden zahlen ihre Beiträge
allein, im Gegensatz zu den Arbeitnehmern, denen der
Arbeitgeber die Hälfte ihres Beitrages zu entrichten hat.
Die soziale Lage der Selbständigerwerbenden oder eines
Teils davon ist aber oft ungünstiger als die der Arbeit-
nehmer. Auch ist ein Teil von ihnen in der zweiten
Säule nicht versichert. Die Möglichkeit, sich zu gleich-
wertigen Bedingungen einer beruflichen Vorsorgeein-
richtung für Arbeitnehmer freiwillig anschliessen zu
können, wird nun zwar im neuen Artikel 34quater der
B V geschaffen; aber manche werden die für sie selber
zu zahlenden Beiträge nicht aufbringen und deshalb auf

sie verzichten, während sie anderseits nach Einführung
des Obligatoriums der 1. Säule verpflichtet sind, ihren
Arbeitnehmern die Hälfte von deren Beitrag zu erstat-
ten. Es ist auch einmal errechnet worden, dass der
Solidaritätsbeitrag der Kategorie der Selbständigtätigen,
die nur knapp 10 Prozent der AHV-Versicherten
ausmachen, 40 Prozent der gesamten Solidaritätsleistun-
gen im Rahmen der AHV umfasst, also überdimensional
ist, was eine Entlastung zugunsten der Selbständig-
werbenden mehr als rechtfertigt.

Nach Antrag des Bundesrates zu den Artikeln 6 und 8
des zu revidierenden AHV-Gesetzes sollen die Beiträge
versicherter Selbständigerwerbender für die AHV allein
nun von 4,6 auf 6,4 Prozent erhöht werden. Nachdem
die vorberatende Kommission die Rentenleistungen aus-
geweitet hat, schlägt die Kommissionsmehrheit einen
Beitrag der Selbständigerwerbenden für die AHV allein
von 7 Prozent vor. Das ist ein grosser Schritt, wenn man
vergleicht, dass für AHV/IV und EO zusammen ab
1973 8,2 Prozent und ab 1975 8,8 Prozent entrichtet
werden sollen. Mit guten Gründen beantragt deshalb
eine Kommissionsminderheit, mit dem Prämiensatz der
Selbständigerwerbenden für die AHV allein nicht auf 7
Prozent zu gehen, sondern nur auf 6,8 Prozent. Für die
AHV bewirkt das eine relativ bescheidene Minderein-
nahme, da diese Kategorie der Versicherten, wie gesagt,
nur knapp 10 Prozent des ganzen Versichertenbestan-
des ausmacht. Für die Selbständigerwerbenden aber,
namentlich für solche mit kleinen Einkommen, kann
dies eine dringend notwendige Entlastung sein. Man hat
dabei auch an jene zu denken, die als Arbeitgeber durch
die hälftigen Beitragsleistungen zugunsten ihrer Arbeit-
nehmer kräftig mehrbelastet werden, namentlich wenn
das Obligatorium der zweiten Säule kommt. Zusammen
mit den bereits erwähnten Gründen, die für eine Entla-
stung dieser Kategorie der Versicherten sprechen, ver-
dient der Minderheitsantrag unsere volle Unterstützung.
Ich bitte Sie, bei Artikel 6 und 8 den Minderheitsanträ-
gen zuzustimmen.

Nun noch einige kurze Fragen zur sogenannten
dritten Säule. Die dritte Säule — Selbstvorsorge genannt
und nach meiner Auffassung ebenfalls ein unerlässlicher
Bestandteil unseres Konzepts der Altersvorsorge — ist
ein bisschen in Vergessenheit geraten. Auch ihr müssen
wir aber unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Sie
spielt besonders bei den Selbständig- und Freierwerben-
den eine grosse Rolle, zumal wenn sie sich keiner
beruflichen Vorsorgeeinrichtung anschliessen. 1965 hat
die Eidgenössische Expertenkommission für die Förde-
rung des Sparens in ihrem Bericht über die Möglichkeit
der allgemeinen Sparförderung durch Bund und Kanto-
ne eine Reihe von Massnahmen vorgeschlagen, welche
die Selbstvorsorge intensivieren sollen. Ich nenne als
Beispiel Steuerabzüge für Versicherungsprämien und
Sparkapitalzinsen, Förderung des Bausparens, Förde-
rung der Hypothekenamortisation, soweit die öffentliche
Hand auf dem Wege der Wohnbauförderung öffentliche
Gelder zur Verfügung stellt, und so weiter. Von den
mancherlei Möglichkeiten, die es gäbe und die der
genannten Eidgenössischen Expertenkommission vorge-
schwebt haben, ist bisher leider — man kommt um diese
Feststellung nicht herum — sehr wenig realisiert wor-
den. Es scheint uns deshalb angebracht, hier die Sprache
auch einmal auf die dritte Säule zu bringen und Herrn
Bundesrat Tschudi anzufragen, was der Bundesrat dies-
bezüglich vorgekehrt hat und was er — allein oder in
Zusammenarbeit mit den Kantonen — weiter vorzu-
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kehren gedenkt, um den Empfehlungen der Experten
nachzukommen, soweit dies opportun erscheint. Die
dritte Säule soll, so scheint uns, nicht hauchdünn sein
oder von den beiden ersten Säulen zur Bedeutungs-
losigkeit verdrängt werden.

M. Butty: Le projet qui nous est présenté comporte
deux augmentations importantes de rente: l'une inter-
viendra le 1er janvier 1973 et l'autre le 1er janvier
1975. Il faut cependant préciser que les rentes qui seront
versées en 1973 ne seront pas doublées comme cela a été
annoncé dans la presse. Elles seront doublées par rap-
port au montant versé en 1969, ce qui veut dire qu'il ne
sera pas tenu compte de l'augmentation de 10 pour cent
intervenue au 1er janvier 1971.

D'autre part, pour un certain nombre de bénéficiai-
res, l'augmentation ne sera en fait que de 50, 60 ou 70
pour cent. C'est ainsi que pour les couples, elle ne sera
pas supérieure à 60 pour cent si le projet du Conseil
fédéral est accepté. Ces précisions sont nécessaires parce
que, dans la presse, on a fait abondamment état du fait
que les prestations doubleront. L'augmentation générale
des rentes sera certes bien accueillie, mais elle provoque-
ra quelques désillusions, notamment chez les personnes
qui touchent des prestations complémentaires.

La deuxième amélioration qui interviendra le 1er jan-
vier 1975 s'élèvera à 15 pour cent pour cette catégo-
rie de bénéficiaires. La commission du Conseil national
propose de porter ce taux à 25 pour cent, de façon à
harmoniser les rentes en cours avec les nouvelles rentes
qui seront versées à partir du 1er janvier 1975. Les
montants différeront très sensiblement selon que les rentes
seront par la suite indexées ou dynamisées.

Hier, M. Bonnard a soulevé le problème de la répar-
tition des charges entre la Confédération et les cantons.
Plusieurs cantons, pour ne pas dire presque tous les
cantons, sont entrés dans une ère de déficit. Pour
certains d'entre eux, le déficit se chiffre par plusieurs
dizaines de millions de francs. Or, la charge nouvelle
qui résultera pour les cantons ide la 8e révision de l'AVS
les inquiète. Leurs charges d'assistance ne diminueront
pas pour autant. Il faut donc regretter que le problème
de la répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons, en matière d'AVS en particulier, n'ait pas été
réglé dans le cadre de cette révision. Je soutiendrai la
proposition que présentera M. Bonnard le moment venu
en vue de définir clairement les tâches respectives de la
Confédération et des cantons. Cette matière devrait être
de la compétence et à la charge de la Confédération.

J'ai également constaté que le Conseil fédéral a
supprimé, parmi les critères pris en considération pour
la répartition des charges entre la Confédération et les
cantons, celui du nombre moyen des bénéficiaires de
rentes par canton. Il en résulte un préjudice pour
certains cantons, dont le nôtre, qui compte une forte
proportion de bénéficiaires de rentes par rapport à la
moyenne suisse.

Dans son message, le Conseil fédéral relève que le
nombre ides bénéficiaires de prestations complémentaires
diminuera dans une mesure notable à partir de 1973 et il
en conclut que la participation des cantons en sera
allégée d'autant. Or, si l'on enlève la limite des revenus
donnant droit aux prestations complémentaires, la char-
ge des cantons ne sera pas diminuée. Je suggère donc
que le taux des subventions de la Confédération — dans
la mesure où les cantons devront continuer à participer
aux frais — qui sont de 30, 50 et 70 pour cent, soit

porté à 40, 60 et 80 pour cent. Plusieurs cantons, dont le
nôtre, n'ont pas pu appliquer les normes ni les déduc-
tions maximales prévues par la loi fédérale. C'est ainsi
que nous n'avons pu déduire du revenu le montant du
loyer. Or, je le répète, ce sont les cantons qui comptent
un grand nombre de bénéficiaires de prestations complé-
mentaires qui ont le moins de travailleurs étrangers sur
leur territoire. Il ne faut tout de même pas l'oublier.

Par ailleurs, je demande que ce soient les cotisations
aux caisses-maladie pour l'année en cours qui puissent
être déduites du revenu déterminant pour l'octroi des
prestations complémentaires. Actuellement, on tient
compte des cotisations de l'année précédente et de ce
fait, une masse importante de personnes âgées n'ont pas
droit aux prestations complémentaires. Dans une lettre
du 17 décembre 1970, l'OFAS a signifié son refus
d'admettre que l'on prenne en considération les cotisa-
tions aux caisses-maladie de l'année en cours. Je de-
mande donc à M. Tschudi, conseiller fédéral, de bien
vouloir examiner avec l'OFAS la possibilité de tenir
compte des cotisations dues pour l'année en cours. Le
montant de ces cotisations est connu. Elles ont subi une
augmentation sensible, notamment pour l'assurance-ma-
ladie, au cours de l'année 1972, mais comme il est tenu
compte des cotisations payées en 1971, beaucoup de
personnes âgées ne touchent pas les prestations complé-
mentaires. Enfin, il doit être possible de déduire des
rentes le montant des cotisations dues aux caisses-
maladie. Cela est d'autant plus facile que la plupart de
nos caisses d'assurance-vieillesse disposent de machines
électroniques. Ainsi, c'est le montant net de la rente qui
serait pris en considération pour le calcul du montant de
la prestation complémentaire, ce qui éviterait un certain
nombre de désillusions aux personnes âgées.

Je remercie M. Tschudi, conseiller fédéral, de bien
vouloir examiner ces quelques propositions, qui n'ont
pour but que d'aider les personnes âgées qui touchent
des prestations complémentaires et dont malheureuse-
ment un certain nombre ne bénéficieront pas de l'aug-
mentation prévue pour le 1er janvier 1975.

Raissig: Es sind gestern und heute früh viele schöne
und grosse Reden über die Altersvorsorge gehalten
worden. Ich möchte mich im Gegensatz dazu mit einer
bescheidenen Rede begnügen über ein bescheidenes
Thema, nämlich über die dritte und letzte der berühm-
ten drei Säulen.

Die erste war Gegenstand von acht AHV-Revisionen
und hat uns reichlich beschäftigt. Die zweite gab gestern
— und wird auch heute und morgen — viel zu reden
geben. Die dritte — sie wurde wohl von einigen
Vorrednern kurz gestreift — hat sich sehr bescheiden im1

Hintergrund gehalten. Ich fühle mich deshalb gedrängt,
ihr von hier aus ein paar Gedanken zu widmen, damit
sie nicht ganz in Vergessenheit gerät und nicht alle
Hoffnungen aufgeben muss, doch noch zum Gegenstand
einer gesetzlichen Regelung zu werden. Der Sparer wird
oft fast mitleidig belächelt. Durch die unaufhaltsame
Teuerung wird er gegenüber ändern Gesellschaftsgrup-
pen benachteiligt. Trotzdem ist er auch heute noch die
weitaus wichtigste Quelle der Kapitalbildung und erfüllt
damit sowohl volkswirtschaftlich wie staatspolitisch eine
Funktion erster Ordnung. Sparen ist die einzige Mög-
lichkeit der inflationsfreien Kapitalbildung. Ungeachtet
ihrer grossen Bedeutung haben sich die privaten Sparer
nicht zu mächtigen Organisationen zusammengeschlos-
sen. Sie machen vielleicht von ihrer Existenz und von
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